
19. Wahlperiode

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten 
und Tourismus

23. Sitzung

Mittwoch, 2. April 2025, 09:16 bis 12:49 Uhr

Anhörung

„Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028“

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung.

http://www.bayern.landtag.de/Dokumente
http://www.bayern.landtag.de/Sitzungen


Inhalt

Sachverständige .............................................................. 3

Fragenkatalog .................................................................  4

Anlagen ...........................................................................  6

Anhörung von Sachverständigen 
„Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028“ ........... 7

2
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anhörung

23. LA, 02.04.2025



Sachverständige 

 
 
 
Christina Borchmann 

Direktorin, Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 

Europäische Union, Brüssel 

 

Matthias Borst 

Bereichsleiter, Fachbereich Agrar- und Umweltpolitik, Bayerischer Bauernverband 

 

Dr. Gerhard Dorfner 

Leiter des Instituts für Agrarökonomie der Landesanstalt für Landwirtschaft 

 

Dr. Marcel Huber 

StM a. D., Leiter des Praktikerrates 

 

Prof. Dr. Sebastian Lakner 

Professur für Agrarökonomie,  

Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Universität Rostock 

 

Thomas Lang 

1. Vorsitzender der LVÖ, 

Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e. V. 

 

Stephan Süß 

Präsident, Interessenverband der kleinbäuerlichen Landwirte in Bayern (IKL) 

 

Harald Ulmer 

Agrarreferent, Landesgeschäftsstelle, BUND Naturschutz in Bayern e. V. 

 

Anhörung
23. LA, 02.04.2025

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
3



Fragenkatalog 
 

 

 

 

I. Wie kann die GAP 2028 ausgestaltet werden, dass der Spagat möglichst wenig 
Bürokratie und möglichst großer Nutzen für unsere bayerischen Bauern unter 
Berücksichtigung von Klima-. Umwelt-, Wasser- und Naturschutz zu schaffen ist? 

II. Welche grundsätzlichen Lösungsansätze zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft 
werden gesehen? 

III. Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte durch die GAP erhöht 
werden? 

IV. Welche Möglichkeiten gibt es, insbesondere den bäuerlichen bayerischen 
Familienbetrieb zu stärken? 

V. Welchen Stellenwert räumen Sie Technologie / Innovation / Digitalisierung für die 
Lösung der bestehenden Zielkonflikte landwirtschaftliche Produktion, Klimaziel, 
Nachhaltigkeit ein? 

VI. Sind Direktzahlungen weiterhin ein angemessenes Instrument für die Sicherung des 
Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe? 

VII. Soll Fläche die einzige Bezugsgröße für die Zahlungen sein? Ist das auch für 
tierhaltende Betriebe gerecht oder gibt es hier Verbesserungsvorschläge? 

VIII. In den EU-Vision von EU-Agrarkommissar Hansen sind Ökoregelungen als 
Erfolgsmodell dargestellt und sollen ausgebaut werden. Wie beurteilen Sie dies für 
Bayern und Deutschland? 

IX. Durch Bauernproteste zeigt sich die hohe Unzufriedenheit über die aktuelle GAP. Was 
muss sich hier ändern? 

X. Sollte aus Ihrer Sicht die GAP ab 2028 mehr Marktsteuerungselemente enthalten oder 
soll die Weltmarktorientierung im Rahmen von Welthandelsorganisation und 
Freihandelsabkommen weitergeführt werden? 

XI. Welchen Platz sollen tierhaltende Betriebe in der zukünftigen GAP einnehmen? 

XII. Welche Reformen sind notwendig, um die Governance der GAP transparenter und 
effizienter zu gestalten und die Entscheidungsstrukturen im EU-Rat, Parlament und der 
Kommission besser aufeinander abzustimmen? 

XIII. Welche Rolle sollten Interessenorganisationen und Beratungsdienste künftig in der 
GAP-Umsetzung spielen? 

XIV. Wie kann sichergestellt werden, dass GAP-Mittel nicht in ineffiziente Strukturen fließen 
bzw. welche objektiven Indikatoren sollten zur Bewertung der Nachhaltigkeits- und 
Leistungsziele der GAP eingeführt werden? 
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XV. Welche Anpassungen wären erforderlich, um die GAP besser mit der EU-Strategie 
für erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft zu verzahnen und um 
sicherzustellen, dass die GAP mit dem EU Green Deal, der Biodiversitätsstrategie 
und der Klimapolitik kohärent bleibt? 

XVI. Wie kann die GAP besser zur Stabilisierung ländlicher Räume beitragen? 

XVII. Welche Anpassungen wären notwendig, um die GAP auf die Integration der Ukraine 
in die EU vorzubereiten? 

XVIII. Welche Herausforderungen stellen sich mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit 
bestehender EU-Landwirte im Vergleich zu ukrainischen Agrarbetrieben? 

XIX. Wie kann sichergestellt werden, dass Umwelt- und Sozialstandards in der Ukraine mit 
den EU-Anforderungen übereinstimmen? 

XX. Wie kann die GAP dazu beitragen, eine nachhaltige Landnutzung zu sichern, ohne 
die Ernährungssicherheit zu gefährden? 

XXI. Welche Anreize wären notwendig, um Agrarflächen vor nicht-landwirtschaftlicher 
Nutzung zu schützen? 

XXII. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um eine nachhaltigere und tierwohlgerechtere 
Nutztierhaltung zu fördern und Biodiversitätsverluste durch landwirtschaftliche 
Intensivierung zu verhindern? 

XXIII. Welche Rolle spielen die Digitalisierung, smart Farming, künstliche Intelligenz und Big 
Data für eine nachhaltigere und bürokratieärmere Agrarproduktion? 

XXIV. Wie kann sichergestellt werden, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe – unabhängig 
von Größe und Standort – Zugang zu digitalen Innovationen haben? 

XXV. Wie können der Erhalt des Dauergrünlands und Moorschutz als landwirtschaftliche 
und klimarelevante Grundfaktoren in der GAP stärker berücksichtigt werden? 

XXVI. Welche neuen oder bekannten Instrumente der GAP und deren Ausbau sind 
notwendig, um Biodiversität zu erhalten und zu schützen und welche Indikatoren 
sollen den Erfolg der Maßnahmen bestätigen? 

XXVII. Wie können junge Menschen im Rahmen der GAP stark und regional angepasst bei 
ihrem beruflichen Einstieg in die Landwirtschaft unterstützt werden? 
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(Beginn: 09:16 Uhr)

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer 
23. Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus. Wir haben heute eine Anhörung zur neuen Gemeinsamen Agrarpolitik der 
Europäischen Union – GAP –, die ab 2028 neu gestaltet werden soll. Für dieses 
wichtige Thema wollen wir uns ausreichend Zeit nehmen.

Ich darf einige Gäste herzlich begrüßen: Den ersten Vorstand des LSV-Bayern 
– Landwirtschaft verbindet Bayern e.V. –, Herrn Klaus Hochrein, Frau Dr. Stefa-
nie Düsberg von der LVÖ – Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in 
Bayern e. V.–, Herrn Matthias Luy vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. 
Ganz besonders herzlich würde ich jetzt gern den vorherigen Vorsitzenden des 
Landwirtschaftsausschusses begrüßen, Herrn Dr. Leopold Herz. Er hat sein Kom-
men zugesagt, ist aber noch nicht anwesend.

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist ein sehr wichtiges Thema. EU-Agrarkommissar 
Christophe Hansen hat bereits einige Aspekte angesprochen. Einen Satz, der sehr 
vieles wiederspiegelt, möchte ich gerne vorlesen:

Die EU muss 2040 ein Ort sein, an dem die Landwirtschaft und die Lebensmit-
telerzeugung auf unserem Kontinent in all ihrer Vielfalt gedeihen. Sie muss 
ein Ort sein, an dem die Landwirtschaft für künftige Generationen attraktiv 
ist und der Agrar- und Lebensmittelsektor wettbewerbsfähig, widerstandsfähig, 
zukunftssicher und fair ist.

In diesen zwei Sätzen seien viele wichtige Aspekte und Zielrichtungen enthalten. 
Auch Bayern ist mit seinen 100.000 Betrieben sehr vielfältig und hat viel zu bieten, 
sei es im Tourismus, in der Tierhaltung oder im Ackerbau. Ich sage großen Dank 
an unsere Landwirtinnen und Landwirte, die Unternehmer sind, die investieren und 
die deshalb eine verlässliche Agrarpolitik brauchen.

Es kommen Herausforderungen auf die Landwirte zu, sei es durch den Klimawan-
del oder durch die Frage, wie es mit der Tierhaltung in Europa weitergeht. Deshalb 
ist es wegweisend, wie die Gemeinsame Agrarpolitik auf europäischer Ebene ge-
staltet werden wird. Derzeit laufen die Mehrfachanträge, die in Bayern gestellt 
werden. Auch hier spiegelt sich wider, wie kompliziert die Agrarpolitik inzwischen 
geworden ist. Sie ist wenig praktikabel. Wir müssen den Landwirtinnen und Land-
wirten ein Signal geben, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen und verlässliche 
Rahmenbedingungen schaffen können.

Heute geht es um die bayerischen Betriebe, aber die Europäische Agrarpolitik 
hat nicht nur Auswirkungen auf die bayerischen Betriebe, sondern natürlich auf 
ganz Deutschland und Europa. Deshalb ist uns das Thema im Landwirtschaftsaus-
schuss sehr wichtig. Wir haben heute mehrere Experten eingeladen. Ich schlage 
vor, dass Sie sich in einer ersten Runde kurz vorstellen. In einer zweiten Runde 
bitte ich Sie, in einem etwa zehnminütigen Statement ihre Schwerpunkte darzule-
gen. Anschließend würden wir in die offene Diskussion mit den Abgeordneten 
einsteigen. Ich darf noch erwähnen, Frau Sachverständige Christina Borchmann ist 
uns aus Brüssel zugeschaltet.

Zum Schluss darf ich noch ganz herzlich die Medien begrüßen. Es ist schließlich 
sehr wichtig, dass über unsere Arbeit im bayerischen Agrarausschuss berichtet 
wird.
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SV Matthias Borst (Bayerischer Bauernverband): Vielen Dank Frau Vorsitzende. 
Mein Name ist Matthias Borst, ich bin stellvertretender Generalsekretär beim Baye-
rischen Bauernverband und betreue die Themen in der Agrar- und Umweltpolitik. 
Ich bin 57 Jahre alt und habe in Weihenstephan Agrarwissenschaften studiert. Ich 
habe noch während des Studiums im Bayerischen Bauernverband die Verbandsar-
beit begonnen. Seit 2001 mache ich dort den Schwerpunktbereich Europäische 
Agrarpolitik.

SV Dr. Gerhard Dorfner (Institut für Agrarökonomie der Landesanstalt für Land-
wirtschaft): Guten Morgen, sehr geehrte Frau Högl, liebe Mitglieder des Ausschus-
ses! Mein Name ist Gerhard Dorfner. Ich bin Leiter des Instituts für Agrarökonomie 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft – LfL. Wir beschäftigen uns 
mit den agrarstrukturellen und agrarökonomischen Fragen in ganz Bayern. Das 
schließt natürlich auch die Agrarpolitik ein. Ich habe im Bereich der Agrarpolitik 
promoviert und bin dann über die Beraterschiene am Amt ins Referendariat und 
dann auch an die Landesanstalt gewechselt. Ich habe mich einige Jahre mit der 
Ökonomik der Milcherzeugung, mit Fragen der Milcherzeugung, vielen Kostenfra-
gen und vielen strukturellen Fragen beschäftigt. Seit drei Jahren leite ich das 
Institut für Agrarökonomie.

SV Dr. Marcel Huber (StM a. D., Leiter des Praktikerrats): Mein Name ist Marcel 
Huber. Ich habe zunächst 22 Jahre als Tierarzt gearbeitet in einer Großtierpraxis, 
später war ich dann beim Tiergesundheitsdienst mit Qualitätsprogrammen, Hygie-
neprogrammen, aber auch mit Themen der Seuchenbekämpfung. Dadurch habe 
ich einen Bezug zu dem, was so auf dem Lande stattfindet. Anschließend begann 
der zweite Teil meiner beruflichen Laufbahn, der sich in diesem Haus abgespielt 
hat. Ich war knapp 20 Jahr lang Abgeordneter. 11 Jahre davon gehörte ich dem 
bayerischen Kabinett in verschiedenen Positionen an, beispielsweise in der Staats-
kanzlei. Ich war aber auch 4 Jahre lang Umweltminister, sodass ich die besondere 
Gnade habe, beide Seiten gut zu kennen: Umweltschutz und Landwirtschaft. Das 
hat mich zu meiner heutigen Rolle gebracht.

Frau Vorsitzende, ich darf kurz erklären, was meine heutige Rolle ist. – Ich durfte 
Moderator eines besonderen Gremiums sein, das sich mit der Vorbereitung der 
GAP 28 beschäftigt hat. Dieses Gremium wurde vom Landwirtschaftsministerium 
aus konstituiert. Ich darf erinnern, außer mir haben noch drei weitere heute hier 
Anwesende diesem Gremium angehört, und zwar Herr Dr. Dorfner, Herr Lang und 
Herr Ulmer. Auch sie haben in diesem Praktikerrat mitgewirkt. Die Idee für dieses 
Gremium wurde im Landwirtschaftsministerium geboren, um in der Diskussion für 
die GAP 28-Runde die bayerischen Positionen bestmöglichst aufzustellen. Die Mi-
nisterin hat dafür diese besondere Herangehensweise gewählt und das Besondere 
liegt darin, dass zu dem Thema nicht nur Wissenschaft und Beamtenschaft gefragt 
wurden, wie man es am geschicktesten macht, die bayerischen Interessen optimal 
zu vertreten, sondern Staatsministerin Kaniber wollte ausdrücklich Praktiker befra-
gen. So hat man die Vertreter der bayerischen Landwirtschaft in diesem Gremium 
zusammengeführt und darüber hinaus – und das war die zweite gute Idee –, hat 
Staatsministerin Kaniber gesagt, damit das Ganze breit trägt, werden auch die Um-
weltverbände mit dazugenommen. So finden sich in der Liste der mitarbeitenden 
Organisationen auch der BUND Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und 
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie Ökobetriebe et cetera. 
Sie sehen, dieses Gremium ist bunt aufgestellt, und so ist von vorn herein klar 
gewesen, dass es zu allen Themen nicht nur Konsens geben wird. Deshalb kam 
meine Person ins Spiel, weil ich sowohl mit der Landwirtschaft als auch mit dem 
Umweltschutz ein ungetrübtes Verhältnis pflege. So durfte ich den Vorsitz überneh-
men und habe die Ehre, hier über die Ergebnisse zu berichten.
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SV Prof. Dr. Sebastian Lakner (Universität Rostock): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, meine Damen und Herren! Sebastian Lakner ist mein Name. Ich bin Profes-
sor für Agrarökonomie an der Universität Rostock und forsche dort schwerpunkt-
mäßig zum Thema Gemeinsame Agrarpolitik, Agarumweltpolitik. Ich habe viele 
Jahre an der Universität Göttingen gearbeitet und war auch am Thünen-Institut 
für Ländliche Räume. Seit 2020 bin ich Lehrstuhlinhaber in Rostock. Gleichzeitig 
mache ich sehr viel Politikberatung für verschiedenste Gremien. Ich bin zum Bei-
spiel beim wissenschaftlichen Beirat für Biodiversität und genetische Ressourcen 
beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

SV Thomas Lang (Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern 
e. V.): Mein Name ist Thomas Lang. Ich bin Vorsitzender der Landesvereinigung 
für den ökologischen Landbau in Bayern. Ich bin geschäftsführender Landesvorsit-
zender bei Bioland. Ich war viele Jahre in der Erwachsenenbildung im ländlichen 
Raum tätig, auch im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung. Soviel in Kürze. 

SV Stephan Süß (Interessenverband der kleinbäuerlichen Landwirte in Bayern): 
Ein herzliches Grüß Gott miteinander, mein Name ist Stephan Süß. Herzlichen 
Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute unsere Anliegen vorzutragen. 
Ich komme aus Breitenberg und bin praktizierender Landwirt. Breitenberg liegt im 
Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich. Wenn ich ein bisschen 
müde rüberkomme, bitte ich das zu entschuldigen, denn ich bin heute früh um halb 
vier Uhr aufgestanden; ich musste meine Tiere versorgen. Tut mir leid.

Ich komme aus einem Milchviehbetrieb und bin auch in einem Milchviehbetrieb 
groß geworden. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen, wir haben das im Nebener-
werb betrieben. Meine Mutter und ich haben die Landwirtschaft gemacht. In den 
Siebziger- und Achtzigerjahren war es noch so, dass das rentabel war. Heute ist 
das leider nicht mehr so.

Vor einem Jahr haben wir den Interessenverband der kleinbäuerlichen Landwirte in 
Bayern e.V. – IKL – gegründet. Ich bin der Präsident des IKL. Uns ist klar, so kleine 
Betriebe, wie wir damals einen hatten, haben heute keine Überlebenschance mehr. 
Heute müssen sogar schon Betriebe aufhören, die 50 Hektar haben oder sogar 
größer sind. Wir wollen etwas dagegen machen. Wir sind praktisch dazu aufgefor-
dert worden, etwas für die kleinen Landwirte zu machen, denn der Bauernverband 
ist eigentlich nur für die größeren Betriebe da, während die kleinen unter den Tisch 
fallen.

Meine Hobbys sind Jagd und Fischerei. Ich war auch lange Jahre Biberberater 
und Kreisjagdberater im Landkreis Passau. In der Zeit habe ich die Randbereiche 
der Landwirtschaft ein bisschen kennengelernt und auch, wo bei Probleme bei den 
Landwirten liegen. So viel zu meiner Person.

SV Harald Ulmer (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Einen guten Morgen zu-
sammen! Frau Vorsitzende, liebe Damen und Herren, mein Name ist Harald Ulmer. 
Aktuell bin ich Agrarreferent beim BUND Naturschutz in Bayern. Meine Biografie 
ist so, dass ich zwischen Landwirtschaft und Gastronomie aufgewachsen bin. Ich 
kenne dieses Spannungsfeld. Ich habe einen wirklich großen Bezug zur Idee "Vom 
Feld bis zum Teller" und kann das alles gut nachvollziehen. Daher kommt auch 
mein Engagement für die Agrarpolitik, damit so etwas auch bei uns möglich ist. 
Meine Ausbildung habe ich an der Universität Weihenstephan bei Prof. Heißen-
huber gemacht, und ich habe viele Jahre für den ökologischen Landbau gearbei-
tet. Neben meiner aktuellen Rolle beim BUND Naturschutz engagiere ich mich 
für regionale Wertschöpfungsketten. Ich finde die sind essentiell für die Zukunft. 
Wir müssen eindeutig darauf achten, verarbeitende Betriebe nicht zu verlieren. 
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Ich freue mich über die Einladung, herzlichen Dank. Ich bin auf die Diskussion 
gespannt.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Dann bitte 
ich jetzt Frau Borchmann, sich vorzustellen.

SVe Christina Borchmann (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung, Europäische Union): Guten Morgen aus Brüssel. Vielen Dank, dass 
Sie mich zu der heutigen Veranstaltung eingeladen haben. Mein Name ist Chris-
tina Borchmann und ich bin Dänin. Ich hoffe, Sie werden mein Deutsch heute 
verstehen. Sonst kann ich auch auf Englisch reden. Ich bin Direktorin der Abteilung 
GAP-Strategieplan 1 innerhalb der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung der Europäischen Kommission. In meiner Funktion bin ich zustän-
dig für die Umsetzung und das Monitoring der GAP-Strategiepläne von verschie-
denen Mitgliedstaaten, darunter auch für den deutschen Plan. Dasselbe gilt für 
die Programme zur Entwicklung des Ländlichen Raums, die auch die bayerischen 
Programme umfassen. Vor meiner Zuständigkeit für die GAP-Strategiepläne war 
ich für das Assurance and Audit–Direktorat der Generaldirektion verantwortlich. In 
diesem Zusammenhang habe ich auch das neue Delivery Model im Europäischen 
Parlament und mit dem Europäischen Rat verhandelt.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Jetzt darf ich auch noch ganz herzlich Staatssek-
retär Martin Schöffel begrüßen. Ich schätze es sehr, dass du heute bei der Anhö-
rung dabei bist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es schon gesagt, die künftige 
EU-Agrarpolitik ist für die bayerischen Betriebe entscheidend. Wir haben schon 
zwei Sätze von Christophe Hansen gehört. Wir haben auch gehört, dass der Agrar-
haushalt vielleicht aufgedröselt werden soll, sodass es dann keinen Agrarhaushalt 
mehr gibt. Ich denke, es wäre ein wichtiges Signal an die Landwirtschaft, wenn es 
auch über das Jahr 2028 hinaus einen Agrarhaushalt geben wird.

Ich habe es vorhin schon gesagt, in Bayern gibt es sehr viele tierhaltende Betriebe. 
Zwei Drittel aller Betriebe in Bayern haben Tierhaltung. Ich denke, die künftige 
Agrarpolitik müsste Punkte enthalten, dass die Tierhaltung mit einbezogen wird. 
Außerdem haben wir in Bayern viel Grünland und viele zusätzliche Aufwendungen 
für die Almen. Man muss auch einen Blick darauf haben, wie dies in einer künftigen 
Europäischen Agrarpolitik abgebildet werden kann.

Derzeit haben wir das System mit der ersten und der zweiten Säule. Werden 
die erste und die zweite Säule künftig bleiben oder gibt es hier Veränderungen? 
Bayern ist sehr vielfältig, Bayern ist kleinstrukturiert. Deshalb ist es sehr wichtig, 
wie die GAP auf europäischer Ebene gestaltet wird. Wir freuen deshalb auf Ihren 
Input. Ich bitte die Sachverständigen, nun ihr Statement abzugeben.

SV Matthias Borst (Bayerischer Bauernverband): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
meine Damen und Herren! Es ist wichtig zu betrachten, die Europäische Agrarpo-
litik gilt für 27 EU-Staaten, sie ist eine große europäische Klammer; es ist eine 
vergemeinschaftete Politik. Sie hat ihre Wertigkeit über Jahrzehnte, nicht nur für 
die europäischen Landwirtschaftsbetriebe, sondern eben auch für die bayerischen 
landwirtschaftlichen Betriebe. Die bayerische Struktur, der bayerische Weg, haben 
unseres Erachtens viel Tragkraft aus der Europäischen Agrarpolitik der letzten 
Jahrzehnte erfahren. Aus bayerischer Sicht müssen wir uns einordnen, wie wir 
strukturell dastehen, auch im Hinblick auf die Unterstützungsleistung der heutigen 
EU-Agrarpolitik. Das möchte ich eingangs ein bisschen einordnen.
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In Europa haben wir über die 27 Mitgliedstaaten Strukturen. Hier stellt sich die 
Frage, wie sind wir von den Strukturverhältnissen her einzuordnen. In Bayern 
haben wir durchschnittlich 34 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Ein hoher Anteil 
der Betriebe bei uns zählt zur kleinen Größe. 38 % der 100.000 bayerischen 
Betriebe bewirtschaften bis zu 10 Hektar. Das sind die Betriebe, die im Hinblick 
auf die Kontrollen und Sanktionen jetzt Erleichterungen erfahren. Auf europäischer 
Ebene reden wir von fast 70 % der Betriebe, die bis zu 5 Hektar bewirtschaften. 
Das muss man immer sehen. Wenn man von Betriebsgrößen spricht, muss einem 
bewusst sein, dass wir bei den europäischen Mitgliedstaaten eine hohe Heteroge-
nität haben. Dem muss man Gewicht geben und bedenken, wie die Diskussionen 
aus den jeweiligen Mitgliedstaaten hineingetragen werden, seien sie aus Südeuro-
pa, Nordeuropa oder hier, von uns. Man kann nicht einfach sagen: Das ist klein, 
sondern man muss es näher definieren, um nicht aneinander vorbeizureden.

Für uns in Bayern ist es auch sehr wichtig, die verschiedenen Herausforderungen 
zu sehen. Deutschland ist eigentlich das einzige Land, das Berglandwirtschaft in 
der Typik hat, wie wir sie in Bayern kennen. Wir haben den Voralpenraum, wir 
haben aber auch den Bayerischen Wald und die Mittelgebirgslagen. Dazu kommt 
der Voralpenraum mit dem Alpenraum. Wir haben viel Berglandwirtschaft, das 
betrifft 14.000 unserer 100.000 Betriebe, und an sie müssen wir denken neben der 
Vielfalt der Betriebsformen, ob mit Tierhaltung oder auch mit Sonderkulturen. Ge-
genüber anderen Bundesländern haben wir eine große Bandbreite, der wir Rech-
nung tragen müssen. Ob Landtag, Verbändevertreter oder die Staatsregierung, sie 
alle müssen das berücksichtigen. Der Hintergrund ist unterschiedlich.

Wir müssen uns in Deutschland innerhalb der 16 Bundesländer positionieren, nicht 
nur gegenüber den ostdeutschen Betrieben, sondern auch gegenüber westdeut-
schen Höfen. In Niedersachsen beispielsweise ist die durchschnittliche Betriebs-
größe mehr als doppelt so groß wie im Freistaat. Ein Viertel der niedersächsischen 
Betriebe hat über 100 Hektar. Da liegen wir bei noch nicht einmal 6 %. In dieser 
Gemengelage müssen wir sowohl national als auch auf europäischer Ebene in der 
Diskussion bestehen und unsere Anliegen einbringen. Das gelingt uns einigerma-
ßen gut auf der deutschen Bauernverbandsebene mit den Landesbauernverbän-
den, aber es ist auch wichtig, unter den Bundesländern die Anforderungen zu 
bewältigen.

Nach gut zwei Jahrzehnten Diskussion zur GAP ist für mich auch ein anderer 
grundsätzlicher Punkt wichtig: Mir persönlich werden die Menschen auf den Bau-
ernhöfen zu wenig gesehen. Es geht aber um die Menschen, die dort ihren 
Lebensunterhalt bestreiten, durch landwirtschaftliche Tätigkeit, Tierhaltung und 
Flächenbewirtschaftung. Es wird oft sehr stark abstrahiert, und das ist auch ver-
ständlich, im Vergleich mit den anderen Faktoren, aber man muss sich immer 
wieder bewusst machen: Es geht um die Menschen, die auf den Bauernhöfen 
sind und um deren Umfeld. In der Europäischen Agrarpolitik geht es auch um 
die ländlichen Räume, die Wirtschaftskraft, die Situation des Lebensumfelds. Wir 
brauchen auch weiterhin eine lebenswerte Situation. So kommen wir zu den Ver-
sorgungsthemen, der Nahversorgung und vielem mehr. Dazu zählen auch die 
Infrastrukturbelange für die Menschen im ländlichen Raum. Da hat die EU-Agrar-
politik verschiedene Schwerpunkte und Facetten. Ich appelliere noch einmal, die 
Menschen zu sehen, die dahinterstehen. Es geht nicht um Sachen oder irgendwel-
che Gegenstände. Man kann nicht sagen: Wenn die nicht mehr da sind, dann 
merkt das niemand. Nein, so ist es nicht. Es geht um Existenzen und um die 
Zukunftsperspektiven der Menschen. Dafür setzen wir uns sehr stark ein.

Ich möchte auch noch das Geld ansprechen. Das Fundament ist die mittelfristige 
Finanzrahmendiskussion, die als Erstes ansteht. Die Finanzentscheidung wird auf 
europäischer Ebene getroffen, ist sie ohne ausreichende Tragkraft, wird die Ge-
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staltungsdiskussion umso schwieriger. Darauf ist der Fokus zu richten, das wird 
als Erstes in den Vorschlägen der Kommission kommen. Kritisch sind momentan 
Pläne, die in Richtung Umsetzungsstruktur gehen, wie wir das beim Strategieplan 
der EU-Agrarpolitik vorsehen. Wir sehen das sehr kritisch, weil wir dann sehr 
schnell keine gemeinsame Europäische Agrarpolitik mehr haben, sondern quasi 
eine in 27 EU-Staaten individuelle Umsetzung der Agrarpolitik, die allein schon 
unter dem Aspekt der Wettbewerbspolitik sehr viele Unterschiede in sich birgt. Mo-
mentan gilt es, alle Staats- und Regierungschefs dafür zu gewinnen – und hoffent-
lich auch bald eine neue regierungsfähige Bundesregierung – eine starke Gesamt-
finanzierung der Europäischen Union vorzusehen. Wir haben im Moment große 
Sorge, dass wir aufgrund der Corona-Nachfolgewirkung Schwierigkeiten bekom-
men. Wir hatten europäische Stützprogramme, das nannte sich Recovery Fonds, 
für die man sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um die Folgewirkungen 
von Corona für die Wirtschaft und für alle Bereiche in der Bevölkerung aufzufan-
gen. Nun stehen Rückzahlungserfordernisse an, und das könnte starke negative 
Auswirkungen für den Finanzrahmen 2028 bis 2034 haben. Ich werbe deshalb 
schon jetzt dafür, im Blick zu behalten, dass die Rückzahlungserfordernisse für die 
Finanzen im Zeitraum 2028 bis 2034 große Bedeutung haben werden.

Zur bayerischen Landwirtschaft: Allein durch die flächenbezogenen Unterstüt-
zungszahlungen an die Betriebe haben wir bislang viel Stützkraft. Knapp 1,4 Milli-
arden Euro pro Jahr gehen differenziert an die Betriebe. Oft wird diskutiert, alles 
würde mit der Gießkanne verteilt. Nein, die heutige Agrarpolitik hat bereits Module 
angedacht. Die sind zwar verbesserbar, aber ohne sie hätten wir beispielsweise 
nicht die Berglandwirtschaft in den Mittelgebirgs- und in den Bergregionen. Durch 
die Modulsysteme können Ausgleichszulagen geleistet werden, die gerade in den 
Berggebieten vieles stützen. Die Ausgleichszulage ist für jeden verfügbar, aber 
nicht für jedes Bundesland in Deutschland umzusetzen. In Europa ist sie als 
Förderinstrument bislang noch gar nicht so sehr umgesetzt worden, aber diese 
Ausgleichszulage hat eine hohe Wertigkeit neben den, aus der zweiten Säule 
finanzierten, Agrarumweltprogrammen. In Bayern gibt es die Vertragsnaturschutz-
programme. Der kooperative Naturschutz in Bayern weist einen stetig zunehmen-
den Trend auf. Aktuell sind wir bei 160.000 Hektar. Im letzten Jahr haben ihn 
25.000 Landwirte genutzt. Das zeigt, der Ansatz, kooperativ über Anreize Maßnah-
men anzubieten, wirkt bei der Berücksichtigung von ökologischen Aspekten und 
im Hinblick auf die Biodiversität. Diese starke Unterstützung ist auch für den ökolo-
gischen Landbau im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms – KULAP – und die 
damit verbundenen Maßnahmen wichtig.

Vor einem Jahr hatten wir eine aus unserer Sicht gute Bestandsaufnahme auf-
grund der Umfrage des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums zum Thema Bü-
rokratie. Bei diesem Thema schwingt oftmals die Komplexität der EU-Agrarpolitik 
mit. Wenn man die Auswertung der Befragung ansieht, dann sind die Top-Kritik-
punkte der 14.000 teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte klar: Ganz vorn 
stehen die Themen Düngeregelung, Düngedokumentation, Aufzeichnung, Vertrau-
en und Verantwortung. Da steht nicht die Europäische Agrarpolitik. Das muss man 
sich bewusst machen. Vielleicht wird manchmal etwas stark überbewertet, weil es 
aus einem Gefühl heraus entsteht. Deshalb lohnt es sich, konkret draufzuschauen, 
wo sich die Knackpunkte befinden, angesichts der Komplexität der Europäischen 
Agrarpolitik und ihrer Umsetzung. Global betrachtet könnte man sagen, die Euro-
päische Agrarpolitik ist hoch bürokratisch. Ja, das ist in Ordnung, aber man muss 
in die Tiefe gehen und schauen, wo es ganz konkret hakt. Bei der Umfrage ist 
beispielsweise herausgekommen, dass die Terminsetzung Probleme bereitet. Wir 
haben beispielsweise Regelungen zum Erosionsschutz beim Einsatz des Pflugs, 
Bearbeitungsruhe für brache Flächen und Sperrfristen in der Düngung. Das ist 
dann zwar nationales Recht, aber diese Themen sind von den Teilnehmern stark 
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benannt worden. Hier sollte man also nicht das Übergelagerte betrachten, sondern 
in die Tiefe der einzelnen Benennungen gehen und aufgrund der Umfrage Ansatz-
punkte überlegen. Wo kann man etwas weiterentwickeln in dem Sinne, dass die 
Alltagssituation der Landwirte erleichtert wird? – Dabei ist auch ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zur Landwirtschaftsverwaltung wichtig.

Schließlich möchte ich auch noch etwas zu den Bauernprotesten sagen. Es stimmt 
einfach nicht, dass sie von der GAP ausgelöst worden sind. Wir haben im Vorfeld 
sehr viele nationale Diskussionsthemen gehabt; dann kam als Höhepunkt der Vor-
schlag der Haushaltskürzung. Wir hatten im Hinblick auf die Düngethematik die 
Diskussion um die roten Gebiete und damit einhergehend die Einschränkungen bei 
der Düngeausbringung. Davon waren viele Landwirte betroffen, und sie befürchte-
ten eine nicht mehr bedarfsgerechte Düngung in den roten Gebieten. Auch der 
Umfang der roten Gebiete war ein Thema, zu dem dann noch die gelben Gebiete 
gekommen sind. Das hat viel Emotionalität in der Betrachtung ausgelöst. Schließ-
lich war da noch die Diskussion um das Tierschutzgesetz. All das wurde erörtert, 
als wir mitten in der Diskussion zur SUR – Sustainable Use Regulation – waren, 
also zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Wiederher-
stellung der Natur. Das waren beides Bereiche, wo Bewirtschaftungsmöglichkeiten 
der Land- und Fortwirtschaft infrage gestellt waren. Das oftmals zitierte Fass hatte 
also bereits eine Grundfüllung erreicht, und es ist dann übergelaufen, als die Haus-
haltsvorschläge gekommen sind. Natürlich hat auch die GAP einen Beitrag zum 
Füllstand geleistet, aber sie hat nicht die große Füllmenge des Fasses bewirkt.

Der neue Kommissar hat nun eine Vision vorgelegt. Das ist sehr gut und hier muss 
man ansetzen. Zum einen hat er ganz konkret die Marktpreise angesprochen, aber 
auch die Unterstützung und, wie damit umgegangen wird. Da muss man herange-
hen. Für uns ist das ein Modulbaukasten in der Evolution der heutigen Agrarpolitik. 
Es geht um ein Modell, das wir uns vorstellen. Wir haben sehr viel Kontakt zu un-
seren Mitgliedern und bekommen sehr viele Impulse. Wir wollen nicht wieder lauter 
neue Begrifflichkeiten lernen, neue Einordnungen und neue Termine. Das war die 
Herausforderung im Übergang von 2022. Allein schon die Tatsache, dass "Compli-
ance" gestrichen wurde; nun gibt es die "Konditionalität". Also muss erst einmal 
erklärt werden, was dahintersteckt. Wenn gesagt wird, es wurde nur der Titel 
ausgetauscht, dann fragt man sich: Warum macht man das? Was steckt dahinter? 
– Wenn man die Begrifflichkeit einfach bestehen lässt, dann weiß man doch im 
Groben, was auf einen zukommt. Dieser Modulbaukasten hat eine Basiszahlung 
und dazu kommen bundesweite Unterstützungsleistungen und regionsspezifische 
Leistungen durch das Bundesland. Das ist miteinander verzahnt. Aus bayerischer 
Sicht haben wir negative Erfahrungen mit den Ökoregelungen, denn wir haben 
einiges an Bestand durch die bayerischen Agrarumweltprogramme. Die wurden 
teilweise ausgehebelt. Da muss man mehr darauf achten, was bundesbezogen 
korrekt und passend ist und, was bei den Ländern besser aufgehoben ist.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank, Herr Borst. Es war auch sehr gut, 
dass sie den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Das Lebenswerte in den 
ländlichen Räumen ist ein Punkt, der bei der zukünftigen Agrarpolitik eine Rolle 
spielen soll.

Ich möchte jetzt auch Herrn LMR Anton Hübl vom Landwirtschaftsministerium be-
grüßen. Auch das Staatsministerium ist also bei unserer Anhörung vertreten.

SV Dr. Gerhard Dorfner (Institut für Agrarökonomie der Landesanstalt für Land-
wirtschaft): Sehr geehrte Damen und Herren, die Vielzahl der Fragen des Aus-
schusses, wie auch die vielen Aspekte, die Herr Borst angerissen hat, zeigen, wie 
komplex Agrarpolitik ist. Ohne mich in Kleinigkeiten zu verlieren, will ich zunächst 
sagen: Agrarpolitik ist mehr als Agrarpolitik im engeren Sinne. Wir reden von Ag-
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rarumweltpolitik, wir reden von Agrarsozialpolitik und wie wir gerade gehört haben, 
reden wir am Ende auch von Wirtschaftspolitik. Ich komme vom Institut für Agrar-
ökonomie und am Ende geht es mir immer um die Frage: Was ist für die Betriebe 
nachhaltig und zukunftsfähig? – Dazu gehört die wirtschaftliche Lebensfähigkeit 
der Betriebe, denn ohne eine wirtschaftlich tragfähige Basis wird es nicht gelingen, 
die Strukturen in Bayern in die Zukunft zu führen.

Ich will Herrn Dr. Marcel Huber nicht vorgreifen, ich denke, er wird die Kompro-
misslinie schildern, die der Praktikerrat gefunden hat. Es kam eine Vielzahl von 
Interessensvertretern, von Praktikern zusammen, die unterschiedliche Vorstellun-
gen, unterschiedliche betriebliche Rahmenbedingungen haben. Ich will hier meinen 
Standpunkt darstellen, der aus der agrarökonomischen und wissenschaftlichen 
Perspektive kommt. Ich will auch keine Kleinigkeiten vorbringen, denn ich glaube, 
hier muss man ganz generell betrachtet aufpassen. Wir dürfen uns nicht in Klei-
nigkeiten verlieren, denn Kleinigkeiten bedeutet Bürokratie. Wir brauchen große 
Linien. Große Linien, das sind für mich: Vertrauen der Gesellschaft in das, was 
der Staat, der Steuerzahler, dem Landwirt und den Betriebsleiterfamilien übergibt. 
Das heißt aber auch, Vertrauen der Landwirte in das System und Verständnis der 
Landwirte für das System. Bürokratieabbau ist schließlich kein spezielles Thema 
der Landwirtschaft. Wir reden in allen Bereichen, gerade auch im Mittelstand, vom 
Bürokratieabbau. Bürokratie ist wie Mehltau. Im Grunde ist sie aber eine Folge 
dessen, dass wir mittlerweile einer Einzelfallgerechtigkeit nachhängen. Wir wollen 
in gewisser Weise jeden Einzelfall bedienen. An der Stelle kommt mein Plädoyer: 
Wenn wir ehrlich über den Bürokratieabbau reden wollen, dann heißt das auch Mut 
zur Vereinfachung. Wir können nicht allen Einzelfällen gerecht werden. Das war ein 
großes Thema im Hinblick auf den Bürokratieabbau. Sonst kommen wir nämlich 
nicht weiter. Da müssen wir so manche schmerzhaften Kompromisse eingehen.

Vertrauen ist die große Klammer. Die Agrarpolitik hat oftmals die Argumentation 
für die Zahlungen geändert. Das ist vielleicht auch ein Aspekt des Vertrauensver-
lustes. Wir brauchen eine klare Definition, klare Argumentation für die Zahlungen. 
Wofür bekommt der Landwirt, die Landwirtsfamilie, Geld? Was leistet sie für die 
Gesellschaft, was leistet sie für die Umwelt? Aber was leistet auch die Gesellschaft 
für die Landwirtschaft, um die landwirtschaftliche Produktion, die Lebensmittelpro-
duktion und den Ressourcenschutz sicherzustellen?

An dieser Stelle weise ich auf mein Ansinnen hin, die Wettbewerbsfähigkeit nicht 
zu stark zu verengen. Wettbewerbsfähigkeit heißt auch, wirtschaftlich wettbewerbs-
fähig zu sein, ganz klar, auch im europäischen Umfeld. Wir müssen daran denken, 
wenn wir Agrarpolitik ändern, inwieweit die Handelspartner um uns herum mit 
diesen Standards agieren. Darauf bezogen sich auch Fragen des Ausschusses. 
Wenn wir unsere Standards nach oben schrauben, kommen wir definitiv zu der 
Frage, wie können wir den Standard im Raum halten, wie können wir die Preissitu-
ation so stabilisieren, dass das Einkommen auch ausreicht? Im Moment befinden 
wir uns in einer Phase – auch das war ein Aspekt –, wo der Freihandel an vielen 
Stellen infrage gestellt wird. Das Welthandelsabkommen verliert an Bedeutung, 
viele bilaterale Abkommen marschieren nach vorn. Da muss uns in europäischer 
Hinsicht daran gelegen sein, die Nahrungsmittelerzeugung, die Lebensmittelerzeu-
gung abzusichern.

Wettbewerbsfähigkeit heißt aber auch, sozial wettbewerbsfähig zu sein. Das wurde 
schon angesprochen. In Bayern haben wir nach wie vor die Situation, dass die 
meisten Betriebe familiengeführt sind, sich im Eigentum von Familien befinden. 
Das ist eine Besonderheit. Über den Begriff "bäuerlich" kann man streiten, aber der 
Begriff "Familienbetrieb" ist nach meiner Auffassung im Hinblick auf die Definition 
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ausbaubar. Das ist eine Besonderheit Bayerns. Daran müssen wir denken, wenn 
wir in die Zukunft blicken.

Den Aspekt Nachhaltigkeit habe ich angesprochen. Mir ist es ganz wichtig, auch 
die Herausforderungen der Zukunft anzuschauen. Der Klimawandel wurde ange-
sprochen, die Rahmenbedingungen für die Landwirte ändern sich. Da tun sich 
Dinge auf, die wir ändern müssen.

Mein Statement zu den Direktzahlungen: Sie sind als klassische Flächenzahlung 
natürlich in der Diskussion, sie standen auch im Praktikerrat in der Diskussion. Sie 
werden, vor allem auch vor dem Hintergrund um die weitere Diskussion um die 
Ukraine, so nicht haltbar sein. Das gibt der Haushalt überhaupt nicht mehr her, 
keine Frage. Nichtsdestoweniger glaube ich, wir brauchen eine gewisse Grundab-
sicherung, die über ganz gezielte Maßnahmen ergänzt werden sollte. Ob das dann 
zweite Säule heißt, sei dahingestellt. Wir brauchen das, um gewisse Ziele in der 
Agrarpolitik und beim Ressourcenschutz sicherzustellen. Es war in der letzten 
Phase nicht glücklich, eine dritte Schiene einzubauen. Neben der Unterschiene 
die Auflagen des Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand von Flächen – GLÖZ. Dann wurde noch eine Zwischenstufe mit den 
Eco-Schemes eingebaut. Das war ohne Frage gut gemeint, aber damit hat man 
eine dritte Ebene eingebaut und damit eine dritte Ebene der Komplexität, der Ver-
waltung und des Verständnisses bei den Landwirten. Wir arbeiten mit unterschied-
lichen Zeitfristen, mit unterschiedlichen Auflagen. Damit haben wir Kreuztabellen 
entwickeln müssen, aber die muss ein Landwirt lesen können. Jedes Mitglied des 
Landwirtschaftsausschusses, das diese Tabellen schon einmal gesehen hat, weiß, 
dass die am Ende kaum zu verstehen und zu identifizieren sind. Da müssen wir 
einfacher und trotzdem den Schutzzielen gerecht werden.

Zusammengefasst: Wir brauchen eine klare Zielsetzung, Vereinfachung braucht 
Mut. Noch ein Hinweis: Wir müssen uns die Resilienz des Systems anschauen. 
Wir brauchen stabile, resiliente Systeme vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus 
der Corona-Zeit und aufgrund der Erfahrungen mit den kriegerischen Zuständen 
um uns herum. Deshalb brauchen wir resiliente Systeme. Aber ich bitte auch hier, 
den Begriff der Selbstversorgung nicht zu eng zu fassen. Wir brauchen eine stabile 
Versorgung der Bevölkerung in unserem Umfeld, die uns auch politisch auf Dauer 
gewogen ist und keine zu enge Interpretation des Gedankens Selbstversorgung. 
Das soll es an dieser Stelle gewesen sein.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Dorf-
ner. Bemerkenswert ist Ihr Hinweis, wir sollten auch die Resilienz betrachten. Sie 
haben auch gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Familienbetriebe ein aus-
kömmliches Einkommen erwirtschaften können. – Das ist wichtig, denn von Luft 
und Liebe kann kein Landwirt leben.

SV Dr. Marcel Huber (StM a. D., Leiter des Praktikerrats): Ich darf bei dem ein-
haken, was Herr Borst gesagt hat: Die Idee eines Praktikerrates resultiert nicht 
aus den Bauernprotesten, die wir Anfang 2024 hatten, sondern den gab es schon 
vorher. Die Beobachtung, dass wir eine zunehmende Entfremdung der Landwirt-
schaft von den Verbrauchern, aber auch vom Umweltschutz haben, ist etwas, 
was allenthalben zu beobachten ist. Das führt zu sehr viel Unmut, auch unter 
den Landwirten. Sie sind über die Situation, wie sie derzeit wahrgenommen wird, 
nicht froh. Die Einrichtung des Praktikerrates in der von mir zuvor beschriebenen 
Form war deshalb eine sehr gute Herangehensweise. Wenn jemand glaubt, dass 
man bei so unterschiedlichen Interessensvertretern sofort zu einem großen Konflikt 
kommt, dann muss ich berichten, das Gegenteil war der Fall. Ich hoffe, die anderen 
anwesenden Teilnehmer werden das bestätigen. Man hat mit großem Respekt 
und ergebnisorientiert versucht, eine vernünftige Position zu beschreiben, die am 
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Schluss natürlich überwiegend mit Kompromissen konzediert wurde. Ich empfinde 
das als eine ganz besondere Leistung. Ich darf Ihnen im Folgenden die wesentli-
chen Punkte vorstellen. Wenn man es genau betrachtet, lassen sich drei Viertel 
der Antworten auf die gestellten 28 Fragen ableiten.

Die Vorgabe der Ministerin war, für die bayerischen landwirtschaftlichen Betriebe 
ein Zielbild für die neue GAP-Runde zu beschreiben. Man muss sich darüber 
im Klaren sein, durch die Mittel, die über die GAP ausgereicht werden, gibt es 
einen gewissen Druck für bestimmte Betriebsgrößen, Betriebsarten und Betriebs-
führungsweisen. Um in dieser Runde eine Verbesserung der bayerischen Situation 
vorzubereiten, haben wir uns Gedanken gemacht, was die bayerischen Betriebe 
in Zukunft charakterisieren soll. Die Vorgabe vom Ministerium war – das möchte 
ich vorziehen, ich werde dann drei Punkte nennen –, wir sollen uns überlegen, 
wie die relativ klein gegliederten bayerischen Strukturen erhalten werden können, 
und zwar auf der Basis des bäuerlichen Familienbetriebs, der heutzutage den 
größten Teil unserer bayerischen Betriebe ausmacht. Aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht könnte man vielleicht sagen: Das ist gar keine schlaue Idee. Warum soll man 
einen Zweig betreiben, der sich wirtschaftlich nicht trägt? Das ist unsinnig, soll man 
das nicht besser aufgeben? Soll man das Produkt nicht besser dort einkaufen, wo 
es einfacher und billiger herzustellen ist? Soll man sagen: Okay, dann müssen wir 
volle Kanne intensivieren. Dann müssen wir die Betriebe alle so aufstellen, dass 
sie in der WTO standhalten können. – Beides halte ich für nicht zielgerichtet, denn 
die relativ kleine Struktur bietet über die reine Produktion des landwirtschaftlichen 
Produktes hinaus weitere Vorteile.

Ich möchte die soziale Struktur im ländlichen Raum ansprechen. Was ist, wenn die 
vielen Familienbetriebe in den kleinen Ortschaften, die Bayern meistens prägen, 
nicht mehr da sind, sondern nur noch ein großer Betrieb im weiten Umkreis? Dann 
geht sehr viel verloren, was wir bislang im Ehrenamt und im Dorfleben für selbst-
verständlich halten. Das allein sollte schon ein Grund sein. Das ist nicht überall 
in Deutschland so, aber durchaus in vielen anderen Regionen Europas, in denen 
ebenfalls eine kleinstrukturierte Landwirtschaft einen ganz wesentlichen Anteil hat.

In klein gegliederten Strukturen – ich hoffe darauf können wir uns einigen, denn 
hier geht es weniger um das juristische Konstrukt eines Betriebes, sondern um 
die Flächenausstattung – sind Agrarumweltmaßnahmen meines Erachtens leichter 
umzusetzen. Wenn das auch noch mit Betriebsleitern stattfindet, die dafür einen 
besonderen Sensor haben – die meisten gehen noch auf die Jagd oder bewirt-
schaften Teiche –, dann sind manche Dinge leichter umzusetzen, als bei industriel-
len Strukturen. Prof. Lakner wird uns berichten, was er sich diesbezüglich vorstellt. 
Kurz gesagt, wir wollen die bayerische Landwirtschaftsstruktur bestmöglich erhal-
ten, auch mit den neuen Vorgaben der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028.

Nun zu den drei wichtigsten Punkten: Erstens. Es hat einen Konsens gegeben, 
dass Nahrungsmittelproduktion etwas ist, das man nicht direkt mit anderen Gütern 
vergleichen kann. Die Ernährung der Bevölkerung ist eine strategische Fähigkeit, 
die dem Land eigentlich etwas wert sein sollte. Es geht darum, sich in Krisen 
nicht von anderen Bezugsquellen auf der Welt abhängig zu machen, auch wenn 
die Produktion dort möglicherweise kostengünstiger stattfinden kann. Allerdings 
sage ich hier auch ausdrücklich, das geschieht nicht immer unter denselben Be-
dingungen. Was Arbeitsschutz, Umweltauflagen, Bodenschutz, Wasserschutz und 
vieles mehr anbelangt, haben wir auf der Welt nicht überall die Standards, die wir 
in Deutschland und in Bayern haben. Dort macht man sich auch nicht so viele 
Gedanken über Tierschutz und Tierwohl. Deshalb muss man sich überlegen, ob 
es künftig nicht möglich sein muss, dass wir hier, unter diesen hohen Auflagen, 
souverän, also unabhängig von ausländischen Produzenten, unsere Bevölkerung 
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ernähren. Solche Gedanken machen durchaus Sinn, auch wenn wir in manchen 
Bereichen eine Überproduktion haben also Exportproduktion betreiben. Das merkt 
man, wenn man in eine Krise kommt oder, wenn man für ein Kind ein Antibio-
tikum oder Hustensaft besorgen möchte und man dann gesagt bekommt: Das 
wird ausschließlich im Ausland hergestellt und dort gibt es zurzeit Probleme. – 
Die strategische Fähigkeit einer souveränen Nahrungsmittelproduktion hier bei uns 
sollte erhalten bleiben. Deshalb sollte sich das Land mit einer Grundprämie darum 
kümmern, möglichst viele Betriebe auch weiterhin am Netz zu erhalten, auch wenn 
diese, rein betriebswirtschaftlich gedacht, gar nicht so aussichtsreich sind. Diese 
Prämie sollte, wie Herr Dr. Dorfner bereits erwähnt hat, nicht nur als Flächenprämie 
ausgereicht werden, sondern man sollte, gerade bei diesen kleinen Strukturen, 
bei den tierhaltenden Betrieben, die erforderliche Arbeitszeit berücksichtigen. Jede 
bodengebundene Tierhaltung mit erhöhter Arbeitszeit sollte zu erhöhten Prämien 
führen. Bei der Prämienausreichung auf die Fläche sollte man sehr darauf achten, 
dass die Gelder nicht Flächenbesitzer erhalten, die mit der landwirtschaftlichen 
Produktion eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ich denke hier beispielsweise 
an den Flughafen.

Zweitens. Wir haben gesagt, die GAP soll funktionieren, aber sie funktioniert nur 
dann, wenn sie einfacher gestaltet wird und weniger Bürokratie vorgibt. Auch wenn 
der Praktikerrat das Thema Bürokratieabbau nicht endgültig bearbeitet hat, so ist 
die Bürokratie für die nächste GAP-Runde durchaus ein großes Thema. Wenn 
man sich die derzeitigen Regelungen anschaut, merkt man sehr schnell, dass 
eine Diskrepanz darin besteht, was den Landwirten detailliert vorgegeben wird und 
dem, was der Landwirt aufgrund seiner hohen Ausbildung eigentlich in der Lage 
sein müsste, selbst zu entscheiden. Das zeigte sich nicht nur in der Diskussion 
beim Praktikerrat. Ich komme weit herum. In der Bauernschaft hört man oft: Einer-
seits werden wir hoch ausgebildet mit Abschlüssen wie Techniker und Meister 
oder auch mit Studienabschlüssen, aber dann wird uns gesagt, an welchem Tag 
wir welche Tätigkeit machen dürfen, und zwar unabhängig davon, ob es Sinn 
macht, genau an diesem Tag zu walzen, zu ackern, Gülle auszubringen. Durch 
die gute fachliche Praxis kann jemand, der gut ausgebildet ist, sagen, wann der 
ideale Zeitpunkt ist. Der kann sagen: Der ideale Zeitpunkt wäre eigentlich 14 Tage 
oder drei Wochen vorher gewesen. Oder aber: Der ideale Zeitpunkt ist erst in 
14 Tagen. Aber diese Aspekte spielen überhaupt keine Rolle. Aus diesem Grund 
ist unser zweiter Ansatz: mehr Eigenverantwortung, mehr gute fachliche Praxis 
für praktische Entscheidungen vor Ort. Der Landwirt kann bei seinem Betrieb, bei 
seinem Klima und bei seiner Flächengröße oft besser entscheiden als das durch 
die Vorgabe eines fixen Termins möglich ist. Das ist für mich auch ein wichtiger 
Beitrag zum Bürokratieabbau. Damit könnte man innerhalb der GAP viele Dinge 
erleichtern.

Der dritte große Punkt, und jetzt kommen wir zu Themen, die auch viel mit 
Umweltschutz zu tun haben: Schon heute leisten die Landwirte sehr viel, was 
man als Gemeinwohlleistungen bezeichnen könnte. Sie leisten etwas, von dem 
die Allgemeinheit etwas hat, sie leisten etwas und schaffen Angebote, die die 
Allgemeinheit will. Diese Dinge sind aber meist damit verbunden, dass der Land-
wirt mehr Arbeit oder bestimmte Aufwendungen hat und geringeren Ertrag. Diese 
Aufwendungen werden derzeit durch eine Mehraufwandsentschädigung abgegol-
ten. Es gibt vieles, unterschiedlich finanziert durch Landwirtschaftsministerium, 
Umweltministerium, vom Bund oder auch von der EU. Es ist also nicht neu, 
dass man Ökosystemleistungen finanziert. Neu ist aber, wenn man sich Gedan-
ken macht, diese Dienstleistungen in einen Baukasten zu packen, der regional, 
spezifisch für den Betrieb, Ökosystemdienstleistungen aufweist, die der Landwirt 
auf seinem Betrieb für die Allgemeinheit als Dienstleistung bietet. Üblicherweise 
wird eine Dienstleistung nur dadurch abgegolten, dass man den Mehraufwand 
ersetzt. Sie sollten aber eine Einkommenswirksamkeit haben, damit sie tatsächlich 
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attraktiv sind. Wenn ich das weiterdenke, dann haben wir die Grundprämie, die an 
einige Grundvoraussetzungen ökologischer Art gebunden ist, wie beispielsweise 
Moorschutz, Gewässerrandstreifen und das Verbot des Grünlandumbruchs. Dazu 
kommt das landwirtschaftliche Produkt, das der Betrieb hat. Und als Drittes kommt 
dann ein Portfolio aus einem Baukasten, so wie wir das benannt haben, in dem 
verschiedene Ökosystemdienstleistungen enthalten sind, die der Betrieb dann spe-
zifisch für seine Situation auswählen kann, um eine dritte Einkommenskomponente 
zu haben. Heute herrscht leider die Sichtweise, dass man sagt: Viele Bauern ma-
chen ein Geschäft, das sich nicht mehr so richtig rentiert, deshalb gleichen wir das 
aus, indem wir von unserem Steuergeld finanzierte Subventionen rüberschieben. 
Das ist aber nichts, was einen jungen Landwirt begeistern kann, diesen Job und 
damit den Hof zu übernehmen. Wir können aber sagen: Die Landwirte leisten 
einen wesentlichen Beitrag dazu, sicherzustellen, dass sich dieses Land ernähren 
kann. Sie machen ein attraktives Produkt in einer Qualität, die man weitum nicht 
sehen kann, weil sie sehr hohe Standards erfüllen. Die Landwirte nehmen an 
verschiedenen Programmen teil, und diese Programme sind Dienstleistungen für 
die Allgemeinheit im ökologischen Bereich, und deshalb werden diese Dienstleis-
tungen einkommenswirksam bezahlt.

Ein Beispiel: Der Almbauer hat ein natürliches Interesse, seine Tiere oben auf der 
Alm etwas anzumästen und Milch und Käse zu produzieren. Der Aufwand, der 
damit verbunden ist – das Auftreiben der Tiere, das Hüten, das Risiko und vieles 
mehr – ist nicht zu unterschätzen. Das macht der Almbauer nur dann, wenn er 
damit ausreichend etwas verdienen kann, sonst macht er es nicht. Ein Interesse 
daran, dass die Almen so bleiben, wie sie sind, hat in meinen Augen natürlich 
der Tourismus. Wenn du wandern willst, dann willst du etwas sehen. Wenn du 
Skifahren willst, dann ist es blöd, wenn da oben Bäume, Latschen und Kiefern, 
stehen. Außerdem – und jetzt spricht der Umweltminister – die Biodiversität der 
Almwiesen kann ebenso wie bei den Trockenmagerrasen und den Wacholderhei-
den nur dann erhalten werden, und sie ist nur dann so hoch, wenn die Fläche 
beweidet wird. Wenn man etwas einfach abschneidet oder wenn dort Latschen 
und Kiefern wachsen, gibt es die besonderen Kräuter, Blumen, Orchideen etc. 
und damit die speziellen Insekten nicht mehr. Das gibt es nur, wenn Almwirtschaft 
betrieben wird. Die Allgemeinheit hat deshalb ein touristisches, aber auch ein 
Biodiversitätsinteresse, aber es gibt auch das landwirtschaftliche Interesse. Wenn 
das zusammengeführt wird, dann zeigt sich hier ein schönes Beispiel dafür, wie 
man Gemeinwohlinteressen als Einkommenskomponente einem Almwirtschaft be-
treibenden Landwirt zukommen lassen kann.

Ich freue mich, dass in den Aussichten, die der neue EU-Agrarkommissar Hansen 
veröffentlicht hat, ein großer Teil der Gedanken, die ich gerade beschrieben habe, 
enthalten sind. Wir haben bei ihm nicht abgeschrieben, aber es würde uns sehr 
freuen, wenn er ein paar Dinge von uns aufgenommen hat. Das liegt wohl daran, 
dass er erkannt hat, was unsere Ministerin immer wieder sagt: Auch wenn es in 
Deutschland Regionen gibt, die anders strukturiert sind als unsere in Bayern, gibt 
es innerhalb Europas viele Regionen, die ähnlich aufgestellt sind wie in Bayern. 
Die haben eine ähnliche Analyse gemacht wie die, die ich gerade vorgestellt habe. 
Auch sie haben ein Interesse daran, kleinstrukturierte Regionen mit einer Landwirt-
schaftsstruktur auf der Basis bäuerlicher Familienbetriebe zu erhalten, auch in der 
GAP-Runde 2028.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für die Ausführungen. Im Namen 
des Landwirtschaftsausschusses möchte ich mich bei der Ministerin bedanken, 
dass sie den Praktikerrat ins Leben gerufen hat. Ich möchte mich aber auch bei 
allen Mitwirkenden des Praktikerrates bedanken. Herr Dr. Marcel Huber hat es 
angesprochen: Die Meinungsfindung war zwar kontrovers, am Schluss aber sehr 

18
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

23. LA, 02.04.2025

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5248


fruchtbar. Das ist großes Lob und die Anerkennung unseres Ausschusses wert. Die 
vorgetragenen Vorschläge habe ich sehr spannend gefunden, sie sind gerade für 
Bayern sehr begrüßenswert.

SV Prof. Dr. Sebastian Lakner (Universität Rostock): Liebe Frau Vorsitzen-
de Högl, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich erst einmal für die 
Einladung bedanken, der ich sehr gerne nachgekommen bin. Am Anfang werde 
ich erst einmal ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Zunächst zu meiner Rolle, 
weil das ein paar Mal angeklungen ist. Ich selbst bin gebürtig in einem kleinstruktu-
rierten Bundesland; ich komme aus Hessen. Dort haben wir auch viele marginale 
Regionen und kleine Betriebe, auch wenn unsere Berge nicht ganz so hoch sind. 
Ich kann die hier stattfindenden Debatten also sehr gut nachvollziehen. Das sind 
berechtigte Debatten.

Ganz grundsätzlich gibt es gute Argumente für eine gemeinsame Agrarpolitik und 
einen separaten Haushalt auf EU-Ebene. Wir haben eine ganze Reihe von Ge-
meinwohlleistungen. Das bringt mich im Anschluss an das, was Herr Dr. Marcel 
Huber gerade dargestellt hat, zu meinem ersten Punkt: Im Grundsatz sollten sich 
GAP-Zahlungen an der Förderung von Gemeinwohlleistungen orientierten. Das ist 
gerade grob definiert worden: eine freiwillige Leistung der Betriebe für öffentliche 
Güter über das Ordnungsrecht hinaus, die über den Markt nicht vernünftig abgebil-
det werden. Wo sind die Probleme? Wo haben wir hier Themen, die gefördert wer-
den sollten? – Das ist in erster Linie der Klimaschutz. Das ist auf ganz Europa, ja 
global gesehen, erst einmal wichtig. Die Landwirtschaft spart ein, sie hat die Klima-
ziele bislang noch eingehalten, sie spart aber langsamer ein als andere Sektoren. 
Das heißt, der proportionale Anteil der Landwirtschaft steigt. Deshalb müssen wir 
überlegen, was wir machen können. Die Wiedervernässung von Mooren wäre ein 
Thema für einige Regionen.

Auch der Erhalt der Artenvielfalt ist ein ernstes Thema. Im letzten Herbst haben 
wir den Faktencheck Artenvielfalt für Deutschland erstellt. Daran waren viele Insti-
tutionen, auch aus Bayern, beteiligt. Wir haben uns in allen Lebensräumen eine 
Übersicht verschafft. Die Situation in der Landwirtschaft, im sogenannten Agrar- 
und Offenland, ist schon etwas verschärft. Hier haben wir viele gefährdete Biotope, 
die in einem schlechten Zustand sind. Deshalb ist es wichtig, hier einen Schwer-
punkt zu setzen. Das ist auch insofern wichtig, weil das auf andere Lebensräume 
abfärbt, beispielsweise auf Fließgewässer, auf Küstengewässer. Das betrifft auch 
dort die Biodiversität.

Die Förderung von Bodenfruchtbarkeit, die Begrenzung von Nährstoffüberschüs-
sen sind weiterhin Themen, auch wenn es hier erste vorsichtige Erfolgsmeldungen 
gibt. Das Tierwohl ist ein schwieriges Thema für die Betriebe. Wenn ein Betrieb in 
den Stallumbau investiert, hat er eine große Unsicherheit, weil er über sehr lange 
Zeit Kredite abzahlen muss. Das ist etwas, was wir vernünftig fördern müssen, 
wenn die Betriebe das machen sollen.

Ein zweiter wichtiger Punkt – und das ist, soweit ich das wahrnehme, ein Konsens-
punkt unter vielen Kollegen aus der Wissenschaft –: mit der GAP-Reform sollten 
wir das Ende der Direktzahlungen einleiten. Dabei ist es wichtig, dass wir lange 
Übergangsfristen haben und eine klare Kommunikation. Mir ist bewusst, das ist 
kein leichtes Thema. Ich versuche aber zu referieren, was Stand der Wissenschaft 
ist. Das ist auch von der Zukunftskommission Landwirtschaft – ZKL – festgestellt 
worden. Die Kritik an den Direktzahlungen ist, sie sind als Einkommensinstrument 
ineffizient. Das heißt, sie sind nicht überall einkommenswirksam. Wenn ich pachte, 
dann geht das Geld an den Eigentümer weiter. Die Direktzahlungen tragen auch zu 
wenig zu den Gemeinwohlleistungen bei. Wir haben außerdem viele Verwerfungen 
am Bodenmarkt; das führt zu erhöhten Bodenpreisen. Es gibt also eine ganze 
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Menge Argumente. Das Stichwort Ukraine ist auch schon gefallen. Bei einem Bei-
tritt der Ukraine werden wir uns die Direktzahlungen in der bisherigen Form nicht 
mehr weiter leisten können. Man kann überlegen, ob man das in eine Grund- oder 
eine Nachhaltigkeitsprämie umwandelt. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. 
Das war eigentlich mit der aktuellen GAP-Reform angedacht. Wenn ich dann aber 
die GLÖZ-Standards während der Förderperiode runterschraube bzw. sie gar nicht 
anwende, dann wird diese Idee ad absurdum geführt. Das ist eine politische Frage. 
Das muss man politisch entscheiden und dann aber auch klar an die Betriebe 
kommunizieren. Das hat bei der letzten GAP-Reform ganz einfach gefehlt.

Dritter Punkt: Die aktuelle grüne Architektur der GAP, aber auch die bayerischen 
Programme wie das KULAP und das Vertragsnaturschutzprogramm. Das sind ei-
gentlich sehr gute Grundlagen. Hier kann man ambitionierte Umweltziele erreichen. 
Vor zwei Jahren habe ich für die FAO – Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen – eine kurze Studie gemacht zum Thema "The 
greening of agriculturual policies in Germany". Ich sollte für Deutschland eine Fall-
studie schreiben. Dafür habe ich mir ganz bewusst auch das bayerische KULAP 
herausgesucht, um zu zeigen, was möglich ist. Ich glaube, mit dem KULAP haben 
wir ein gutes Instrument, das auch funktioniert. Darauf kann man aufbauen. Es 
gibt ein paar fachliche Empfehlungen, die vielleicht nicht immer auf Bayern zutref-
fen, aber sie sind generell wichtig. Ich glaube, die Rolle der Brachen wird im 
Hinblick auf die Biodiversität nicht richtig eingeschätzt. In der Literatur wird ganz 
eindeutig gezeigt, dass wir Brachen brauchen, um die Artenvielfalt zu erhalten. 
Das ist ein wichtiges Instrument und es funktioniert gut. Eine interessante Option 
wäre der streifenförmige Anbau. Nach meiner Wahrnehmung wird der bisher wenig 
gemacht. Die Förderung von Agroforstsystemen ist ein weiterer Punkt. Hier fehlen 
uns teilweise die Investitionsinstrumente. Ein weiterer Punkt: Die Förderung von 
Lichtäckern, also Äcker mit geringer Aussaatdichte. Das alles sind Maßnahmen, 
die man machen kann, um Umweltziele zu erreichen.

Wenn wir uns jetzt überlegen, welche Rolle der Ökolandbau spielt, dann will ich 
dazu etwas aus wissenschaftlicher Sicht referieren. Dieser Aspekt ist auch in den 
Fragen angeklungen. Es gibt eine breite Literatur, die relativ klar die Vorteile des 
Ökolandbaus darstellt: Ökolandbau integriert Umweltleistungen in die Produktion 
und bringt die Umweltleistungen als Paketlösung. Das unterscheidet die Ökoland-
wirtschaft von extensiven konventionellen Betrieben. Wenn man sich umweltpoli-
tisch das Ganze überlegt, dann brauchen wir alle Systeme. Wir brauchen die pro-
duktive Landwirtschaft und wir haben die extensive konventionelle Landwirtschaft. 
Sie ist gerade in den Alpen, aber auch in den marginalen Regionen in den Mittel-
gebirgen wichtig, aber der Ökolandbau hat seine eigenen Stärken. Ich glaube, 
wir brauchen ein Nebeneinanderher und es ist wenig sinnvoll, das eine gegen 
das andere ausspielen zu wollen. Niedrigere Erträge beim Ökolandbau sind ein 
gewisser Nachteil, aber das muss man richtig einordnen, und auch das wird häufig 
nicht gemacht.

Wir sollten innovative Methoden fördern, das gehört zum Thema Ackerumweltpoli-
tik. Vielleicht hilft das auch den Betrieben. Ich stimme mit Herrn Dr. Huber völlig 
überein, wir brauchen eine Einkommenswirksamkeit von Prämien. Wir müssen das 
Kalkulationsmodell für die AUKM – Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – verän-
dern. Wenn ich eine Ökosystemleistung erbringe, und ich habe keinen Gewinn- 
und Risikoaufschlag enthalten, dann ist das unattraktiv. Das spiegeln uns die Be-
triebe in Interviews auch wider. Die Betriebe sagen uns auch: Kommunikation und 
Beratung sind wichtig. Häufig fehlt es an Informationen für die Betriebe, warum sie 
eigentlich eine Maßnahme machen sollen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht.
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Kooperative Ansätze wären wichtig. Wenn ich etwas in einer Kooperative bean-
trage, kann ich Bürokratiekosten sparen, dann kann ich eventuell auch Kontroll-
prozesse anders gestalten. In Schleswig-Holstein werden gerade intensiv Punkte-
modelle diskutiert. Auch das kommt auch über Schleswig-Holstein hinaus in der 
Praxis gut an. Das heißt, das wären weitere Methoden, über die man diskutieren 
kann. Wobei man nicht sagen kann, das eine ist besser als das andere, aber das 
sind Möglichkeiten, die Anregungen sein können.

Aus jetziger Sicht wäre die Empfehlung für die GAP der Ausbau der zweiten 
Säule, wobei das schwierig ist, denn wir haben noch keine Legislativvorschläge. 
Das ist aus meiner Sicht etwas, was man wirklich empfehlen kann. Wir können 
bis zu 15 % von der ersten in die zweite Säule umschichten. Das erreichen wir 
aber bereits 2027. Wir wissen auch aus vielen anderen Bundesländern, wie auch 
hier aus Bayern, dass einzelne Maßnahmen nicht genügend ausfinanziert sind. 
Eine Empfehlung wäre deshalb, das Thema Abstimmung der Ökoregelung und der 
AUKM. Es ist witzig, weil wir 2019 "Paper and Science" geschrieben haben. Da 
war das ein Kritikpunkt, denn wir haben kommen sehen, dass das ein Problem 
wird. Jetzt sind die Ökoregelungen aber da und ich würde nicht für eine Abschaf-
fung plädieren. Ich glaube aber, die Abstimmung muss besser werden. Das ist aber 
vielleicht auch etwas, was sich zusammenruckeln wird. Und wir brauchen nicht 
produktive Investitionen.

Vierter Punkt: Strukturwandel. Das ist eine wichtige Botschaft aus meiner Sicht 
bzw. der Agrarökonomie. Das wird in den nächsten Jahren eine zentrale Heraus-
forderung. 37 % der Arbeitnehmer:innen und 48 % der Betriebsleiter:innen sind 
über 55 Jahre alt. Die werden aufhören. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Thema 
behutsam in den Blick zu nehmen. Es ist kein einfaches Thema, denn wenn ich als 
Betriebsleiter oder Betriebsleiterin feststelle, mein Betrieb hat eine kleine Struktur, 
ist nicht wettbewerbsfähig, der wird nicht übernommen, dann deprimiert mich das. 
Das würde mir als Lehrstuhlinhaber genauso gehen. Wir müssen aber wissen, 
international gesehen, ist dieser Strukturwandel in allen größeren Staaten festzu-
stellen, sofern es sich um marktwirtschaftliche Demokratien handelt. Das heißt, das 
Ganze lässt sich agrarpolitisch nicht stoppen. Es wäre auch Geldverschwendung, 
das zu tun. Wir müssen folglich überlegen, wie wir Strukturen aufbauen können, 
mit denen übernommene Betriebe tragfähig sind. Ich plädiere deshalb für Ehrlich-
keit und Klarheit. Wir brauchen so etwas wie eine Plattform für außerfamiliäre 
Hofübernahmen. Es gibt sehr viele innovative Geschäftsmodelle. Das heißt aber 
auch, dass neue junge Betriebe in Zukunft sehr viel diverser, sehr viel dienstleis-
tungsorientierter sein werden. Sie werden weiblicher und sie werden bunter sein. 
Die Aufgabe der Agrarpolitik wäre hier, zu unterstützen. – Ich belasse es einmal bei 
diesen vier Punkten.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank, Herr Prof. Lakner, auch für Ihre 
Ausführungen, dass das Thema Tierwohl ein sehr wichtiges Thema ist. Das gilt 
gerade für uns in Bayern, weil wir zwei Drittel tierhaltende Betriebe haben. Danke 
auch für den Input, dass aus dem Miteinander von Ökolandbau und konventionel-
ler Landwirtschaft positive Synergien erwachsen bzw. sich daraus Innovationen 
entwickeln können.

SV Thomas Lang (Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern 
e. V.): Frau Vorsitzende, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Vielen Dank 
auch an die Abgeordneten, dass wir heute die Möglichkeit haben, als Ökolandbau 
in Bayern kurz Stellung zu beziehen. Es ist angesprochen worden, wir waren am 
Praktikerrat beteiligt. Ich denke, das war ein sehr wichtiges Gremium. Wir haben 
da viele Grundlagen recht ordentlich debattiert. Gleich vorne weg vielleicht ganz 
kurz: Die Grundprämie haben wir im Praktikerrat noch genauer definiert und sie 
lautet eigentlich genau: Grundprämie für eine nachhaltige Resilienz der landwirt-
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schaftlichen Erzeugung und Lebensmittelversorgung. Das sehe ich als einen Wert 
an, der in dieser Begrifflichkeit entsprechend enthalten ist.

Heute ist es mir ein Anliegen, explizit aus Sicht des Ökolandbaus ein Modell vorzu-
stellen, das sogenannte Stufenmodell des BÖLW – Bund Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft. Der BÖLW ist der Dachverband in Deutschland; er hat dazu ganz 
konkrete Vorstellungen ermittelt.

Zunächst müssen wir allerdings die Ausgangssituation beleuchten, in der wir uns 
befinden – das ist schon ein paarmal genannt worden, aber am Ende wird das 
noch kritischer werden: Die GAP ist europäisch und Europa befindet sich in einem 
massiven, entscheidenden Umbruch. Europa ist eingeklammert in – ich sage es 
einmal so – abstrusen Situationen von West und Ost. Das heißt, dass wir sicher-
lich Mittel werden umschichten müssen. Ein Drittel des Haushalts geht derzeit in 
Richtung Agrar. Wir müssen uns überlegen, was das heißt. Zugleich haben wir die 
Zukunftskommission Landwirtschaft, die gesagt hat, die bisherigen flächengebun-
denen Direktzahlungen aus der ersten Säule der GAP sollen im Laufe der nächs-
ten zwei Förderperioden, also ab 2023, schrittweise und vollständig in Zahlungen 
umgewandelt werden, die konkrete Leistungen im Sinne gesellschaftlicher Ziele 
betriebswirtschaftlich attraktiv werden lassen. Das ist, wenn wir ehrlich sind, eine 
riesige Herausforderung.

Zugleich haben wir eine komplexe grüne Architektur, auch das zu sagen, gehört 
explizit dazu. Und wir haben einen extrem hohen Verwaltungsaufwand. Wenn man 
das zusammennimmt und es einmal aus Sicht des Betriebes sieht, dann sage ich 
einmal zugespitzt: Wir sollten kucken, dass die GAP nicht etwas für Verwaltungs- 
und Politiknerds wird. Am Ende muss die GAP für die Praxis draußen, für die 
Betriebe und für die Menschen sein und der Verwaltungsapparat dafür muss realis-
tisch sein und passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus unserer Sicht sind die Öko-
regelungen vom Ansatz her richtig: Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, 
aber einkommenswirksam. Das ist ganz entscheidend. Zugleich gibt es in diesem 
Kontext aber zu viele Förderebenen, mit Verschränkungen, die am Ende eher ein 
Hindernis sind. Sie sorgen draußen nicht unbedingt für Verständnis.

Die Einkommenswirksamkeit der Zahlungen habe ich erwähnt; die Förderung in 
Systemen auch. Es gibt die Verpflichtung über einen längeren Zeitraum. Bei ein-
jährigen Maßnahmen muss man sich gut überlegen, ob sie tatsächlich Sinn ma-
chen. Ein Systemansatz muss berücksichtigt werden im Bereich Düngung, Pflan-
zenschutz, Fruchtfolge und GV-Besatzung. Wir müssen das Ganze bürokratisch 
schlanker gestalten. Eine gewisse Form von Bürokratie wird notwendig sein, aber 
sie muss schlanker sein. Die Grundanforderungen, die über das Ordnungsrecht 
kommen, die müssen nicht noch einmal entlohnt werden. Aus unserer Sicht muss 
es dann mehr oder weniger drei Stufen geben, die das Ganze begleiten: Es sollen 
Pestizide reduziert werden, auch bei der Düngung, der Viehbesatz – also GV 
– muss berücksichtigt werden, die Fruchtfolge und auch der Leguminosenanteil. 
Dafür soll es eine Basisstufe geben, eine Basis-Plus-Stufe und die Biostufe, die 
in der EU-Ökoverordnung explizit rechtlich verankert ist. Es gibt schon die Möglich-
keit, dass wir hier eine ganz besondere Vorzüglichkeit darstellen können.

Wenn wir dieses Stufenmodell betrachten, und das ist im Praktikerrat auch rüber-
gekommen, dann braucht es sogenannte Top-ups. So bezeichnen wir das. Diese 
Top-ups sind regionalspezifisch, und zwar im Sinne von bundesweit – wenn man 
es auf Europa bezieht –, aber sie können auch auf die Regionen angepasst wer-
den, also für Bayern. Wir müssen schauen, dass wir den Humusaufbau tatsächlich 
voranbringen. Manch einer ist vielleicht überrascht von den Extremwetterereignis-
sen, die jetzt auf uns zukommen. Da muss man aber nicht überrascht sein, das 
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ist ganz einfach ein Faktum. Wir leben in dieser Welt und wir müssen kucken, 
dass wir den Klimawandel, der jetzt da ist, bewältigen. Der Club of Rome hat 
schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen. Wir haben leider zu spät reagiert. 
Deshalb müssen wir jetzt, in dem Rahmen, in dem wir Möglichkeit haben, gegen-
steuern. Der Boden ist dabei elementar. Boden und Humus, hier haben wir eine 
Aufgabe. Deshalb müssen wir dafür spezielle Programme anbieten. Das ist mehr 
als zwingend notwendig, denn das dient am Ende auch der Ernährungssicherung. 
Ernährungssicherung ist nicht nur die Menge an Produktivität und die Steigerung 
der Produktivität, sondern Ernährungssicherung heißt auch, dass man dafür Rah-
menbedingungen schafft, damit wir uns auch künftig in unseren Regionen gesund 
und nachhaltig ernähren können.

Regionale Kennarten wären ein weiterer Top-up, ebenso Schnittzeitpunkte, spezi-
fische Artenschutzprogramme usw. Das muss aber auf die Region abgestimmt 
sein. Das Ganze brauchen wir maßnahmenbasiert ebenso wie die garantierten 
Zahlungen. Die Zahlungen, die erfolgen, brauchen Planungssicherheit. Deshalb 
muss man über einen langjährigen Zeitraum nachdenken und keine einjährigen 
Geschichten anbieten. Wir brauchen Planungssicherheit für die Betriebe, damit die 
sich darauf gut einstellen können.

Der Betrieb muss als Gesamtsystem gesehen werden. Es sind keine Almosen, 
sondern es handelt sich hier um Leistungen, die bezahlt werden. Ich bin froh, 
dass wir uns in dieser Frage darauf verständigt haben, dass wir hier wirklich von 
Leistungen für die Gesellschaft sprechen.

Ernährungssicherung und Nachhaltigkeit ist, wie schon erwähnt, kein Widerspruch. 
Ernährungssicherung künftiger Generationen muss mitgedacht werden, und die 
Flächennutzung für die Produktion von Lebensmitteln muss – und das sage jetzt 
ganz bewusst – mit produktionsintegrierten Umweltleistungen kombinierbar sein. 
Am Ende muss das priorisiert sein. Wir müssen die Versiegelung reduzieren, 
und zwar massiv reduzieren; die Lebensmittelverschwendung ebenfalls. Auch da 
können wir über Programme nachdenken. Die Produktivität beim Ökolandbau ist 
gegeben, auch wenn immer wieder dargestellt wird, der Ökolandbau sei nicht so 
produktiv. In manchen Fällen ist das vielleicht der Fall, aber vom Grundsatz her 
gibt es genug Nachweise dafür. Das muss man auch in Relation sehen. Die Hüls-
bergen-Studie hat nachgewiesen, dass mindestens 75 % erreicht werden können 
im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Ich will das nicht ausspielen, son-
dern als Faktum kurz erwähnen. Die Produktivität muss gesteigert werden durch 
Forschung, Innovation und Entwicklung.

Wir haben eine Kreislaufwirtschaft, und die Tierhaltung ist in Bayern tatsächlich 
elementar. Sie muss aber flächengebunden sein. In dieser Kreislaufwirtschaft 
spielt die Tierhaltung eine wichtige Rolle, und die flächengebundene Tierhaltung 
erstrecht, damit wir das in dieser kleingegliederten Landschaft, in der wir leben, 
umsetzen können.

Die Förderung von Tierwohl und die Kohlenstoffspeicherung, das sind Biodiver-
sitätsfaktoren. Dazu gehören kulturlandschaftliche Aspekte wie die Weide. Die 
Marktstellung kleinerer und mittlerer Betriebe: Hier braucht es die Berücksichtigung 
der GMO und sie muss aus unserer Sicht ausführlicher und umfassender berück-
sichtigt werden. Das ist ganz entscheidend.

Über die Ökomodellregionen schaffen wir Beispiele für kurze regionale Wertschöp-
fungsketten. Wenn wir hier auch noch die Diversifizierung für die Betriebe ermögli-
chen, beispielsweise durch gute Marktstrukturförderungsmaßnahmen, dann ist das 
elementar wichtig. Wie schaffen wir das? – Die Betriebe sind bereit, zu investieren, 
wenn sie Sicherheit verspüren, wenn sie eine langfristige Möglichkeit sehen. Dann 
können sie am Ende das Ganze auch wettbewerbsfähig monetär umsetzen. Dazu 
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sind sie dann auch bereit. Deshalb müssen wir die Strukturförderung im Kontext 
der Diversifizierung für die Betriebe steigern und dafür auch tatsächlich Mittel zur 
Verfügung stellen.

Am Ende möchte ich noch ganz kurz sagen: Wir denken nicht nur in Strukturen, 
sondern in Bayern sind wir auch für unsere Menschen da und haben die Aufga-
be, die Menschen, die Betriebe zu begleiten. Dafür brauchen wir eine fundierte 
umfassende Bildung, die dazu einen entscheidenden Beitrag leistet. Ich würde mir 
wünschen, dass wir diesen Bildungsaspekt begleitend betrachten, wobei ich weiß, 
dass das nicht GAP-spezifisch ist. Wir müssen das, um am Ende in Bayern starke 
Betriebe zu haben, die ökologisch wirtschaften. Dabei spreche ich nicht nur den 
Ökolandbau an, sondern ganz allgemein die Betriebe, und gleichzeitig müssen 
wir die Ernährung hier in Bayern sichern können, weil wir eine gute nachhaltige 
Grundlage geschaffen haben.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für diese Ausführungen und dafür, 
dass Sie das Thema Ernährungssicherheit und das Thema Boden betrachtet 
haben. Ich glaube, ein gesunder Boden ist das Fundament für die Landwirtschaft. 
Auch die Ökomodellregionen und der Ökolandbau sind in Bayern wichtige The-
men.

SV Stephan Süß (Interessenverband der kleinbäuerlichen Landwirte in Bayern): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir, der Interessenverband der kleinbäuerlichen 
Landwirte in Bayern – IKL –, fordern eine Renationalisierung der Agrarpolitik. Die 
derzeitige EU-Agrarpolitik ist in vielerlei Hinsicht von Überregulierungen und einer 
bürokratischen Last geprägt, die den landwirtschaftlichen Betrieben unnötig hohe 
Kosten und Unsicherheiten verursachen. Ein gemeinsamer Binnenmarkt kann nur 
mit einheitlichen, verbindlichen Regelungen funktionieren. Leider ist das in der 
Realität oft nicht der Fall, da die Mitgliedstaaten die Anwendung der GAP-Vor-
gaben unterschiedlich auslegen. Diese unterschiedlichen Auslegungen führen zu 
erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die deutschen Bauern. Wir fordern daher 
eine Renationalisierung der Agrarpolitik, um den landwirtschaftlichen Betrieben 
mehr unternehmerische Eigenverantwortung zurückzugeben. Nur so können die 
Bauernfamilien mit wettbewerbsfähigen Rahmendbedingungen wieder in die Lage 
versetzt werden, von ihrer eigenen Hände Arbeit leben zu können.

Die Basisprämie der GAP hat ihren Zweck erfüllt, jedoch muss die Abhängigkeit 
der deutschen Landwirtschaft von staatlichen Subventionen langfristig zurückge-
fahren werden. Der schrittweise Ausstieg aus der Basisprämie sollte über einen 
Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren erfolgen, wobei die landwirtschaftlichen Be-
triebe in den ersten Jahren durch die gezielte Unterstützung und die Förderung 
von Innovationen, nachhaltigen Produktionsmethoden und Marktanpassungen be-
gleitet werden sollten. Die genaue Höhe der Subventionen soll im Laufe der Jahre 
reduziert werden. Gleichzeitig müssen jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um 
den Betrieben zu helfen, sich ohne die Subventionen auf den Märkten besser 
behaupten zu können. Ein schrittweiser Ausstieg soll in Verbindung mit der Förde-
rung von Wettbewerb und Innovation stattfinden. Es muss sichergestellt werden, 
dass insbesondere kleinere und mittlere bäuerliche Familienbetriebe, die oft in der 
Produktion qualitativ hochwertiger regionaler Produkte tätig sind, durch steuerliche 
Entlastungen und durch den Schutz vor Dumpingimporten nicht in Existenznöte 
geraten. Auch die Förderung von Genossenschaften und Partnerschaften im ländli-
chen Raum kann dazu beitragen, die Marktfähigkeit zu stärken und Arbeitsplätze 
zu sichern.

Wir fordern eine Politik, die darauf abzielt, dass die Agrarwirtschaft nach der Re-
duktion der Subventionen nicht nur wettbewerbsfähig bleibt, sondern auch nach-
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haltig und zukunftsfähig wird. Zusätzlich erachten wir es als zielführend, bestimmte 
Natur- und Umweltschutzmaßnahmen zu fördern, da diese im gesamtgesellschaft-
lichen Interesse liegen. Statt der bisherigen Verbotspolitik setzen wir dabei jedoch 
auf freiwillige Kooperationen und Anreize. Unter anderem sollte der Vertragsnatur-
schutz gestärkt und mit ausreichend Mitteln ausgestattet werden. Förderprogram-
me müssen künftig so gestaltet werden, dass sie unbürokratisch sind, planbar und 
verlässlich für die Landwirte. Sie sollen die Landwirte dabei unterstützen, nachhalti-
ge Praktiken umzusetzen, ohne sie unnötig zu belasten.

Einige Eckpunkte des IKL zur GAP: Der Interessenverband der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft bekennt sich grundsätzlich zur GAP, hält aber eine grundlegende 
Reformierung für unumgänglich. Es muss die Frage erlaubt sein: Was kann die 
GAP leisten und was nicht? – Wenn wir uns auf Umschichtungs- und Umvertei-
lungsdiskussionen beschränken, werden wir es nicht schaffen, die Fülle der Aufga-
ben, die eine zukunftsorientierte und dem Gemeinwohl dienende Landwirtschaft 
erfüllen soll, zu meistern. Unserer Ansicht nach ist es falsch, wenn immer wieder 
versucht wird, fehlendes Markteinkommen in der Landwirtschaft durch öffentliche 
Gelder auszugleichen. In Art. 33 der Römischen Verträge von 1962 wurden als 
Ziele genannt: Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft, Erhöhung des Pro-
Kopf-Einkommens, Stabilisierung der Märkte, Versorgung der Bevölkerung sicher-
stellen, angemessene Preise für die Verbraucher. Drei der fünf genannten Punkte 
wurden erreicht. Nie mussten die Verbraucher einen geringeren Anteil ihres Ein-
kommens für Nahrungsmittel ausgeben als heute.

Die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft hat enorm zugenommen, was 
einen beispiellosen Strukturwandel in der Landwirtschaft zur Folge hatte. Vor allem 
wurde erreicht und sichergestellt, dass die Nahrungsmittelindustrie mit billigen 
Rohstoffen versorgt wird. Das Ziel, den in der Landwirtschaft tätigen Menschen 
ein angemessenes Einkommen durch den Verkauf ihrer Produkte zu ermöglichen, 
wurde leider nicht erreicht. Ebenfalls nicht erreicht wurde das Ziel, die Märkte 
zu stabilisieren. Mehrere größere Marktkrisen aus der jüngsten Vergangenheit, 
beispielsweise in der Milchwirtschaft, beweisen das. Verbunden mit einem riesigen 
Bürokratie- und Kontrollaufwand wurde die Landwirtschaft geradezu abhängig von 
den Agrargeldern der ersten und der zweiten Säule gemacht, anstatt sicherzustel-
len, dass ein ausreichendes Einkommen der Landwirte über Markterlöse erzielt 
werden kann. Hierzu bedarf es unserer Ansicht nach einer Stärkung der Position 
der Landwirte bei Preisverhandlungen mit Konzernen, Molkereien usw. Die Politik 
muss die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen.

Die Krisen der vergangenen Jahre, die ins Uferlose gewachsene Bürokratie, die 
sich ständig ändernden Vorschriften und nicht zuletzt die fehlende Planungssicher-
heit bei Investitionen in der Landwirtschaft haben dazu geführt, dass die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern in den letzten zehn Jahren um 12,5 % 
auf circa 81.500 Betriebe geschrumpft ist. Folgen davon sind eine Veränderung 
der ländlichen Strukturen und der Dörfer. Immer mehr bäuerliches Eigentum und 
wertvolles Agrarland gehen in die Hände von außerlandwirtschaftlichen Investoren 
und ist somit für die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-
mitteln verloren, siehe PV-Flächen.

Ebenfalls schwer zu schaffen machen den landwirtschaftlichen Betrieben die 
stark gestiegenen Anforderungen an die Produkte sowie die Produktionsprozesse. 
Klima-, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie soziale Ansprüche werden vom Ver-
braucher, von Politik und Wirtschaft eingefordert. Die Erfüllung dieser Standards 
verursacht ständig steigende Produktionskosten, die aufgrund der Stellung der 
Landwirte am Markt und laufend wiederkehrender Angebotsüberhänge allein zu 
Lasten der Erzeuger gehen und von diesen nicht durch steigende Erlöse ausgegli-
chen werden können.
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In der EU machen Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik oft 
einen erheblichen Teil des Einkommens aus. In Deutschland stammen beispiels-
weise etwa 40 % bis 50 % des Einkommens vieler Landwirte aus diesen Zahlun-
gen. Die bisher versuchten Reformen zielten vor allem auf eine Umverteilung der 
Gelder ab. Eine grundlegende Neuausrichtung der GAP scheiterte auch am Wider-
stand der Agrar- und Ernährungsindustrie sowie des Lebensmittelhandels. Diese 
profitieren in erster Linie von den niedrigen Erzeugerpreisen. Die Ausgestaltung 
der GAP und der gemeinsamen Marktordnung ist maßgeblich dafür verantwortlich, 
dass in regelmäßig wiederkehrenden Abständen massive Marktkrisen eintreten 
und dadurch immense wirtschaftliche Verluste für die Landwirtschaft in der EU 
verursacht werden.

Unsere Ziele wären: Eine Verbesserung der Marktbedingungen, um insgesamt 
mehr Wertschöpfung erzielen zu können, eine Stärkung der Position der Landwir-
tinnen und Landwirte bei Preisverhandlungen – das wäre uns ein ganz wichtiges 
Anliegen. Das haben wir auch schon mit dem Bund der Milcherzeuger besprochen. 
Die haben die gleiche Meinung. Wenn die Landwirte nicht in der Position sind, bei 
den Preisverhandlungen aktiv mitzureden, dann wird sich da auch nichts ändern. 
– Weitere Ziele sind: Forderungen bezüglich des Tierwohls sowie Ziele des Klima-, 
des Natur- und Umweltschutzes müssen den Landwirten bezahlt werden. Beson-
deres Augenmerk muss auf die sozialen Leistungen der Landwirte für die Vielfalt 
der ländlichen Räume gelegt werden. Der Erhalt regionaler Wirtschaftskreisläufe, 
von Arbeitsplätzen im vor- und nachgelagerten Bereich und auf den Höfen, muss 
bei der Berechnung der Agrargelder berücksichtigt werden. Der Freistaat Bayern 
muss die gesellschaftliche Unterstützung für die landwirtschaftlichen Bertriebe am-
bitionierter betreiben und dafür Sorge tragen, dass die bäuerlichen Betriebe un-
abhängiger von Steuergeldern werden und ganz überwiegend vom Verkauf ihrer 
Produkte leben können.

Wenn ich noch ein paar Worte zu den Kleinstbetrieben sagen darf: Sie verschwin-
den immer mehr und damit auch ihr Beitrag für die Umwelt. Die Leistung der 
Kleinbetriebe wird häufig völlig übersehen. Ich beispielsweise habe einen Betrieb 
mit Mutterkuh- und Weidehaltung. Ich habe Mähweiden. Was die Biodiversität, die 
immer so angepriesen wird, auf diesen Flächen anbelangt, so müssen Sie sich 
meine Flächen einmal anschauen; die ist wirklich enorm. Sie finden dort Ameisen 
ebenso wie den Grünspecht; es ist alles da, was man sich nur wünschen kann. Es 
wird nichts totgemäht, meine Tiere leben das ganze Jahr auf der freien Weide. Das 
ist wirklich ein Traum, auch im Hinblick auf das Tierwohl.

Ich möchte mich an Dr. Marcel Huber wenden: Mit Ihrem Beitrag haben sie mir 
teilweise aus dem Herzen gesprochen. Ich würde mir nur wünschen, dass Anträ-
ge, die uns Landwirten helfen, egal von welcher Fraktion sie kommen, von allen 
Fraktionen unterstützt werden und nicht aus parteitaktischen Gründen dagegen 
gestimmt wird. Ich würde mir wünschen, dass alle zusammenhelfen, um unseren 
Landwirten das Überleben zu ermöglichen.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für ihre Ausführungen, Herr Süß. 
Sie haben auch noch einmal betont, wie wichtig es ist, dass die kleinstrukturierten 
Landwirte beachtet und berücksichtigt werden. Ihnen ist die GAP zwar wichtig, 
aber die IKL will von den Subventionen weg. Ich glaube, dazu gibt es Diskussi-
onsbedarf. Ich glaube auch, dass der Freistaat Bayern sich um die bayerischen 
Landwirte bemüht, aber der Produktions- und Innovationsfortschritt trägt auch dazu 
bei, dass einige Betriebe aufhören.

SV Harald Ulmer (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, herzlichen Dank für das Wort und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. 

26
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

23. LA, 02.04.2025

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5248


Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Dr. Huber gesagt hat, nämlich, dass der 
Praktikerrat eine breite Abbildung dessen war, welche Anforderungen in der Ge-
sellschaft vorhanden sind. Im Praktikerrat haben wir uns das übergreifend angese-
hen. Wenn wir uns die gesamte politische Situation anschauen, die verschiedenen 
gesellschaftlichen Ansprüche, dann möchte ich dafür appellieren, gemeinsam eine 
starke Stimme für die Landwirtschaft zu erheben. Wer sonst tut es, wenn nicht die, 
die sich um die Fläche kümmern? – Die Anforderungen an die Fläche wachsen 
ständig, und sie werden immer stärker. Deshalb appelliere ich auch ein bisschen, 
nicht zu schüchtern und zu vorsichtig zu sein, was die finanziellen Möglichkeiten 
angeht. Wenn die laute Forderung, dass wir nicht weniger, sondern deutlich mehr 
Geld brauchen, weil die gesellschaftlichen Anforderungen nicht weniger, sondern 
mehr geworden sind, nicht von uns, von dieser Gruppe kommt, von den Menschen, 
die hier zusammensitzen, von wem soll sie sonst kommen? Vielleicht müssen die 
Gelder deshalb auch aus Ressorts kommen, die die gesellschaftlichen Anforderun-
gen mehr unterstützen sollten.

Worum geht es? – Wir haben gesamtgesellschaftliche Anforderungen und projizie-
ren sie gern auf die Landwirtschaft. Wir wollen die Produktion von Lebensmitteln 
als Grundvoraussetzung dafür, dass wir alle gut versorgt sind. Über diesen As-
pekt, über die Ernährung, haben wir auch alle einen Bezug zur Landwirtschaft. 
Gesamtgesellschaftlich ist dieser Bezug aber sehr weit weg. Trotzdem will jeder 
sein Wasser aus dem Wasserhahn, und zwar jederzeit. Wer aber sorgt denn dafür, 
dass es in der Fläche gutes, qualitativ hochwertiges Wasser gibt? Wer sorgt dafür, 
dass wir auch in Zukunft genügend Wasser haben werden? – Das ist eine riesige 
Herausforderung.

Auch unsere Böden sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn wir von 
Resilienz reden, von Nachhaltigkeit und einer langfristigen Resilienz, dann müssen 
wir jetzt anfangen, etwas für unsere Böden zu tun, damit wir die Böden bewirt-
schaften ohne sie maximal auszubeuten bis nichts mehr übrig ist, wie das in 
anderen Regionen der Welt der Fall ist. Wir müssen gut für sie sorgen – was bisher 
viele Bäuerinnen und Bauern über Generationen hinweg gemacht haben – und 
alles tun, damit die Böden einen hohen Wert haben.

Auch Tourismus ist ein Thema dieses Ausschusses. Wir alle wollen Landschaften, 
die sich schön anschauen lassen. Wir wollen eine biologische Vielfalt, die sich 
lohnt, angesehen zu werden, die für die Lebendigkeit der Natur sorgt. Wir wollen 
eine Natur, an der wir uns erfreuen, die über die Landschaft einen wichtigen Bei-
trag leistet. All das leistet die Landwirtschaft entscheidend mit. Aber angesichts 
der vielen Anforderungen, die ich gerade genannt habe, sind die Mittel, die dafür 
bereitgestellt werden – auch wenn sie sich im EU-Haushalt hoch anhören – relativ 
wenig. Deshalb mein Appell: Wir sind noch früh in der Phase der Verhandlungen. 
Wir haben riesige Veränderungen in der EU, auch was die Finanzen angelangt. 
Bitte, wir dürfen nicht schüchtern sein. Es werden viel mehr Gelder bereitgestellt, 
die für Sicherheit stehen. Was ist denn Resilienz der Landwirtschaft anderes als 
Sicherheit für die Zukunft? Deshalb: Mutig sein an dieser Stelle. Das ist mein 
Appel.

Ich komme nun zu den konkreteren Herausforderungen der GAP. Da war zum 
Beispiel immer die Frage: Wie verteilen wir die Gelder? Aber auch: Warum kam 
es zu so vielen Verrüttungen? Warum kam es zu den Bauernprotesten? – Es gibt 
eine Vielzahl von Anforderungen, die in der Konditionalität enthalten sind und die 
ich auch für sehr wichtig halte. Dazu gleich mehr. Ich glaube, es ist nicht gelungen, 
das mit der ersten Säule zu verknüpfen, die jetzt diese Konditionalitäten hat. Das 
war gerade für Bayern sehr schwierig, weil Bayern schon viele Programme anbie-
ten kann, was Ökologie, Biodiversität und andere Dinge angeht. Das hat riesige 
Probleme, auch Einführungsprobleme, mit sich gebracht, die sehr weit gingen 
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und die letztlich gezeigt haben: So ist es zu kompliziert, so können wir das nicht 
machen, das müssen wir verändern.

Nichtsdestoweniger brauchen wir Maßnahmen, die die ganze Fläche umfassen. 
Nehmen wir beispielsweise den Wasserschutz. Wenn wir die Zukunft der Wasser-
versorgung sichern wollen, dann brauchen wir Schwammlandschaften, die mehr 
Wasser speichern und gleichzeitig die hohe Qualität des Wassers bewahren. Dafür 
haben wir Programme, mit denen wir das machen können. Wir können auch 
Programme, beispielsweise zur Biodiversität oder zum Bodenschutz, miteinander 
verknüpfen, weil sie oft Hand in Hand gehen. Damit könnten mehrere unserer Ziele 
verbunden werden. Darauf sollten wir achten, das würde die Programme bestimmt 
vereinfachen und für die Bäuerinnen und Bauern leichter verfügbar machen. Ich 
kann das aus eigener Erfahrung beschreiben. Ich bin auch durch die neuen Anträ-
ge geholpert und gestolpert. Inzwischen geht es, man hat sich daran gewöhnt. 
Eine Vereinfachung wäre jedenfalls wünschenswert. Dennoch, wir brauchen Maß-
nahmen für die Flächen, was den Erfolg für den Wasserschutz und den Schutz der 
Biodiversität angeht, damit wir hier etwas erreichen. Das ist ganz erheblich.

Darüber hinaus brauchen wir spezifische Maßnahmen, die uns helfen, auch beim 
Artenschutz deutlich weiterzukommen. Wir brauchen sie, um auch in der Region 
spezifische Anpassungen machen zu können, damit wir individuelle Programme 
haben, die für die verschiedenen Betriebstypen passen. Ich bitte, auch das zu 
berücksichtigen. Im Praktikerrat war es ein wichtiges Thema, zu sehen, dass wir 
eine Vielzahl von Betrieben haben, die sehr unterschiedlich sind, unterschiedlich 
aufgestellt sind. Hier müssen wir kreative Möglichkeiten anbieten, damit diese Be-
triebe sich entwickeln und entfalten können.

Ich betone immer, ich lege größten Wert darauf, dass alle Dinge, die ich nenne, un-
bedingt einkommenswirksam sein müssen. Die Leistungen, die die Landwirtschaft 
für Wasserschutz, den Schutz der Biodiversität, im Hinblick auf den Klimawandel 
und den Bodenschutz erbringt, das sind gesellschaftliche Leistungen, die allen 
dienen. Deshalb müssen sie honoriert werden. Wenn es uns nicht gelingt, dafür 
einen Weg zu finden, dann müssen wir das über die Umlagesysteme machen, mit 
denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Wir müssen daran arbeiten, sie 
an den Stellen, wo es schwierig wird, zu verbessern.

Worum geht es noch, wenn es um Resilienz geht? – Es wurde heute schon mehr-
fach angesprochen: Wir haben es mit internationalen, globalen Marktbedingungen 
zu tun. Das trifft bestimmt für viele Betriebe zu. Wir haben aber auch andere 
Wertschöpfungsketten, die wir beispielsweise aus dem ökologischen Landbau ken-
nen. Sie weisen dann eine hohe Resilienz auf, wenn sie möglichst unabhängig 
von externen Quellen sind. Wenn wir möglichst unabhängig in einer regionalen 
Wirtschaft arbeiten, die auf keinen externen Zukauf angewiesen ist, dann funktio-
niert das. Solche Sachen können wir schaffen. Dafür ist es aber notwendig, dass 
wir die Schlüsselstellen nicht verlieren. Die Verarbeiter in der Region müssen in 
der Lage sein, die Ware, die aus der Region kommt, auch zu verarbeiten. Diese 
müssen sie dann wieder zur Verfügung stellen. Da verlieren wir ganz erheblich. 
Das ist kein zentrales Thema der GAP, aber man muss es immer mitdenken, wenn 
wir ein ernsthaftes Interesse daran haben, die bäuerliche Landwirtschaft in der 
Fläche zu erhalten. Wenn wir wollen, dass diese Betriebe ein gutes Einkommen 
erwirtschaften, dann muss das so sein.

Noch einmal zur Rolle der Betriebe und der Einkommenssituation: Ja, die Bäuerin-
nen und Bauern müssen in die Lage gebracht werden, wieder die Nummer eins 
in der Wertschöpfungskette zu sein. Es kann nicht sein, dass alle profitieren, die 
Landwirte hingegen nicht. Wir sehen es beispielsweise an den zuletzt gestiegenen 
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Lebensmittelpreisen. Aber hier profitiert die Landwirtschaft nicht, sondern viele an-
dere, die Dinge und Entwicklungen ausnutzen, um selbst zu profitieren. Da müssen 
wir ran, da müssen wir wirklich schauen, dass die Einkommen bei den Bäuerinnen 
und Bauern bleiben.

Noch kurz zum Schluss: Ja, die Tierhaltung ist ein wichtiges Thema. Wir erachten 
die Tierhaltung als einen festen Bestandteil der Landwirtschaft. Der Erhalt des 
Grünlands ist für uns ein Schlüsselfaktor für den Klimaschutz. Der Erhalt und die 
Nutzung des Grünlands sind ganz wichtig – Herr Süß hat gerade darauf hingewie-
sen –, weil die Biodiversität, die man auf diesen Flächen findet, groß ist. Das kann 
man nur unterstreichen. Wie sehen das als sehr positiv an.

Daher appelliere ich am Schluss: Wir müssen zusammenzustehen, damit wir die 
Ziele, die auf der Fläche von der gesamten Gesellschaft gefordert werden, auch 
tatsächlich erreichen können. Deshalb müssen wir laut sagen: Dafür brauchen wir 
mehr, nicht weniger. Die Ziele dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
Die Gesellschaft muss deutlich darüber informiert werden, dass hier deutlich mehr 
möglich ist, wenn wir in eine resiliente Zukunft steuern wollen.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank, Herr Ulmer, für Ihre Ausführungen. 
Auch Sie haben darauf hingewiesen, dass wir resiliente Betriebe brauchen. Wir 
sind Ihnen auch dankbar für den Hinweis, dass wir das nachgelagerte Gewerbe 
brauchen. Wir brauchen die Metzger und die Bäcker, die Struktur vor Ort, damit die 
Produkte dann auch verarbeitet und veredelt werden können. Deshalb danke für 
Ihren Input.

SVe Christina Borchmann (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung, Europäische Union): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Die 
heutige Anhörung zur nächsten Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028 kommt zum 
rechten Zeitpunkt. Wie Frau Vorsitzende Högl gesagt hat, arbeitet die Europäische 
Kommission gerade an dem Vorschlag für den nächsten mehrjährigen Finanzrah-
men für die Jahre 2028 bis 2034. Dieser Rahmen soll im Juli 2025 vorgelegt 
werden. Die Vorschläge für die nächste GAP werden voraussichtlich mit dem Euro-
päischen Haushalt oder dem Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen – MFR 
– oder kurz danach vorgelegt. In diesem Kontext hat sich im Umgang miteinander 
gezeigt, dass bestimmte Themen in Zusammenhang mit Ernährung und Landwirt-
schaft stark polarisieren können. Angelehnt an das Modell der Zukunftskommission 
Landwirtschaft wurde daher der strategische Dialog als Gesprächsformat über die 
gesamte Agrar- und Lebensmittelkette in der EU eingerichtet. Dieses inklusive 
Format wird seit Anfang 2025 im Europäischen Ausschuss für Landwirtschaft und 
Ernährung, dem EU-Kommissar Hansen vorsitzt, vorgelegt. Daran sind natürlich 
auch die Vertreter der Interessenorganisationen beteiligt. Ich möchte hier auch 
die zentrale Bedeutung der nationalen und der regionalen Begleitausschüsse er-
wähnen, die in Deutschland die Umsetzung des geplanten GAP-Strategieplans 
begleiten.

Wie ein attraktiver EU-Agrar- und Lebensmittelsektor für künftige Generationen 
gestaltet werden kann, hat die Kommission im Februar in der "Vision für Ernährung 
und Landwirtschaft" dargelegt. Diese liefert Überlegungen und Lösungsansätze für 
vier grundlegende Schlüsselbereiche. Damit deckt sie viele der zentralen Fragen 
ab, die im Rahmen der heutigen Anhörung diskutiert werden sollen. Lassen Sie 
mich also auf die vier Schlüsselbereiche eingehen.

Der erste Schlüsselbereich: Aufbau eines attraktiven Sektors, der einen angemes-
senen Lebensstandard gewährleistet und neue Einkommensquellen schafft. Zu-
nächst gilt, ohne landwirtschaftliche Betriebe gibt es weder Ernährungssicherheit 
noch Ökosystemleistungen. Für eine Landwirtschaft, die in der gesamten EU at-
traktiv bleibt, ist die öffentliche Unterstützung im Rahmen der GAP weiterhin un-
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abdingbar als Einkommensstütze. Die GAP-Direktzahlungen machten 2020 noch 
durchschnittlich 23 % des landwirtschaftlichen Einkommens aus. Wie in der "Vision 
für Landwirtschaft und Ernährung" der Kommission vom Februar 2025 dargelegt, 
geht es um die Frage: Wie kann die Verteilung der Zahlungen noch fairer und ef-
fizienter ausgestaltet werden? – Die Unterstützung soll weiter auf diejenigen Land-
wirtinnen und Landwirte ausgerichtet werden, die sie am dringendsten benötigen, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf Betriebe in Gebieten mit naturbedingten 
Benachteiligungen, auf Junglandwirtinnen und -wirte sowie auf neue Landwirtinnen 
und Landwirte sowie gemischte landwirtschaftliche Betriebe gelegt werden soll.

Dazu ist zu sagen, dass die Fläche als Bezugsgröße historisch gewachsen ist, 
damit die Landwirtinnen und Landwirte in der EU entkoppelt von der Produktions-
menge sowohl von den Möglichkeiten des freien Marktes als auch von öffentlicher 
Unterstützung profitieren können. Außerdem wurde dadurch die Bindung an Öko-
systemleistungen, ob regulatorisch oder freiwillig, ermöglicht. Diese Ausgestaltung 
ist per se neutral im Hinblick auf die Produktionswahl der Betriebe. Gleichzeitig 
ermöglicht es die GAP bereits heute, tierhaltende Betriebe zu unterstützen, auch 
dort, wo kein oder geringer Zugang zu Flächen besteht.

Es ist auch klar, dass der Tierhaltungssektor in der EU eine langfristige Vision 
braucht, die der Vielfalt der tierischen Erzeugung in ganz Europa und dem Gebot 
der Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Der Schutz dieser Vielfalt bedeutet zielgerichte-
te betriebsspezifische Lösungen, die zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und 
zur Nachhaltigkeit des Sektors erforderlich sind. Die Kommission wird dafür einen 
Arbeitsbereich Tierhaltung einrichten. Es geht um Ideen für geeignete Instrumente 
zur Unterstützung des Sektors und um das Ausloten für Möglichkeiten zur Verrin-
gerung des Klima- und Umwelt … (akustisch unverständlich).

Aktuell sind nur 12 % der europäischen Landwirtinnen und Landwirte weniger als 
40 Jahre alt. Gute Lebensverhältnisse sind auch erforderlich, damit sich die Jung-
landwirtinnen und Junglandwirte niederlassen können, die in ihren Heimatregionen 
bleiben und dort arbeiten möchten. Dazu müssen die größten Hindernisse für 
den Generationswechsel beseitigt werden. Das betrifft insbesondere den Zugang 
zu Land, Investitionen und Kompetenzen. Die Förderung eines wirklichen Genera-
tionswechsels erfordert einen Policy-Mix zwischen verschiedenen Bereichen. Die 
Kommission wird dazu noch in diesem Jahr eine Strategie für den Generations-
wechsel vorlegen.

Die begrenzte Verfügbarkeit von fruchtbaren Flächen angesichts des zunehmen-
den Nutzungswettbewerbs und der Folgen des Klimawandels ist ein grundlegen-
des Thema für die Landwirtschaft. Die Bodenpolitik deckt viele Aspekte ab, die vor 
allem in die nationale Zuständigkeit fallen. Die Kommission wird daher auf die Ein-
richtung einer EU-Beobachtungsstelle für landwirtschaftliche Flächen hinarbeiten. 
Ziel ist Transparenz und Zusammenarbeit in Bereichen wie Preis … (akustisch 
unverständlich) und Verlust der landwirtschaftlichen und natürlichen Flächen zu 
verbessern.

Der zweite Schlüsselbereich: Wettbewerbsfähigkeit. Die EU ist sowohl der welt-
weit größte Exporteuer von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen als auch einer 
der größten Importeure. Unternehmertun und die Nutzung von Chancen auf den 
Märkten bleiben daher ein zentrales Prinzip der künftigen GAP. Gleichzeitig sind 
Kriege und Konflikte Hauptursachen für die Ernährungsunsicherheit. Landwirtinnen 
und Landwirte in der EU sind zunehmend besorgt über unlauteren globalen Wett-
bewerb und mangelnden gegenseitigen… (akustisch unverständlich). Entgegenzu-
setzen sind die Diversifizierung der Lieferketten und die Bemühungen um einen 
fairen globalen Wettbewerb. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die 
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Möglichkeiten innerhalb der GAP, etwa zur Stärkung der Position der Landwirte 
innerhalb der Lebensmittelkette, zur gezielten Förderung spezifischer Sektoren 
sowie zum Risikomanagement. Ein Thema, das auch in Deutschland zunehmend 
an Bedeutung gewinnt.

Wie wir heute gehört haben, geht es natürlich auch um das vielbeschworene 
Thema des Bürokratieabbaus. Die Forderungen, die während der Bauernprotes-
te 2023 und 2024 zum Ausdruck gebracht wurde, gehen über die GAP hinaus. 
In Deutschland etwa wurde sie durch die Kürzungen der Subventionen des Agrar-
diesels aus dem nationalen Budget ausgelöst. Im Hinblick auf die GAP hat die 
Europäische Kommission die Botschaft aufgegriffen und zeitnah reagiert. Sie hat 
bereits 2024 ein Vereinfachungspaket vorgelegt. Deutschland hat davon insbeson-
dere im Hinblick auf GLÖZ aktiv Gebrauch gemacht. Aber auch 2025 sind zwei 
weitere Pakete in Ausarbeitung, eins für die aktuelle GAP im ersten Halbjahr und 
eines für andere Politikbereiche im zweiten Halbjahr. Der Bürokratieabbau ist eine 
gemeinschaftliche Aufgabe, und damit meine ich nicht nur für die EU, sondern 
für alle an der Ausgestaltung und Umsetzung beteiligten Behörden, ob in Brüssel, 
Berlin, Bonn, München oder in den Landkreisen. Wenn man sich die konkrete Aus-
gestaltung der Interventionen ansieht und sich Rückmeldungen zur Antragstellung, 
zum Kontroll- und Sanktionssystem anhört, liegt der Eindruck auf der Hand, dass 
nicht alle gebotenen Spielräume für eine einfache und praxistaugliche Gestaltung 
genutzt worden sind. Auch für die GAP nach 2027 ist angedacht, den Mitgliedstaa-
ten mehr Verantwortung und … (akustisch unverständlich) dafür zu übertragen, wie 
sie die grundlegenden politischen Ziele erreichen. Es ist wichtig für die konkrete 
Vereinfachung, die Umsetzbarkeit der geförderten Investitionen und somit auch die 
Akzeptanz bei den Landwirten und den Begünstigten zu erhöhen.

Vereinfachung ist aber vielfach auch eine Abwägung im Hinblick auf die Anzahl 
und die Ausgestaltung der sehr zielgerichteten Maßnahmen, die viele unterschied-
liche Akteure und Gebiete angehen. Vereinfachung sollte auch nicht mit Deregulie-
rung verwechselt werden. Ich sage das nicht nur im Hinblick auf die nach wie vor 
wichtigste Zielsetzung im Klima- und Umweltbereich, sondern auch im Hinblick auf 
die Funktionsweise des Binnenmarkts. In diesem Zusammenhang muss ich auch 
etwas zur Sicherstellung der Leistung sagen. Die Erfahrung bei der Umsetzung 
der GAP haben gezeigt, dass sich ein Teil der dafür vorgesehenen Mechanismen 
in der Praxis als sehr komplex gestalten. Kommissar Hansen hat daher bereits 
angekündigt, dass er sich für eine Vereinfachung in diesem Bereich einsetzen wird. 
Er wird der Kommission vorschlagen, den Leistungsabschluss abzuschaffen. Ich 
möchte hier auch klarstellen, dass die Planung und das Monitoring der Ergebnisse, 
die durch die GAP erzielt werden sollen, grundsätzlich nicht zur Debatte stehen. 
Aufbauend auf dem jährlichen Leistungsbericht wird die Kommission sich zusam-
men mit den Mitgliedstaaten mit der Frage auseinandersetzen, was ist gut gelaufen 
und was besser gemacht werden muss, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Das 
ist, was wir Leistungsüberprüfung nennen, also nicht der Leistungsabschluss. Das 
vergleicht den Output mit den Ausgaben.

Dritter Schlüsselbereich: Landwirtschaft und Umwelt. Dazu kann man sagen, Land-
wirtinnen und Landwirte sind unmittelbar mit den Folgen des Klimawandels kon-
frontiert. Sie benötigen gesunde Böden, Wasser und Luft, um die Europäerinnen 
und Europäer auch weiterhin mit einer Vielzahl hochwertiger Lebensmittel zu ver-
sorgen. Sie sind auch direkt an der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen, der Anpassung an den Klimawandel und dem Schutz der biologi-
schen Vielfalt in den verschiedenen Landschaften Europas beteiligt. Die Notwen-
digkeit der Transformation des Sektors und der Wirtschaft insgesamt bleibt als 
politische Zielsetzung erhalten. Vielmehr geht es um die Frage, mit welchen Mitteln 
dies zu erreichen ist, damit Landwirtschaft und Natur im Einklang stehen, müssen 
einerseits bestehende Vorschriften besser durchgesetzt und bei nicht Einhaltung… 
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(akustisch unverständlich) werden und andererseits Anreize und neue marktbasier-
te Instrumente zur Förderung des Wandels genutzt werden. Die Kunst dieser GAP 
wird weniger durch Vorgaben als vielmehr durch Anreize gelingen.

Der vierte Schlüsselbereich: lebendige ländliche Räume. Ländliche Räume leisten 
einen zentralen Beitrag zur Wertschaffung, zur Kultur, zum sozialen und demokra-
tischen Leben in der EU. Sie beherbergen viele Ökosystemleistungen sowie die 
Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Hinblick auf die Ernährungs-
sicherheit. Seit 2021 gibt es eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der 
EU, die verschiedene Initiativen zur Stärkung der ländlichen Räume enthält. Inner-
halb der GAP und innerhalb der zweiten Säule heißt es, gezielte Unterstützung 
und Möglichkeiten für ländliche Räume im Hinblick auf Investitionen in Infrastruk-
tur, Unternehmen und Netzwerke … (akustisch unverständlich) spielt damit eine 
zentrale Rolle, damit die landwirtschaftlichen Akteure auch verschiedene Bereiche 
im Kontext einer lokalen Entwicklungsstrategie mit einigen Projekten binden. In der 
"Vision für Landwirtschaft und Ernährung" sieht das ebenfalls mehr Initiativen vor. 
So wird in diesem Jahr die Kommission einen aktualisierten EU-Aktionsplan für 
den ländlichen Raum auflegen.

Letztens noch zur Technologie: Technologie, Innovation, Digitalisierung, das sind 
zentrale Lösungsansätze, die sowohl zur Wettbewerbsfähigkeit als auch zur nach-
haltigen Bewirtschaftung beitragen. Außerdem sind sie Kernelement jeglicher Be-
mühungen administrative Prozesse, egal ob in der Verwaltung oder auf dem Hof, 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass 
die Verbreitung und Nutzung neuer Technologien und Innovationen sehr eng mit 
funktionierenden Angeboten im Bereich der Beratung, Wissensaustausch und Ver-
netzung verbunden sind.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Borch-
mann. Das war sehr spannend. Sie haben uns viele gute Punkte genannt, insbe-
sondere die Gewichtung des ländlichen Raums. Das haben wir, wie ich glaube, 
sehr wohlwollend aufgenommen. Innovation, Fortschritt und Forschung, wie auch 
die neuen Technologien sollten wir nutzen, das ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass 
mit der neuen GAP eine Erleichterung und Vereinfachung zustande kommt. Diese 
Ansprüche haben wir schon bei der letzten GAP gehabt. Ich hoffe deshalb, dass es 
dieses Mal tatsächlich fruchtet.

Abg. Ulrike Müller (FREIE WÄHLER): Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kolle-
gen, meine Damen und Herren! Ich darf mich auch als stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen melden. Wir sind auch geladen. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen, die heute hier sind.

Lassen Sie mich einen groben Abriss geben. Ich war Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Zu Zeiten von Corona hatten wir wöchentlich Videoschaltungen mit 
der kompletten Lieferkette und mussten feststellen, dass es in manchen Bereichen 
enorm schwierig war, an der Basis die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten. 
Die Verarbeitungskette ist teilweise an minimalsten Elementen gescheitert, wie den 
Bechern für Joghurt oder an Verpackungsmaterial. Wie schwierig es tatsächlich ist, 
die Ernährungssicherheit in Europa aufrechtzuerhalten, haben wir in der Corona-
Zeit gelernt. Die Frage ist, ob wir im Moment daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

Im Europaausschuss werden wir eine Stellungnahme zum mehrjährigen EU-Fi-
nanzrahmen abgeben. Wenn es tatsächlich so kommt, dass das Budget komplett 
umgestellt wird und es nur noch einen nationalen Finanzplan gibt, unter dem 
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sechs bis sieben Kernbegriffe stehen – unter anderem die Energiesicherheit, die 
Verteidigungssicherheit, die Migration, aber auch die Agrarpolitik –, dann müssen 
wir an die Kommission ganz gezielt die Frage stellen, wie gewährleistet wird, 
dass in den einzelnen Mitgliedstaaten tatsächlich ein gemeinsames Agrarbudget 
zur Verfügung steht, und zwar so hoch, wie es jetzt ist. Ich träume nicht davon, 
dass das Agrarbudget erhöht wird, auch nicht angesichts der Möglichkeiten, die 
wir jetzt mit dem Sondervermögen haben. Ich träume leider nicht davon, sondern 
ich gehe davon aus, dass es weniger wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 
wir uns von Bayern aus klar einbringen, über den Bundesrat, aber auch über die 
Möglichkeiten im EU-Parlament, um unsere Position darzulegen. Das wird von uns 
massiv gefordert, denn es geht auch darum, wie wir die Ernährungssicherheit in 
Deutschland gewährleisten.

Dann möchte ich noch sagen, dass im Europaausschuss eine Anhörung zum 
Thema "Resilienz" mit acht Experten hatten. Da ging es um Vereidigungsfähigkeit, 
um Ernährungssicherheit, um das tatsächliche Vorhalten von Krankenhausstruktu-
ren. Sie alle kennen den "Operationsplan Deutschland". Im Moment geben wir 
Milliarden für Rüstung, für die Aufrüstung aus. Gott sei Dank, ich stehe dahinter, 
denn wir müssen verteidigungsfähig sein. Falls es tatsächlich zu einer Bedrohung 
aus dem Osten kommt, müssen wir für die Aufgaben, die auf uns zukommen, auch 
die europäische, die deutsche und die bayerische Landwirtschaft im Blick haben. 
Wir Landwirtinnen und Landwirte müssen dann nämlich dafür sorgen, dass die 
Ernährungssicherheit gewährleistet wird. Das ist nicht selbstverständlich. Deshalb 
glaube ich, liebe Christina, wir müssen darüber reden, wo in Deutschland das Bud-
get eingesetzt wird und auch, ob die Möglichkeit besteht, dass die EU festschreibt, 
dass das GAP-Geld in gleicher Höhe im Mitgliedstaat verwendet werden muss. – 
Das ist nämlich die Kernbotschaft. Wenn ein Mitgliedstaat zwischen diesen sieben 
Bereichen switchen kann, dann fallen wir Landwirte nämlich hinten herunter. Ich 
befürchte, dann wird darüber nachgedacht, ob wir mehr für Klimaschutz tun, mehr 
für ökologische Maßnahmen, für Bodenschutz, Moorschutz und vieles mehr – das 
alles wurde andiskutiert – aber die Lebensmittelproduktion, die fällt hinten runter. 
Das ist meine größte Sorge.

Top 1 muss die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln sein. Das ist teilweile 
mit Innnovation, neuen Techniken, der Reduktion von Pflanzenschutz zu erreichen 
– Low-Risk-Pflanzenschutz –, aber wir brauchen hochwertigste Lebensmittel. Wir 
brauchen Brotweizen, wir brauchen tatsächlich etwas, was die Menschen ernährt. 
Da müssen wir Klarheit bekommen. Haben wird das GAP-Budget im Agrarbereich 
gesichert? – Ich bin erstaunt und Dr. Marcel Huber dankbar für die Aussage zu 
einer Basisprämie. Ich wäre voll dafür, dass die Landwirte eine Basisprämie für die 
Lebensmittelproduktion erhalten. Die Ökosystemdienstleitungen sind gut und nett, 
sie sind auch recht, aber das ist immer nur der Ausgleich für den Minderertrag 
gewesen. Ich frage deshalb Christina ebenfalls, ob das Beihilferecht so geändert 
wird, dass ich auch mehr für diese Ökosystemdienstleistungen bezahlen kann. Die 
große Frage wird aber nach wie vor sein: Bleiben wir tatsächlich in der Debatte um 
die erste und zweite Säule? Entwickelt die Europäische Kommission das New De-
livery Model weiter? Entschlackt es tatsächlich, hilft es im Bereich Vereinfachung 
und Bürokratieabbau? Bleibt es bei diesem System, dem Einhalten von Regeln 
und der tatsächlichen Erbringung von Leistungen? – Auch das ist für mich sehr 
wichtig.

Die ganzen Debatten um Direktvermarktung, um regionale Spezialitäten, die sind 
nett. Die sind gut gemeint, aber im Großen und Ganzen müssen wir uns bewusst-
werden, dass auch Bayern ein Exportland ist. Wir erzeugen hochwertigste Speziali-
täten, womit die Landwirte Geld verdienen, weil sie dafür gute Preise bekommen. 
Das muss doch unser aller Ziel sein.
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Ich könnte hier noch eine halbe Stunde reden, aber ich will es jetzt einmal hierbei 
belassen. Die Ernährungssicherheit hat oberste Priorität. Ein Landwirt produziert 
gern nachhaltig, aber die Nachhaltigkeit muss er sich auch leisten können. Des-
halb muss zuerst die Ökonomie stimmen, damit ich die Ökologie und das Soziale 
mit einbringen kann. Das ist nämlich die Basis des landwirtschaftlichen Betriebes. 
Es hilft nichts, wenn ich für Tierwohl, so wie ich auf meinem Betrieb, 800.000 Euro 
investieren muss, um DLG Silber zu erreichen, am Markt aber keinen einzigen 
Cent Mehrwert habe. Jeder landwirtschaftliche Betrieb, jeder Junglandwirt, der in 
die Zukunft investiert, hat enorme Kosten zu tragen und arbeitet dann 20 Jahre für 
die Bank. Unterm Strich muss er auch Gewinn machen dürfen, sonst kann er sich 
das andere nämlich nicht leisten.

Abg. Sascha Schnürer (CSU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen, liebe Sachverständige! Nachdem ich mir die Ausführun-
gen angehört habe, eines muss uns klar sein: Wir erleben gerade eine radikale 
Veränderung der geopolitischen Lage. Ob wir wollen oder nicht, wir werden die 
Prioritäten neu setzen müssen, Herr Süß. Europa ist dabei die Chance, nicht das 
Problem. Als größte Volkswirtschaft muss Deutschland hier aber vielleicht eine an-
dere Rolle einnehmen und auch Impulsgeber sein. Genau wie meine Vorrednerin 
die Ernährungssicherheit und die Unabhängigkeit der EU in der Lebensmittelpro-
duktion zum Thema gemacht hat, meine auch ich: Für uns Agrarpolitiker muss die 
Ernährungssicherheit die höchste Priorität haben. Liebe Ulrike, ich schließe mich 
dir an. Resilienz ist das Schlagwort der Stunde. Dabei wollen wir aber unsere klein-
bäuerlichen Strukturen, die unser Landesbild prägen, erhalten. Wir wollen nicht 
die industriellen Strukturen, die es anderswo gibt. Bis dato haben wir in Bayern 
bewiesen, dass das möglich ist. Dafür müssen wir jetzt eintreten.

Herr Süß, Frau Müller hat es gerade gesagt: Wenn man sich Oberbayern, Nieder-
bayern anschaut: Wir brauchen auch unsere viehhaltenden Betriebe. Das führt 
mich zum Schlachthof Waldkraiburg, in meiner unmittelbaren Heimat, im Übrigen 
auch die Heimat von Dr. Marcel Huber. Ohne den Export, auch innerhalb Europas, 
könnten wir diese Strukturen in Oberbayern, aber auch in Teilen Niederbayerns, 
nicht aufrechterhalten. Dabei möchten wir die Menschen, unsere Landwirte, mit-
nehmen. Wir wollen ihnen eine planbare, eine vernünftige Zukunftsperspektive 
bieten. Da haben wir aber im Moment – und auch da stimmen wir überein –, 
ein gewisses Problem. Deshalb müssen wir einen Turnaround beim Bürokratieauf-
bau schaffen. Ich rede noch nicht vom Bürokratieabbau, sondern von einem Turn-
around beim Bürokratieaufbau. Meines Erachtens funktioniert das aber nur, wenn 
wir bei der GAP einen richtigen Schnitt machen. Dafür braucht es Mut, aber auch 
Konzepte.

Nun zum Praktikerrat: Lieber Marcel, liebe Beteiligte, es ist eine schwierige Auf-
gabe, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, Grund- und Tiefenwasser, das Öko-
system und den Wald mit seiner Relevanz zu schützen und dabei die Nutztiere 
wie auch die Wildtiere bis hin zu den Insekten artenreich und gesund zu erhalten. 
Lieber Marcel, bitte erlaube mir einen Vergleich: Der Praktikerrat ist für mich wie 
ein Tisch, aber kein runder Tisch, sondern ein Tisch mit vielen Ecken und einer 
Tischdecke darauf mit vielen Enden – in Bayern würde ich sagen, mit vielen Zip-
feln. An jedem Zipfel wird kräftig gezogen, und dann kann so eine Tischdecke 
auch reißen. Ich danke dir, lieber Herr Staatsminister a. D. ganz besonders, dass 
du es als Hüter dieses Tisches geschafft und darauf geachtet hast, dass diese 
Tischdecke nicht zerrissen ist, sondern da ist wirklich etwas herausgekommen. 
Dieses Papier hat eine hohe Qualität und – lieber Herr Lang – auch den Konsens 
über viele Verbände. Dieses Papier schafft deswegen für mich Zukunft.
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Ich bin überzeugt, dass die Ergebnisse des Praktikerrats auch einen Impuls nach 
Brüssel geben können. Ich bin auch überzeugt, dass das Ergebnis darüber hinaus 
eine Blaupause sein kann für andere politische Konfliktfelder. Dieses Papier kann 
wieder Vertrauen in die Strukturen schaffen. Solche Konfliktfelder haben wir näm-
lich eine ganze Menge. Ich danke an dieser Stelle vor allem unserer Ministerin Mi-
chaela Kaniber. Sie hat bewiesen, dass man mit so einem partizipativen Politikstil 
auf andere Art gegen die autokratischen Fiktionen vorgehen kann, die wir überall 
haben. Man kann diesen Fiktionen auch das Wasser abgraben. Ich werbe deshalb 
bei allen Verbänden, Herr Lang, nicht ins politische Klein-Klein zurückzufallen, 
sondern diese Möglichkeit als großen Wurf zu sehen. Ich werbe auch bei den 
Oppositionsparteien dafür, das zu unterstützen. Ich würde mir wünschen, dass 
man dieses Papier als echte Chance begreift. Ich gehe davon aus, auch alle meine 
Kollegen haben sich so wie ich um dieses Mandat beworben, weil wir das Beste 
für unser Land wollen und augenscheinlich sind wir auch alle eingebunden. Das 
sollten wir herausholen und diesem Papier die notwendigen Flügel verschaffen, 
damit es fliegt.

Meine Frage an die Beteiligten, und auch an dich lieber Marcel: Wie geht es mit 
dem Praktikerrat weiter? Was hat man festgestellt? Gibt es fachliche Bereiche 
oder auch Branchen, die nicht vertreten waren? Gab es Überlegungen, dass noch 
jemand an den Tisch gehört hätte, dass jemand abgegangen ist? Hat man zum 
Beispiel die kleinbäuerlichen Strukturen genügend gewürdigt oder nicht?

An Herrn Ulmer richtet sich auch eine Frage. Sie haben vorhin über Biodiversität 
gesprochen, und sie haben bei Herrn Süß vorhin frohlockt. Ich frage mich, wie 
sehen Sie das Thema Wolf? Der Wolf und die Weidetierhaltung, insbesondere auf 
den Almen, das ist ein Thema, das immer wieder im Brennpunkt steht. Ich weiß, 
das hätte ein schöner Tag sein können, aber wir müssen dieses Spannungsfeld 
betrachten. Wie können Sie dieses Problem lösen?

Abg. Paul Knoblach (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Expertinnen 
und Experten! Auch für mich ist das heute eine gute Chance, um Fragen zu stel-
len. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen, damit auch noch weitere Herrschaften 
die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.

Meine erste von drei Fragen geht an Herrn Prof. Lakner. Ich schicke zwei Sätze 
erklärend voraus: Die Landwirtschaft in Bayern findet auf nahezu 50 % unserer 
Landesfläche statt. Das zeigt den Verantwortungsgrad, den die 2 % unserer Men-
schen in Bayern haben, die in der Landwirtschaft tätig sind. Bei ihnen liegt in ganz 
besonderer Weise die Verantwortung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. 
Wir alle kennen den Satz: Eigentum verpflichtet. – Er trifft auf wenige Gewerke 
hier im Land zu, in ganz besonderer Weise aber gilt er für die Landwirtschaft. Die 
Leistungen, sich für unsere direkten Lebensgrundlagen Tag für Tag einzusetzen, 
insbesondere die Leistungen des ökologischen Landbaus, sind allseits anerkannt, 
sie sind evident. Wo sehen Sie Möglichkeiten, die ökologische Wirtschaftsweise 
aus den genannten Gründen zu stärken? Was muss aus Ihrer Sicht in Brüssel 
passieren, damit das weiter nach vorn kommt?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Harald Ulmer. Wir kennen uns schon eine 
ganze Weile und mir ist bekannt, dass sich Herr Ulmer, wie ich auch, gut mit dem 
Weinbau auskennt. Deshalb eine Frage, die nicht nur in Bayern sehr weit vorn 
steht, sondern in ganz Europa, in allen Weinanbaugebieten der Erde. Wir sprechen 
von einer großen Weinmarktkrise, die alle Weinanbaugebiete der Erde betrifft. Sie 
hat in Frankreich ein Rodungsprogramm ausgelöst und betrifft allein in der Region 
Bordeaux 30.000 Hektar. Bayern verfügt über deutlich weniger als 7.000 Hektar 
Rebfläche. Deshalb ist der Weinbau in Bayern vielleicht keine Leitkultur, aber er 
ist gesellschaftlich und finanziell sehr bedeutend. Was muss in Brüssel passieren, 

Anhörung
23. LA, 02.04.2025

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 35

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5253


damit der europäische und ganz besonders auch der Weinbau in Bayern, eine 
Chance haben? Brauchen wir in Bayern auch ein Rodungsprogramm und wenn ja, 
wie muss das aussehen? Was muss Brüssel dafür tun?

Ich freue mich sehr, Sie Herr Dr. Huber, hier zu haben. Als für den Tierschutz 
in meiner Fraktion Zuständiger, meine ich sagen zu können: Dafür gibt es heute 
in diesem Raum niemanden, der dafür mehr ausgewiesen wäre als Sie. Vielen 
Menschen in Bayern ist der Tierschutz in der Landwirtschaft besonders wichtig. 
Viele dieser Menschen wissen um den hohen Verantwortungsgrad der Tierhalterin-
nen und Tierhalter und haben großen Respekt. Sie wollen eine Zukunft für diese 
Betriebe. Was muss aus Brüssel kommen, damit wir besser werden?

Abg. Johann Groß (FREIE WÄHLER): Frau Vorsitzende, herzlichen Dank an die 
Expertenrunde! Meine Frage geht an Herrn Borst. Durch die neue Düngeverord-
nung in Deutschland können wir momentan keinen Qualitätsweizen bzw. Brotwei-
zen mehr erzeugen. Dadurch sind wir abhängig von den Importen aus der Ukraine, 
leider. Der Strukturwandel in der Tierhaltung schreitet immer weiter voran. Dadurch 
ist die Lebensmittelerzeugung in Deutschland nicht mehr gegeben. Provokativ stel-
le ich jetzt in den Raum: Auch ohne Tierhaltung wird es in Deutschland weiterhin 
einen CO2-Ausstoss geben. Die Ausgleichszahlungen der EU, die immer wieder 
genannt wurden, sind in den letzten Jahren gesunken. Das sind für mich keine 
Subventionen gewesen, sondern das waren Ausgleichszahlungen für die gesunke-
nen Preise in der Landwirtschaft.

Abg. Ralf Stadler (AfD): Auch ich danke für die Ausführungen. Heute haben wir 
eine große Bandbreite zur GAP gehört. Der Ausschuss hat dazu 27 Fragen erstellt, 
darunter auch folgende drei: Welche Anpassungen wären notwendig, um die GAP 
auf die Integration der Ukraine in die EU vorzubereiten? Welche Herausforderun-
gen stellen sich mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit bestehender EU-Landwir-
te im Vergleich zu ukrainischen Agrarbetrieben? Wie kann sichergestellt werden, 
dass Umwelt- und Sozialstandards in der Ukraine mit den EU-Anforderungen über-
einstimmen? – Das würde ich unter dem Namen GAP, Globale Agrarpolitik, bewer-
ten. Da stellt sich mir die Frage, wie verhält sich unsere europäische Agrarpolitik, 
wenn Profithaie und Spekulanten aus einem Kriegsgebiet, der Ukraine, wo über 
ein Fünftel schon Kriegsgebiet ist, Getreidetransporte in die EU importieren? – Die 
Leute dort brauchen doch selbst die Lebensmittel. Die sind in einem Kriegsgebiet. 
Wie verhält sich das zur Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Landwirte, 
wenn diese Ramschware, die den europäischen Standards keinesfalls genügt, auf 
den Markt kommt? Wie soll sich da die GAP verhalten? – Das wäre meine Frage 
an die Experten.

Dann kommen wir zur europäischen Agrarpolitik. Da kommen auch schon wieder 
die Freihandelsabkommen. Wie verhält sich eine europäische Agrarpolitik zu den 
Freihandelsabkommen? Wie geht man am besten damit um, wenn Lebensmittel-
produkte, die auch in der EU erzeugt werden können, wettbewerbsfähig in die EU 
kommen? Was könnte man da am besten machen?

Dann kommen wir letzten Endes auch zur bayerischen Agrarpolitik. Ich war bei 
einem Vortrag der Landeanstalt für Landwirtschaft zu den Milchbauern. Derjenige, 
der das vorgetragen hat, hat ganz groß angekündigt: Wir sind mittlerweile so weit, 
dass wir sagen können: Bei der Milcherzeugung liegt der Stundenlohn bei den 
Bauern zwischen 10 und 24 Euro. – Das war eine glatte Watschn in der heutigen 
Zeit. 10 bis 24 Euro für einen Milchbauern? – Das ist doch kein Niveau für einen 
Unternehmer, das ist das Niveau eines Zeit- oder Leiharbeiters. Es ist so. Da müs-
sen wir etwas machen. Deshalb brauchen wir endlich etwas von der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, damit, wie Herr Süß das angesprochen hat, die Landwirte wieder faire 
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Preise bekommen. Da würde mich schon interessieren, wie man das am besten 
bewerkstelligen kann.

Zur Lebensmittelsicherheit: Es wurde von Kriegsgebieten geredet, vom Klimawan-
del, aber ich habe kein Wort zur Bevölkerungsexplosion, zum Thema "Bevölke-
rungswachstum und Ernährungssicherheit" gehört. Was könnte man da am besten 
machen? Was Frau Müller zur Lebensmittelversorgung gesagt hat, das stimmt. Es 
wurde erst vor ein paar Wochen in der Aktuellen Stunde im Landtag groß darüber 
geredet: Wir müssen wehrtüchtig werden, wir müssen sogar kriegstüchtig werden. 
Aber die Leute wollen auch, wenn das eintreten sollte, versorgt werden. Was ist 
dann mit unserer autarken Lebensmittelversorgung?

Abg. Dr. Petra Loibl (CSU): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vielen herzlichen Dank an die Experten für die heutige Runde. Danke auch für das 
klare Bekenntnis zur Landwirtschaft und dafür, dass sie herausgestellt haben, dass 
eine bayerische Landwirtschaft auch weiterhin auf die Tierhaltung setzen muss, 
dass sie zukunftsfähig sein muss.

Ich habe Fragen an zwei Experten. Zum einen an Herrn Dr. Dorfner. Das geht 
in eine ähnliche Richtung wie die Frage, die Herr Schnürer an Herrn Dr. Huber 
gestellt hat. Herr Dr. Dorfner, Sie haben neben der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit 
auch von der sozialen Lebensfähigkeit gesprochen und die eher weicheren Fakto-
ren angesprochen, wie das Vertrauen der Gesellschaft und das Verständnis für 
die landwirtschaftliche Produktion. Wie schaffen wir es, diese wichtigen Aspekte 
in so ein komplexes und starres System wie die Gemeinsame Agrarpolitik zu 
bringen, die von vielen Konstrukten, von vielen Fristen geprägt ist, die keiner mehr 
durchschaut? Wie schaffen wir es, das nach Brüssel zu tragen, was für unsere 
bayerische Landwirtschaft elementar ist, nämlich Vertrauen und Verständnis?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Prof. Lakner. Sie haben in einem Satz 
erwähnt – ich hoffe, ich habe es richtig verstanden – wir brauchen auch nicht 
produktive Investitionen. Sie haben auch davon gesprochen, wie wichtig die Be-
triebsnachfolge ist. Das macht jemand aber nur, wenn sie auch tragfähig ist. Wie 
gehen diese nicht produktiven Investitionen im Hinblick darauf einher, dass zwei 
Drittel der Betriebe landwirtschaftliche Nutztiere halten? Was kann ein tierhaltender 
Betrieb aus Ihrer Sicht tun, auch wenn er vielleicht eine nicht so wirtschaftliche 
Sparte hat, um in der GAP 28 Platz zu finden?

Abg. Horst Arnold (SPD): Ich habe eine kurze Frage an den Bauernverband: 
Sie und andere haben davon gesprochen, dass es um die Menschen auf dem 
Hof geht. Ich weiß, dass politische Mittel auch die Rechtsgrundlagen dafür sind, 
Verhältnisse zu ordnen. Deshalb brauchen wir auch Bürokratien. Bürokratie per se 
ist nichts Schlechtes, wenn sie nicht in einem Zusammenhang etwas doppelt und 
dreifach regelt oder, wenn es überflüssige Regelungen sind. Wir müssen bei der 
Regelsetzung aber auch beachten und wissen, wen es angeht. Wir haben schon 
verschiedentlich gehört, dass die bäuerliche familiengebundene Landwirtschaft so-
zusagen unsere Zielvorstellung ist, ebenso die Kleinteiligkeit. Wenn ich jetzt in den 
Agrarbericht schaue, den jüngsten von 2024, dann sehe ich, dass man angesichts 
der bayerischen Strukturen von einem Ideal ausgehen müsste. Nach der Statistik 
haben wir 64 % Nebenerwerbslandwirte. Richtig zusammengerechnet sind es dann 
54 %, weil in einem Absatz die konkrete Betriebserfassung erwähnt wird. 47 % 
sind professionelle Landwirte. Bei all den Anforderungen, die jetzt definiert worden 
sind, was die Lebensmittelerzeugung anbelangt, die Tierhaltung und die Schutz-
standards, auch die Ökologie – das ist ein ganz wichtiger Punkt, immerhin gibt es 
das Ziel nach der GAP, bis 2030 25 % Ökolandbau flächendeckend anzustreben – 
frage ich mich, ob wir so ehrlich sind, Regeln zu machen, die diejenigen, die das 
anbelangt, nämlich den Nebenerwerbslandwirt bzw. die Nebenerwerbslandwirtin, 
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tatsächlich ansprechen. Oder führt es zu einer Beschleunigung des Strukturwan-
dels, wenn man auf diese Verhältnisse nicht in besondere Weise abstellt?

Ein weiterer Blick gilt den Pachtflächen in Bayern. 40 % der bayerischen Flächen 
sind verpachtet. Wenn ich eine erste und eine zweite Säule habe und in der 
zweiten Säule auf die Flächen aufbaue, was geschieht denn dann? Ist das nicht 
eine Herausforderung, die per se schwer zu verstehen ist?

Ich glaube, wir müssen uns klarmachen: Wenn wir Regelungen schaffen, müssen 
sie von denen, die davon betroffen sind, auch verstanden werden. Ich glaube, 
wenn wir in diesem Zusammenhang nicht aufpassen, dann wird der Strukturwan-
del, was das Alter und auch die Generationen anbetrifft, von selbst in einer Art 
und Weise akzeleriert, dass das Problem zu exponentiellen Veränderungen führt. 
Die Leute werden sich nämlich sagen: Ich brauche dieses und jenes, aber es ist 
Fachkräftemangel im Land und ich weiß, wie ich mit Maschinen umzugehen habe; 
ich muss nicht unbedingt eine Fläche bewirtschaften, da gehe ich doch in die 
Industrie, da habe ich einen besseren Job.

Diese Punkte interessieren mich im Hinblick auf die Nebenerwerbslandwirtschaft. 
Wenn man ehrlich ist, dann muss man doch für die Zukunft ausrufen: Leute, diese 
Form hat nach unseren Vorstellungen eigentlich keine Zukunft! – Auch Sie Herr 
Dr. Huber haben davon gesprochen. Angesichts der breiten Form der Ansprüche 
und der Notwendigkeiten, die Sie formuliert haben, hat der Nebenerwerbslandwirt, 
so wie ich ihn kenne – der für die Post im Schichtdienst gearbeitet hat –, eigentlich 
keine Zukunft. Das muss man deutlich und ehrlich sagen. – Bin ich da zu hart oder 
ist das in diesem Zusammenhang eine sozialdemokratische Übertreibung?

Warum ist die Ernährungssicherung kein förderpflichtiger Tatbestand? Wenn die 
Ernährungsförderung in der GAP als Tatbestand abgesichert würde, wenn man 
dafür einen Zuschuss erhalten würde, dann würde ich das als Leistung sehen, die 
vielleicht keinen Mehrwert, aber einen gesellschaftlichen Wert erzeugt, nämlich die 
Sicherung der Ernährung. Ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen wir herausar-
beiten.

Abg. Gerd Mannes (AfD): Auch ich möchte mich bei den Experten für ihre Ausfüh-
rungen herzlich bedanken. Als Erstes möchte ich das aufgreifen, was sie gesagt 
haben, Herr Dr. Dorfner, dass man Vertrauen in das System bräuchte. Aber woher 
soll es kommen? Ich habe keines. Es ist auch bei vielen Landwirten verloren 
gegangen. Der Grund liegt doch darin, dass ständig Regeln geändert werden. Ich 
kenne einen Landwirt und der hat mir erzählt, er hat einen neuen Stall gebaut 
und nach zwei Jahren wurde ihm gesagt, dass der Stall für die entsprechende 
Haltungsform nun doch zu klein ist. Wenn man ständig die Regeln ändert, dann 
ist kein Vertrauen mehr da. Sie sind Agrarökonom und ich würde mir wünschen, 
dass sie einmal erläutern, beziehungsweise in die Diskussion einbringen, wieviel 
Bürokratie sein kann, damit der ganze Agrarprozess wirtschaftlich ist. Aus meiner 
Sicht kann man sich auch totbürokratisieren. Ich denke, man müsste die Bürokratie 
zurückdrängen, damit wieder Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

Herr Dr. Huber, ihre Ausführungen waren natürlich sehr richtig. Die Ansprüche an 
die Produktion landwirtschaftlicher Güter ist sehr hoch, es gibt zu viele Auflagen, 
zu viele Vorschriften, zu viel Bürokratie, zu viel Kontrolle und zu viele Kontrolleure. 
Sie wissen aber selbst, das ist nicht alles vom Himmel gefallen, sondern das alles 
wurde von Politikern eingeführt. Jetzt müssen dieselben Politiker diese Regeln aus 
meiner Sicht wieder zurückführen.

Zu den Modellen, wie man die GAP machen kann: Die Flächenprämie allein ist 
auch keine gute Lösung, denn die kleinen werden stark benachteiligt. Andererseits, 
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nur Geld für ökologisches Wirtschaften kann es auch nicht sein. Wir wollen natür-
lich Produktionskapazität für die Ernährungsproduktion. Es wäre schon ein guter 
Ansatz, wenn man herginge und sagen würde: Es ist unsere Strategie, wir wollen 
Lebensmittel unabhängig produzieren. Das geht natürlich konventionell besser als 
ökologisch. Die Kapazität, die die Landwirte vorhalten, um das machen zu können, 
muss man bezahlen. Mir ist jetzt nicht ganz klargeworden, und das ist eine Frage 
an alle Sachverständigen: Welche Modelle sehen Sie, wenn das der richtige Weg 
wäre?

Herr Dr. Huber, ein wichtiger, ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht 
ist folgender: Sie haben gesagt, Sie wollen Landwirtschaft und Umweltschutz zu-
sammenbringen. Aber wissen Sie, das Dilemma ist doch, die Leute haben immer 
weniger Geld, um sich Lebensmittel leisten zu können. Das ist Fakt, und das 
wissen Sie auch. Die Inflation geht immer weiter nach oben. Gleichzeitig werden 
die Ansprüche an die Produktion immer höher, also werden die Lebensmittel immer 
teurer. Aus meiner Sicht gehört es auch zu einem guten Politiker, dass der dann 
den Menschen sagt: Ihr könnt nicht beides haben, wenn Ihr wollt, dass die Lebens-
mittel günstig bleiben. Oder andersrum formuliert: Wenn man die Auflagen ständig 
erhöht, werden die Lebensmittel teurer. Die Leute denken, sie könnten bei den 
Discountern alles billig kaufen und das bei hohen, anspruchsvollen Produktionsfor-
men. In diesem Zusammenhang möchte ich auch feststellen, dass die Discounter 
die niederen Haltungsformen rausgedrängt haben, aber die Bauern, die mit den 
höheren Haltungsformen produzieren, bekommen auch nicht mehr Geld. – Ich 
glaube, das hat auch Frau Müller gesagt. Ich finde, auch die Experten müssten 
hier einmal klar sagen: Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Bürokratie, diese 
Umweltauflagen ins Endlose zu treiben, schon gar nicht dann, wenn wir Lebensmit-
tel herstellen wollen.

Noch etwas zur Bürokratie: Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, es gibt immer 
weniger Landwirte und immer mehr Kontrolleure. Das stört mich irgendwie, denn 
wenn man Bürokratie abbauen möchte – was anscheinend jeder will – dann muss 
man nicht nur die Regeln zurückführen. Wie wollen Sie das machen? Meine Frage 
richtet sich an alle. In Amerika – das ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich, aber ich 
möchte es erwähnen – da geht der Staat jetzt einfach her und sagt: Wir entlassen 
einfach die Kontrolleure, dann wird auch nicht mehr kontrolliert, weil das nicht 
wertschöpfend ist. Insofern bräuchten wir für die Politiker Anreize, damit sie die 
Verwaltungsstrukturen zurückdrängen. Dazu, wie die Bürokratie konkret zurückge-
drängt werden soll, habe ich von den Experten aber überhaupt noch nichts gehört.

Abg. Mia Goller (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sehr geehrte Experten! Vielen Dank für die Ausführungen und vielen 
Dank für die heutige Anhörung. Ich glaube, dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Die 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028 wird mit darüber entscheiden, ob 
Europa und Bayern ihre Landwirtschaft zukunftsfähig aufstellen können, und zwar 
ökologisch, ökonomisch und sozial. Die Wahrheit ist doch momentan, wer heute 
mit Rücksicht auf Boden, Wasser, Tiere und Landschaft wirtschaftet, hat es oft am 
schwersten. Das ist weder gerecht noch nachhaltig. Ich glaube, das wollen wir alle 
angehen. Die Zukunft muss einfach anders aussehen. Wir brauchen eine echte 
Honorierung gesellschaftlicher Leistungen für Bio-Bäuerinnen, für Landschaftspfle-
ger und für diejenigen, die Blühflächen erhalten und Moore wieder vernässen. 
Diese Leistungen sind alle kein romantischer Zusatz, sondern sie sind systemre-
levant, nämlich für unser Klima, unsere Ernährungssicherheit und die Resilienz 
unserer Regionen.

Herr Dr. Dorfner hat gesagt, wir brauchen resiliente Systeme unter dem Aspekt 
der kriegerischen Bedrohungen und der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. 
Wir GRÜNEN sind uns sicher, dass wir resiliente Systeme brauchen, was das 
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Artensterben und die Klimakrise anbelangt. Das müssen wir einfach immer mitden-
ken, auch heute. Meine Frage an alle Experten ist: Sind wir uns jetzt, nach dem 
Praktikerrat und den jüngsten Diskussionen darin einig, dass die Förderung rein 
über die Fläche jetzt enden muss, mit angemessenen Übergangsfristen zwar, aber 
beginnend mit der nächsten GAP ab 2028? – Wenn wir uns einig sind, dass 
öffentliches Geld für öffentliche Leistungen gezahlt werden sollte: Sehen Sie die 
Produktion von Lebensmitteln als öffentliche Leistung oder sollten hier noch weite-
re Leistungen gekoppelt werden, wie Bodenschutz, Artenschutz, bodengebundene 
Tierhaltung? – Da geht es praktisch um die Basisprämie, über die wir alle reden. 
Für mich ist das in dem Papier des Praktikerrats nicht deutlich genug herausgear-
beitet worden. Das würde mich interessieren. Dazu haben Sie Herr Dr. Huber, oder 
auch der eine oder andere Experte, sicher eine Meinung.

Herr Dr. Huber, sie haben ausgeführt, dass die kleingegliederte Landwirtschaft in 
Bayern als öffentliche Leistung gelten kann, wenn ich das richtig verstanden habe. 
Dann ist aber die Frage, ob die Förderung der ersten Hektare beibehalten werden 
soll oder ob Nachhaltigkeitsleistungen daran gekoppelt sein sollen? Dazu hätte ich 
gerne Ihre Meinung noch etwas genauer gehört.

Die große Frage zu den Ergebnissen des Praktikerrates ist natürlich: Wie geht es 
damit weiter? Kann man in Bayern schon Dinge davon umsetzen, bevor die neue 
GAP kommt?

An Frau Borchmann richtet sich die Frage: Wo kann man bei der neuen Strategie 
noch den Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie wiederfinden, angesichts der 
neuen Vision, die Sie uns vorgestellt haben?

Herr Prof. Dr. Lackner hat davon gesprochen die Landwirtschaft werde bunter, 
differenzierter und weiblicher werden. Das Gefühl habe ich auch. Meine Frage ist: 
Was brauchen wir, um das besser zu unterstützen, in der bayerischen Politik?

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Lang. Ernährungssicherheit heißt auch, 
Rahmenbedingungen schaffen. Hier in Bayern gehört für mich zu der Ernährungs-
sicherheit auch die Gemeinschaftsverpflegung. Ich finde, das ist ein wichtiger 
Hebel und ein gutes Steuerungselement für nachhaltige Ernährung. In Zukunft 
wird das für uns immer wichtiger werden. Gibt es Ideen, wie man das noch besser 
fördern kann? Was könnte man da aus der EU heraus bereits machen?

Abg. Nikolaus Kraus (FREIE WÄHLER): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, werte Sachverständige! Nur zwei kurze Anmerkungen: Herr Ulmer, 
Boden und Wasser sind das wichtigste, was es gibt. Da sind wir uns einig. Sie 
haben aber auch gesagt – ich habe es zumindest so verstanden –, dass Boden 
und Wasser von den bäuerlichen Familien, von den Eigentümern, seit Generatio-
nen gepflegt wurden. Das ist richtig so und überwiegend haben wir gute Zustände. 
Aber, und hier kommt mir die Eigenverantwortung zu kurz: Warum muss dann 
alles geregelt werden? Sie haben gesagt, Leistungen sollen einkommenswirksam 
entlohnt werden. Ich nehme an, wir sind uns einig, dass das Geld, das wir zu 
verteilen haben, nicht mehr werden wird.

Ein Stichwort war: zusammenstehen. Ja, warum steht man nicht zusammen? Ein 
Kollege hat das Thema angesprochen. Was ist mit den großen Beutegreifern wie 
dem Wolf, was ist mit Biber, Otter oder Krähen? Warum wird alles gleich beklagt? 
Warum muss man sich das Leben gegenseitig so schwer machen?

Zu Herrn Süß: Ich habe Probleme mit der Diskussion um "klein" und "groß", weil 
nie jemand wirklich definieren kann, was ein großer und was ein kleiner Betrieb ist. 
Wir wissen, was ein familiengeführter Betrieb ist. Aber wir haben unseren Struktur-
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wandel, und der wird auch weitergehen, ob wir das mögen oder nicht. Der Beweis 
dafür ist, dass wir noch nicht einmal die Hälfte an Auszubildenden haben, die wir 
brauchen würden, um die jetzigen Strukturen zu erhalten. Auch deshalb werden 
die Betriebe größer. Hier setzt meine Frage an: Was wäre aus Sicht der Sachver-
ständigen möglich, damit unsere nachfolgenden Generationen den wunderbaren 
Beruf des Landwirts attraktiv finden? Wie können wir sie davon überzeugen? – Aus 
meiner Sicht ist es nicht unbedingt so, dass die kleinen Betriebe eher aufhören 
als die großen Betriebe. Der Beweis fand sich im vorigen Jahr und auch heuer, 
als wir mit dem Landwirtschaftsausschuss bei der Grünen Woche in Berlin waren. 
Sogar die Noch-Staatssekretärin hat gesagt, selbst Höfe mit weit über 100 Kühen 
hören auf. Ich denke, wir sind uns einig, dass ein Hof mit 100 Kühen in Bayern kein 
kleiner Hof ist. Wie soll es dann mit der Rohstoffversorgung weitergehen? – Das 
ist für mich einer der springenden Punkte. Wie können wir die Ausbildungszahlen 
hochbringen, damit der Strukturwandel langsamer wird? – Dazu gehört auch das 
gesamtgesellschaftliche Image, ich erinnere an das Artenschutzvolksbegehren.

Abg. Sebastian Friesinger (CSU): Sehr geehrte Expertenrunde, Frau Vorsitzen-
de, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben über 27 Fragen formuliert. Wer soll 
das in dieser Zeit alles beantworten? Ich habe aber zwei ganz konkrete Fragen 
an die Sachverständigen, wo wir Unterstützung brauchen. Es ist gesagt worden, 
dass die Almen und die Bergbauern für die Landwirtschaft so wichtig sind. Ich bin 
im Agrarausschuss des Bayerischen Landtags genau dafür zuständig. Ich bin in 
der Gegend auch zu Hause. Mein Stimmkreis ist Rosenheim-West, und der geht 
bis nach Kiefersfelden, sodass ich die Almwirtschaft mit dabeihabe. Ich arbeite 
auch mit meinem Kollegen Michael Jäger zusammen; er ist Abgeordneter auf der 
anderen Seite unserer Grenze. Wir arbeiten hervorragend zusammen, vor allem 
was die Beutegreifer betrifft.

Ich sage Ihnen eines: Wir haben ein riesiges Problem mit dem Brenner Nordzulauf. 
Ich habe derzeit eine Ausgleichsforderung von über 86 Hektar im Inntal. Das 
sind etwa 15 Betriebe, und die werden danach nicht mehr existieren. Die werden 
keine Almen mehr betreiben können. Damit ist das Almensterben vorausgesagt. 
Das bedeutet eine komplette Veränderung in der Region. Nun geht es an die 
europäische Seite, vielleicht wird das via Internet auch mitgehört. In Europa sind 
wir nun einmal nicht gleich, einige sind gleicher. Auf der italienischen Seite wird 
eine Ausgleichsforderung anders behandelt, und zwar in dem Sinne, dass man 
den Kommunen Geld gibt, weil das Gleis gegenüber der Straße sowieso eine 
Verbesserung ist. Trotzdem braucht man aber den Ausgleich, und man will auch 
die europäische Forderung erfüllen, aber man gibt der Kommune Geld, damit diese 
vor Ort den Ausgleich stemmen kann. Ein Ausgleich, der gut für die Natur ist, 
der gut für die Umwelt ist, der den Klimaschutz berücksichtigt etc. Bei uns, auf 
unserer Seite, machen wir das mit landwirtschaftlichem Grund. Das heißt, dass 
wir unsere landwirtschaftlichen Betriebe gefährden. Warum kann man das bei uns 
nicht genauso machen? – Ich habe schon einen Antrag an die Bundesregierung 
gestellt und hoffe, dass wir irgendwann eine neue Bundesregierung bekommen 
und, dass man dann wirklich überlegt, ob man diese Regelung – dass die Glei-
se sowieso schon die Straße verbessern – auch für Agrar-Photovoltaik-Anlagen, 
Windkraft und Geothermie-Verwaltungsgebäude umsetzen kann, denn für mich ist 
es nicht verständlich, dass man dafür eine Ausgleichsmaßnahme braucht. Diese 
Frage richtet sich an alle Experten. Die müssen Sie nicht heute beantworten, sonst 
sind wir noch heute Nacht hier. Aber vielleicht können Sie es trotzdem machen.

Die Beutegreifer sind für mich auch ein Problem. Ich bin allein im letzten Jahr bei 
fünf oder sechs Almbegehungen dabei gewesen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: 
Für mich kann der Almbauer die Zäunung nicht leisten. Ich bezweifle, dass er sie 
arbeitstechnisch leisten kann, vielleicht geht das aber noch. Aber ob er sie sich 
finanziell leisten kann? – Ich glaube, der Landwirt, gerade der kleine, wird sich 
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das nicht antun, und das führt zu der grundsätzlichen Frage, die nicht nur für die 
Landwirtschaft, sondern auch für den Tourismus in unserer Gegend eine große 
Auswirkung hat: Was ist dann? – Wenn man die Sache mit Augenmaß anschaut, 
dann muss ich als Praktiker sagen: Man kann den Zaun schon machen, aber den 
muss ich jedes Jahr im Frühjahr wieder machen, weil die Schneelast ihn jedes 
Jahr im Winter zusammendrückt und hinunterschwemmt. Das sind Sachen, wo ich 
einfach nicht verstehen kann, warum wir das nicht so machen können wie unsere 
Nachbarn, die ganz einfach die Entnahme forcieren. Das ist eine einfache Sache 
und die Geschichte zeigt, dass man irgendwann schon so entschieden hat.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für die Fragen. Jetzt möchte ich 
mich noch auf die Rednerliste setzen. Als Erstes habe ich eine Frage an Herrn 
Prof. Lakner. Sie haben angesprochen, dass in Schleswig-Holstein derzeit das 
Punktemodell diskutiert wird. Es ist zu erwarten, die rein flächenbezogene Direkt-
zahlung wird wohl auslaufen. Welches Modell würden Sie bevorzugen? Wo liegt Ihr 
Schwerpunkt?

An Herrn Dr. Dorfner habe ich die Frage, ob sich das nicht widerspricht: Klein-
struktur versus Wirtschaftlichkeit. Kleinstrukturierte Betriebe können gar nicht so 
wirtschaftlich sein wie größere Einheiten. Was haben wir da für eine Antwort? Wie 
müsste die GAP hier gestaltet werden?

An Herrn Borst habe ich ebenfalls eine Frage, und zwar zu Beratung und Kommu-
nikation. Bei der letzten GAP hat die Kommunikation nicht so funktioniert, dass 
die Landwirtschaft sie verstanden hätte, die Gesellschaft allerdings auch nicht. 
Was kann der Bauernverband, was können die verschiedenen Verbände dazu 
beitragen? – Diese Frage richtet sich genauso an den Bund Naturschutz und an 
den ökologischen Verband.

Dann eine Frage an Herrn Thomas Lang: Ernährungssouveränität versus Umwelt-
leistungen: Ist das ein Widerspruch oder kann man das vielleicht gut verbinden? 
Vielleicht könnte auch Herr Prof. Lakner dazu noch etwas sagen?

An Herrn Dr. Marcel Huber habe ich ebenfalls eine Frage. Ich möchte es noch 
einmal betonen: Zwei Drittel der bayerischen Betriebe sind tierhaltende Betriebe. 
Die sollten, die müssen wir stärken. Wir wollen nicht, dass die Produktion ins 
europäische Ausland verlagert wird. Ich denke, hier ist es notwendig, die GAP 
so umzustrukturieren, dass man die tierhaltenden Betriebe stärken kann. Welche 
Ansätze sehen Sie, was könnte man hier machen?

Noch eine Anmerkung zur Zeit: Jetzt ist es 12:00 Uhr. Als Sitzungsende ist 
12:30 Uhr angedacht. Bitte beantworten Sie einfach die Fragen, und wenn es dann 
länger dauert, dann hoffe ich, das ist auch im Sinne der Kolleginnen und Kollegen.

SVe Christina Borchmann (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Ent-
wicklung, Europäische Union): Wie Sie schon gesagt haben, steht Europa vor 
neuen geopolitischen Herausforderungen und die Kredite, die im Rahmen von 
NextGenerationEU aufgenommen wurden, müssen zurückgezahlt werden. Der 
kurz- und langfristige Haushalt sollte einfacher, flexibler und stärker auf die Prioritä-
ten der EU abgestellt sein.

Ja, die Ernährungssicherheit ist eine Priorität. Die Landwirtschaft und die Lebens-
mittel sind für die EU strategische Faktoren. Während innerhalb des neuen MFR 
Flexibilität angestrebt wird, ist es unerlässlich, das richtige Gleichgewicht mit der 
notwendigen Stabilität und mit der Berechenbarkeit der GAP-Unterstützung für 
Landwirtinnen und Landwirte und die ländlichen Gebiete zu finden. Die Notwen-
digkeit eines zugeordneten und angemessenen GAP-Haushalts war eine klare 
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Forderung der Interessensträger im strategischen Dialog zur Zukunft der EU-Land-
wirtschaft. Das ist der Kommission bewusst, das kann ich Ihnen sagen.

Was die Anreize anbelangt, möchte ich etwas wiederholen: Im Hinblick auf die 
Zukunft hält die Vision fest, dass alle Landwirtinnen und Landwirte auch weiterhin 
von Instrumenten wie den Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen – die gestrafft 
und vereinfacht werden – profitieren sollen. Dabei geht es weniger um Vorgaben 
als vielmehr um Anreize. Zu Ihren Fragen, Frau Ulrike Müller, was das konkret 
heißt und, ob dies insbesondere einen Ausbau der Ökoregelungen und der Agrar- 
und Umweltmaßnahmen bedingt, wird sich in den nächsten Monaten in Form der 
Vorschläge zum EU-Haushalt und zur GAP 2028 zeigen. Mehr kann ich heute 
noch nicht sagen, denn wir arbeiten noch daran.

Es gab auch eine Frage zum Green Deal und ob er in der neuen GAP noch 
vorgesehen ist. Dazu kann ich nur den dritten Schlussbereich in der Vision zitieren: 
Einen zukunftssicheren Agrar- und Lebensmittelsektor, der innerhalb der Belast-
barkeitsgrenzen unseres Planeten funktioniert. Das ist es, so kann man sagen, wo 
Sie den Green Deal finden. Ich glaube, das waren die Antworten auf die Fragen, 
die an mich gerichtet wurden.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. 
Das ist schon einmal eine klare Aussage, dass wir einen eigenen Agrarhaushalt 
haben.

SV Harald Ulmer (BUND Naturschutz in Bayern e. V.): Ich habe mir ein paar 
Fragen aufgeschrieben. Gleich zu Beginn zu den Beutegreifern. Wir haben einen 
Ansprechpartner, der für den Herdenschutz da ist. Auf der fachlichen Ebene sind 
Bäuerinnen und Bauern einbezogen. Ich bitte deshalb um eine fachliche Auseinan-
dersetzung. Beutegreifer sind heute nicht das Thema und deshalb verweise ich 
gerne auf unseren Herdenschutzbeauftragten Uwe Friedel, mit dem man das sehr 
gut erörtern kann.

Mir ist die Frage zum Weinbau gestellt worden. Den Weinbau halte ich für ein 
ganz gutes exemplarisches Beispiel, bei dem wir sehr gut sehen können, vor welch 
komplexen Herausforderungen wir stehen. Wir alle wünschen uns gerne einfache 
Lösungen, die gut funktionieren und uns nicht so viele Probleme machen. Gerade 
am Weinbau sieht man aber, dass die Herausforderungen, die manche Bereiche in 
der Landwirtschaft bewältigen müssen, sehr komplex sind. Wir haben eine Markt-
entwicklung, der Alkohol wird immer weniger nachgefragt. Das ist ganz einfach 
Fakt. Wir haben für den Wein noch keine Lösung gefunden, um ihm den Alkohol so 
zu entziehen, dass wir anschließend eine gute Qualität haben, die uns gefällt.

Worum geht es noch? – Der Weinbau steht exemplarisch für eine relativ sensible 
Anbauform, gerade was die Folgen des Klimawandels anbelangt. An dieser Stelle 
spüren wir sie ganz besonders. Das war auch in der Vergangenheit schon so. 
Es gab immer unterschiedliche Weinbauregionen, die sich auch wieder verändert 
haben. Deshalb muss man auch überlegen, wie lange der Weinbau an bestimmten 
Standorten noch praktiziert werden kann und wo es nicht mehr geht. Wo kann man 
den Anbau mit speziellen Sorten anpassen? Kann man Sorten finden, die mit den 
Bedingungen zurechtkommen? Wie kann ich meine Anbaustrategien verändern, 
um hier weiterzukommen? Gibt es beispielsweise kreative Lösungen, die den 
Weinanbau mit einer Doppelnutzung verbinden, wie beispielsweise Photovoltaik? 
Es gibt viele Ideen. Es wurde die Frage gestellt, wie die EU das unterstützen kann. 
Wie kann man die Herausforderungen durch den Klimawandel erkennen? – Wir 
Expert:innen sind da, um diese Fragen nach außen zu tragen und Forderungen zu 
stellen, damit Anpassungen in der Landwirtschaft vorgenommen werden, um mit 
den klimatischen und ökologischen Veränderungen zurechtzukommen.
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Es gab auch eine Frage dazu, welche Position wir einnehmen, was Boden und 
Wasser betrifft. Den Ressourcenschutz sehen wir generell als gemeinschaftliche 
Aufgabe an. Deshalb vertrete ich hier die Position, die ich vorhin schon vorgetra-
gen habe: Das muss bezahlt werden. Es gibt Leute, die profitieren vom guten 
Wasser, und das sind nicht unbedingt die Bäuerinnen und Bauern, die durch ihre 
Anbaumethoden im Wesentlichen dafür sorgen. Beispielsweise im ökologischen 
Landbau wird das umgesetzt; beim Boden ist es so ähnlich. Deshalb muss hier 
die Gesellschaft ran, weil die Flächen, um die es geht, nicht nur einem Betrieb 
zugehören, sondern vielen. Wir brauchen hier gemeinschaftliche Lösungen.

Wie Sie gerade am Weinbau gesehen haben, stellt sich die Frage: Wo setzen wir 
an? – Es wird nicht immer mit einfachen Antworten gehen. Wir müssen uns mit 
den Problemen auseinandersetzen und die verschiedenen Aspekte betrachten, wie 
ein Betrieb in eine bestimmte Situation gekommen ist und, was dafür verantwortlich 
ist: der Markt, die politischen Rahmenbedingungen, die Entwicklungen. Auf dieser 
Basis müssen wir eine gute Lösung finden.

SV Stephan Süß (Interessenverband der kleinbäuerlichen Landwirte in Bayern): 
Zu der Frage, ob die flächenbezogenen Förderungen gerecht sind: Aus der Sicht 
von uns Kleinlandwirten sind sie das natürlich nicht, weil wir zu wenig bekommen. 
Es wird sich aber nicht anders ausgehen, als dass wir das an die Fläche koppeln. 
Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass man für Kleinstbetriebe Sonderzahlungen 
macht. Man könnte sagen, für besondere ökologische Dienste gibt es noch etwas 
drauf, damit ein gewisser Ausgleich da ist.

Zur EU insgesamt: Wir wollen eigentlich nicht aus der EU austreten. Wir brauchen 
momentan die Subventionen. Langfristig muss aber sichergestellt sein, dass ein 
Landwirt für die Produkte, die er herstellt, den Preis bekommt, von dem er leben 
kann. Wir wollen auf keinen Fall aus der EU heraus, aber wir wollen eine EU, wie 
sie vor 20 oder 30 Jahren war. Das war eine freie EU mit freien Handelszonen. Wir 
wollen keinen aufgeblähten Apparat, wie wir ihn jetzt haben. Diesen aufgeblähten 
EU-Apparat brauchen wir jetzt nicht mehr. Der behindert uns nur. Die ganze Büro-
kratie behindert uns total. Das ist eine wahnsinnige Belastung für die Bauern.

Nun zu der Frage, wie wir die kleinbäuerliche Landwirtschaft definieren. Dazu 
haben wir schon eine Anfrage an Staatsministerin Kaniber gestellt. Sie kann es 
auch nicht definieren. Bis jetzt hat sie uns noch nicht sagen können, was ein 
kleinbäuerlicher Betrieb ist und was nicht. Wir definieren es einfach so: Alles was 
im Nebenerwerb tätig ist, ist für uns kleinbäuerlich.

Dann möchte ich noch etwas zu den großen Beutegreifern sagen. Ich war lange 
Jahre Biberberater. Ich war bei uns im Landkreis auch für die großen Beutegreifer 
zuständig. Wenn wir keine wolfsfreien Gebiete in Bayern schaffen können, dann 
wird das schwierig. Wir brauchen wolfsfreie Gebiete. Wir haben auch rotwildfreie 
Gebiete, warum soll es also nicht auch wolfsfreie Gebiete geben? – Auf die Almen 
wurde schon hingewiesen. Wenn wir den Wolf dort nicht wegbringen, dann wer-
den die Almbauern alle aufhören müssen. Es ist nicht nur im Winter ein Problem 
mit den Zäunen, die Zäunung ist einfach ein immenser Arbeitsaufwand, der den 
Landwirten nicht bezahlt wird. Der Bauer muss ausmähen, er muss ständig kontrol-
lieren, und das in einer Gegend, wo er wahrscheinlich mit den Steigeisen umeinan-
derkrabbeln muss. Das zahlt ihm niemand, also wird er lieber aufhören.

SV Thomas Lang (Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern 
e. V.): Ich versuche auf die Fragen einzugehen, die vor allem den Ökolandbau 
betreffen. Es gibt das europäische Ziel, Herr Arnold, Sie haben es angesprochen. 
Wie schaffen wir es, dass wir den Ökolandbau tatsächlich ausbauen können? 
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– Wir waren heute größtenteils einer Meinung, dass die bürokratischen Hürden 
enorm sind. Wenn es wieder ein Green by Concept oder Green by Definition gäbe, 
dann würde es bestimmt etliche Betriebe geben, die sagen: Ich mache das, ich 
mache Ökolandbau, weil das schlicht bürokratieärmer ist. Oder die Düngebedarfs-
ermittlung; ich bringe das Beispiel immer wieder gern. Nur mal nebenbei erwähnt: 
Warum muss ein Biobetrieb explizit die Düngebedarfsermittlung machen? – Das 
ist ein Thema, das macht keinen Sinn. Das ist eine bürokratische Hürde und jeder 
Betrieb überlegt: Warum ist das eigentlich meine Aufgabe, wenn es doch eine 
offizielle Begrenzung gibt?

Was können wir in der Außerhausverpflegung machen? – So habe ich die Frage 
verstanden. Das eine ist, auf staatlicher Ebene ein klares Ziel für die öffentlichen 
Kantinen zu benennen. Es wäre wichtig, wenn wir dort nicht nur 50 % Bio oder 
Regional hätten, sondern eine ganz konkrete prozentuale Vorgabe für bioregionale 
Produkte, also für Bioprodukte aus der Region. Ich denke, das wäre eine sinnvol-
le Sache und würde unsere bayerischen Biobäuerinnen und Biobauern wirklich 
unterstützen. Es würde ihnen in den Regionen eine gewisse Sicherheit geben. Ich 
glaube, das ist nicht GAP-spezifisch. Allerdings muss man auch sagen, es gibt 
vonseiten des Europäischen Rechnungshofs ganz konkrete Vorschläge für die Au-
ßerhausverpflegung, wonach auf europäischer Ebene klare Rahmenbedingungen 
gegeben sein müssen, damit der Ökolandbau davon tatsächlich profitieren kann.

Schließen sich Ernährungssouveränität und Umweltleistungen aus? – Nein. Sie 
können sich nicht ausschließen. Ich habe es vorhin gesagt, Harald Ulmer hat 
es dargelegt und andere auch: Wir müssen die Rahmenbedingungen berücksich-
tigen, die Umweltrahmenbedingungen ebenso wie die klimatischen Rahmenbedin-
gungen. Diese Rahmenbedingungen müssen wir nicht nur im Ökolandbau, son-
dern generell in der Landwirtschaft honorieren, und zwar einkommensspezifisch 
im Kontext von Ökosystemdienstleistungen. Wenn wir es schaffen, dass wir einen 
gesunden Boden haben und eine ökologische Vielfalt, Artenvielfalt – hier ist der 
Ökolandbau im Übrigen wirklich führend –, dann schaffen wir es auch, dass wir die 
Ernährungssouveränität hinbekommen. Es gibt hier keinen Ausschluss, sondern es 
gibt hier eher eine gegenseitige Ergänzung.

Es gab eine Frage zum Thema: Wie sollen sich das die Bürgerinnen und Bürger 
leisten, sie haben weniger Geld zur Verfügung. – Ich sage es einmal so: Wir haben 
in der EU, aber auch darüber hinaus, steuerrechtliche Rahmenbedingungen, die 
nicht so förderlich für Betriebe sind, die das umfassend anpacken. Deshalb müs-
sen wir hier schauen, dass wir eine True Cost Strategie bekommen. Die wahren 
Kosten müssen abgebildet und die Umweltleistungen einkommenswirksam hono-
riert werden. Dann hätten wir eine ganz andere Situation. Das wäre eine Art sozial-
ökologische Steuerreform, aber das hat jetzt konkret mit der GAP nichts zu tun.

Die Ukraine ist auch ein Thema. Im Hinblick auf die Ukraine werden wir flächen-
spezifische Zahlungen nicht mehr finanzieren können. Die Zahlungen werden, 
wenn wir im Säulen-Denken bleiben und nicht in einem Stufenmodell, stärker 
in Richtung auf die zweite Säule wandern müssen. Hier werden wir stärker ho-
norieren müssen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir am Ende eine 
Landwirtschaft haben, die insgesamt betrachtet ökologischer ist. Dafür müssen 
die Rahmenbedingungen passen. Manchmal ist es nicht nur das Geld, sondern 
manchmal ist es der Aufwand. Wenn wir den reduzieren können, dann wird es 
auch mehr Betriebe geben, die Richtung Ökolandbau wandern.

SV Prof. Dr. Sebastian Lakner (Universität Rostock): Die Fragen, die ich notiert 
habe, ergeben eine relativ lange Liste. Mal schauen, wie schnell ich da durchkom-
me. Gibt es einen Widerspruch zwischen Ernährungssicherheit und Nachhaltig-
keit? – Ich würde es wirklich so sehen, dass funktionierende Agrarökosysteme die 
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Voraussetzung für stabile, hohe Erträge sind. Wenn wir uns international Erträge 
anschauen, dann haben wir in Deutschland – teilweise zusammen mit Frankreich 
– mit Abstand die höchsten Erträge. Aber je nachdem, was man ankuckt, sind 
das sehr hohe Erträge. Das heißt, hier ist auch das Ertragsausfallrisiko sehr hoch. 
Das konnte man 2018 im Dürresommer beobachten. Da waren wir teilweise bei 
minus 20 % bis minus 25 %. Wenn ich keine Insektenvielfalt in einem Agraröko-
system habe, dann brauche ich nur eine Schädlingspopulation, die einfällt, und 
dann habe ich einen Totalschaden. Wenn ich aber diverse Insektenpopulationen 
habe, dann nivelliert sich das. Das gleiche gilt für Erosion und Extremwetterer-
eignisse. Wenn ich Landschaftselemente habe, wenn ich Pufferstreifen habe, 
dann reduzieren diese das Ertragsrisiko. Ich würde deshalb dafür plädieren, das 
immer zusammenzudenken. Funktionierende vielfältige Agrarökosysteme sind die 
Voraussetzung.

Die Ernährungssicherheit ist ein paar Mal gefallen, deshalb will ich das noch 
einmal deutlich machen: Ich bin Agrarökonom. Das heißt, ich würde immer für 
funktionierende Märkte plädieren. Man kann am Beispiel Großbritannien, Brexit, 
beobachten, was es bedeutet, wenn wir Neoprotektionismus haben, wenn wir an-
fangen, wieder alles national zu denken. 80 % der Importe und 70 % der Exporte 
finden innerhalb Europas statt. Das heißt, der Raum, in dem wir handeln, ist 
Europa. Deshalb müssen wir diesen Binnenmarkt erhalten. Das ist eine wichtige 
Rückversicherung.

Noch ein kurzer Blick auf die Ukraine: Es wird immer nahegelegt, dass Getreide-
importe aus der Ukraine ein Problem für uns sind. Ja, für Ackerbaubetriebe ist 
das eine kosteneffiziente Konkurrenz. Für tierhaltende Betriebe – irgendwer muss 
das Getreide ja kaufen – sieht das aber anders aus. Die Ersten, die sich beim 
Überfall Russlands auf die Ukraine Sorgen gemacht haben, das waren einerseits 
die Entwicklungsländer. Funktionierender Handel ist für die Entwicklungsländer in 
Ostafrika sehr wichtig. Dort hätte es eine Hungersnot gegeben, wenn dieser Export 
ausgefallen wäre. Die Nächsten, die sich relativ schnell gemeldet haben, waren 
die Futtermittelhersteller, weil sie den Mais gekauft haben. Funktionierende Import-
Export-Beziehungen sind aus meiner Sicht eine Stärke. Das ist etwas, wo wir die 
Leistung stabiler Ernährungssouveränität erreichen. Ich würde nicht dafür plädie-
ren, das als öffentliches Gut zu fördern. Man kann das zwar politisch machen, es 
ist aber immer mit Wohlfahrtsverlusten verbunden.

Sie hatten nach dem Punkte-Modell gefragt. Das ist ein Modell, wo wir verschiede-
ne, vielfältige Umweltleistungen bepunkten und die Betriebe können sehr flexibel 
auswählen und dort ihre Punkte erzielen. Für die Punkte erhalten Sie dann Sub-
ventionen. Das ist ein paarmal getestet worden. Wir haben das selbst mit einer 
Gruppe von Betrieben in der Nähe von Nordhausen getestet. Wenn man das mit 
Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen durchgeht, kombiniert mit einer Beratung, 
dann kommt das eigentlich immer sehr gut an, weil die Betriebe das flexibel anpas-
sen können. Das wird vom Ministerium in Schleswig-Holstein jetzt als Ersatz für die 
Ökoregelungen gesehen. Als Wissenschaftler kann ich nicht sagen, das System 
ist besser als das, das ist nicht meine Rolle, aber ich würde empfehlen, sich mit 
diesem interessanten Modell zu beschäftigen. Auch das kooperative Modell halte 
ich für sehr interessant. Das sind beides Modelle, die wir selbst untersucht haben.

Zum Strukturwandel junger Betriebe und zu Ihren Fragen, Frau Goller: Ich glaube, 
in Zukunft wird einerseits die Rolle der Diversifizierung sehr wichtig sein. In dem 
Moment, in dem ich nur von Markteinkünften abhängig bin, kann das für manche 
Betriebe – gerade in marginalen Regionen – schwierig sein. Wir wissen, in Bayern 
ist der Grad der Diversifizierung größer. In Österreich und der Schweiz ist das 
sogar verstärkt der Fall, das habe ich untersucht. Hier besteht die Herausforderung 
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darin, dass ich in dem Moment, in dem ich diverser bin, zwar ein stabiles Einkom-
men habe, technisch aber etwas ineffizienter bin, weil ich viele verschiedene Dinge 
gleichzeitig mache. Das ist eine Herausforderung.

Weiblicher: Wir haben sehr viele weibliche Studierende. Ich glaube, das ist eine 
Geschichte, die wird kommen. Ich glaube, was für die Zukunft von jungen Über-
nehmerinnen und Übernehmer wichtig ist, das ist die Anerkennung im Beruf. In 
der Agrardebatte wird immer wieder nahegelegt, zu sagen: Die Landwirtschaft hat 
keine Anerkennung. – Ich würde hier eine andere Auffassung vertreten. Ich nehme 
das so nicht wahr. Es gibt immer einzelne Leute, die in den sozialen Medien aus 
der Rolle fallen. Das finde ich schwierig, aber glauben Sie bloß nicht, dass eine 
Krankenschwester oder eine Kindergärtnerin nicht auch einmal "Bullshit Bingo" 
abbekommt. Ich glaube grundsätzlich, da ist auch viel Respekt da, und ich denke, 
auch zu Recht. Meine Frau arbeitet im Übrigen in der Landwirtschaft. Das ist ein 
toller Beruf, die Betriebe leisten tolle Dinge. Es ist wichtig, dass wir das im Studium 
und in den Ausbildungen vermitteln.

Eigentlich würde ich gerne noch etwas zur Nebenerwerbslandwirtschaft sagen, 
aber das überspringe ich jetzt.

Warum nicht produktive Investitionen? – Das ist eine berechtigte Frage. Das 
kommt daher, dass wir wissen, viele Betriebe machen beispielsweise in der Land-
schaftspflege oder im Vertragsnaturschutz Dinge. Wenn ich aber eine neue Ma-
schine anschaffen will, dann habe ich keinen Gewinn, den ich beispielsweise über 
den Vertragsnaturschutz erziele. Ich bekomme Kosten gedeckt, aber ich habe 
keinen Gewinn- und Risikoaufschlag. Eine neue Investition muss ich aber eigent-
lich aus Gewinnen finanzieren. Das spricht für die Einkommenswirksamkeit von 
Prämien oder auch für nicht produktive Investitionen. Für Tierwohlställe brauchen 
wir produktive Investitionen. Das schließt sich nicht aus.

Letzter Punkt, der betrifft die tierhaltenden Betriebe. Es gibt eine Studie von Desta-
tis zur Bürokratielast in der Landwirtschaft. Die ist interessant, denn, so wie ich 
die Studie verstehe, ist die Hauptbürokratielast vor allem bei den Meldesystemen 
im Tierbereich. In der Studie kann man sehr schön sehen, dass das sehr viel 
mehr Aufwand erzeugt, als viele Details in der GAP. Vielleicht gäbe es hier eine 
Möglichkeit, zu vereinfachen.

Zur Stärkung des Ökolandbaus: Dazu ist schon viel gesagt worden. Insgesamt 
betrachtet müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Wenn man quasi sagt, Green 
per Definition, muss man bedenken, dass wir beispielsweise in den Alpen exten-
sive Mutterkuhbetriebe haben, die auch viele Umweltleistungen bereitstellen. Ich 
würde mir schwertun, zu sagen, dieses eine System, der Ökolandbau, der ist es, 
denn der ist Green per Definition. Ich glaube vielmehr, wir müssen insgesamt 
kucken, dass wir diese Systeme am Markt stärken. Für den Ökolandbau wird die 
Debatte wichtig sein, wie man diese Weideverpflichtung hinbekommt. Das ist für 
einige Betriebe strukturell schwierig, das weiß ich. Die Frage ist aber auch: Wie 
kann sich der Ökolandbau in Zukunft positionieren? – Ich denke, soweit ich das 
als Wissenschaftler sagen kann, müsste man auch eine Diskussion zu den Natur-
schutzauflagen führen. Ich meine, was Sie grundsätzlich zur öffentlichen Nachfra-
ge gesagt haben, das würde ich an der Stelle auch unterstreichen.

SV Dr. Marcel Huber (StM a. D., Leiter des Praktikerrats): Frau Vorsitzende, wir 
sind zu dritt, haben aber nur noch sechs Minuten Zeit.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Wir verlängern gern noch ein bisschen.

SV Dr. Marcel Huber (StM a. D., Leiter des Praktikerrats): Gut. Sehr geehrter 
Herr Kollege Schnürer, was die Frage nach der Zukunft des Praktikerrates anbe-
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langt – danach hat auch Frau Goller gefragt –, so haben wir zwei Aufgaben 
gestellt bekommen: Das eine war die Vorbereitung der GAP 28-Verhandlungen. 
Das haben wir mit diesem Papier abgearbeitet. Wir haben unsere Vorschläge dafür 
eingebracht. Damit ist das vorläufig erledigt. Die zweite Aufgabe war das Thema 
Bürokratieabbau. Dazu haben wir ein mehrtägiges Symposium durchgeführt, sind 
allerdings noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Ich sage auch ganz vorsich-
tig dazu, das wird der schwierigere Teil sein, denn hier tatsächlich eine effiziente 
Lösung zu bekommen, ist schwierig. Man kann das natürlich so machen, wie Herr 
Mannes das bei Herrn Musk sieht, indem man einfach alle Kontrolleure hinauswirft. 
Oder aber man versucht, weiterhin Ordnung im System zu erhalten und etwas 
gegen den Zerfall aller Standards zu machen. Das ist nicht trivial.

Naturschutzverbände haben mir ebenso wie Landwirtschaftsverbände gespiegelt: 
Es war ganz schön effizient, die unterschiedlichen Positionen einmal zusammen-
führen. Vielleicht könnte man das künftig auch zu anderen Themen machen. Herr 
Kollege Schnürer, wen man dann spezifisch dazu lädt, das ergibt sich aus der 
Themenstellung. Für die momentane Themenstellung waren wir gut aufgestellt.

Herr Kollege Knoblach, zur Frage, was die EU zum Tierschutz beitragen kann: 
Zunächst einmal, Tierschutz ist Bundesrecht. Der Tierschutz steht im Grundgesetz 
als Staatsziel. Wir haben das Tierschutzgesetz und wir haben die Nutztierhaltungs-
verordnung, all das ist Bundesrecht. Wir sind bei der EU unterstützt, was die 
Tötung angeht. Dazu äußert sich die EU über eine Verordnung, und auch dazu, 
was Versuchstiere angeht. Bisher hat sich die EU aber beim Tierschutzrecht nicht 
in die nationale Rechtsetzung eingemischt. Die Landesebene kümmert sich um die 
Überwachung und die Umsetzung. Ich glaube aber, Sie wollen woanders hin. Wir 
haben einen relativ hohen Standard, dieser Standard muss aber auch eingehalten 
werden und wir müssen viel Aufwand treiben, um das zu überprüfen. Wenn jemand 
einen höheren Standard will, dann kann er das inzwischen, aber in einer Art und 
Weise, die aus Verbrauchersicht nicht transparent, nicht durchsichtig ist. Wenn die 
EU also tatsächlich diesbezüglich etwas machen soll, dann würde ich eine euro-
paweite einheitliche Kennzeichnung der Haltungsformen-Qualität einfordern. Dann 
haben wir auch bei internationalen Produkten wirklich eine Auswahlmöglichkeit. 
Das wäre ein Ansatz, um hier europäisch Einfluss zu nehmen.

Zu den Fragen von Herrn Arnold, aber auch von Frau Goller, von Herrn Mannes 
und von Frau Vorsitzenden Högl zum Thema Grundprämie: Aufgrund der kurzen 
Zeit bin ich gezwungen gewesen, ein bisschen durchzuhoppeln. Wir haben in der 
Diskussion die Grundprämie nicht mit dem gleichgesetzt, was man in einem ande-
ren Politikbereich bedingungsloses Grundeinkommen nennen würde. Hier geht es 
um etwas anderes und das habe ich, in einem unschönen Formulierungskonstrukt, 
wie folgt bezeichnet: Erzeugungskapazitätssicherungsprämie. – Das erklärt die 
Sache. Mit so einem Begriff kann man aber nicht arbeiten. Die Grundprämie soll 
dazu dienen, auch den Nebenerwerbsbetrieben – danach ist auch gefragt worden 
– eine Möglichkeit zu geben, weiter am Betrieb festzuhalten, die Erzeugungska-
pazität beizubehalten. Diese Prämie ist zunächst an EU-Mindestnachhaltigkeitss-
tandards gekoppelt. Ich habe erwähnt: Moorschutz, Erhalt von Dauergrünland, 
Gewässerrandstreifen. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, alles, was wir an 
ökologischen Leistungen haben, haben wir in unserem Vorschlag, den wir im Prak-
tikerrat erarbeitet haben, in eine andere Schiene gebracht, und zwar in die Schiene 
der Ökosystemdienstleistungen. Dort werden diese Leistungen separat vergütet, 
sie sind von der Grundprämie abgekoppelt.

Dann haben wir noch Herrn Mannes: Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber Um-
weltauflagen als Hebel, um billiger zu produzieren? – Das wird an anderen Stellen 
der Welt gemacht. Der Schaden ist immens. Der Gedanke ist, dass wir nachhaltige 
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Landwirtschaft betreiben und Biodiversität, Klima, Wasserschutz, Humusaufbau 
und all diese Dinge beachten, sie auf lange Sicht mitdenken und umsetzen, auch 
wenn man sie prima vista nicht ökonomisch sieht. Sie sind nämlich existenziell. Ich 
verwehre mich dagegen, die Umweltauflagen als Forderungen von irgendwelchen 
Ökos abzutun. Sie sind für uns alle existenziell, auch für die, die dieses Land 
bewirtschaften und es auch noch in zwanzig Jahren bewirtschaften wollen.

Auf die Fragen von Frau Goller habe ich schon geantwortet.

Frau Vorsitzende, die Grundprämie war für alle Betriebe gedacht, aber sie sollte 
eine Komponente enthalten, die die Viehhaltung anders bewertet als reine Acker-
baubetriebe. Ich habe hier zwar von der EU-Beauftragten etwas anderes gehört, 
aber ich sehe eine reine Flächenprämie als nicht gerecht an, wenn man dabei den 
Arbeitszeitaufwand berücksichtigt. Wir haben deshalb ganz klar geschrieben, der 
zeitliche Mehraufwand der bodengebundenen Tierhaltung muss unbedingt berück-
sichtigt werden. Wie macht man das, ohne neue Bürokratie aufzubauen? Sollte 
man die Arbeitszeit aufschreiben, damit man bei der Prämie gerecht eingestuft 
wird? – Das wollen wir natürlich nicht. Wir können aber über standardisierte Werte 
mit der Bezugsgröße Fläche die Bewirtschaftungsform und damit den Arbeitszeit-
aufwand mit einbringen. Das halte ich für einen sinnvollen Weg. Das wäre auch 
für Bayern geeignet, wo ein Großteil der Betriebe Viehhalter ist. Sie würden in 
geeigneter Weise berücksichtigt.

Zum Thema Nebenerwerbslandwirte: Unser Ziel muss es schon sein, unsere Nah-
rungsmittelerzeugung auf der Basis von Vollerwerbsbetrieben zu machen. Wenn 
ich aber die soziale Struktur auf dem Land erhalten möchte, dann sind die vielen 
kleinen Betriebe eine gute Ergänzung. Deshalb sollten wir es den vielen kleinen 
Betrieben auch ermöglichen, weiterhin zu wirtschaften. Dafür brauchen wir eine 
bessere Stellung der ersten Hektare, Kappung, Degression und all diese Dinge. 
Dabei geraten wir natürlich sofort in Konflikt mit anderen Regionen, die andere, 
größere Strukturen haben. Das passiert in Deutschland sofort. Ich habe aber die 
Botschaft von EU-Kommissar Hansen vernommen: Es gibt in Europa viele Regio-
nen mit klein strukturierten Familienbetrieben, die gemerkt haben, wie wertvoll 
diese kleinen Familienbetriebe sind. Hoffentlich besinnt sich die EU, gerade diese 
Strukturen zu unterstützen, um solche Regionen parallel zu erhalten und nicht 
noch einen brutalen Strukturwandel voranzubringen, der auch viele andere Berei-
che negativ beeinflussen würde.

SV Dr. Gerhard Dorfner (Institut für Agrarökonomie der Landesanstalt für Land-
wirtschaft): Frau Vorsitzende, liebe Mitglieder des Ausschusses! Ich versuche, 
mich in Anbetracht der Zeit kurzzuhalten und auf die Fragen einzugehen, die mich 
namentlich betroffen haben. Ich will mit einem ganz wichtigen Punkt beginnen, den 
wir im Ausschuss festhalten sollten, und zwar der Einkommenswirksamkeit. Sie ist 
auch mir ein wichtiges Anliegen. Das sind Prämienzahlungen auf ökonomischer 
Basis, die am Beihilferecht kratzen, weshalb politisch dicke Bretter zu bohren sind. 
Wir waren uns im Praktikerrat aber einig, dass wir das brauchen, um die Landwirte 
ökonomisch attraktiv zu motivieren. Auch hier ein wichtiges Wort an dieser Stelle: 
Wir brauchen die Motivation. Herr Mannes, Sie haben den Vertrauensverlust ange-
sprochen, darauf komme ich später noch einmal zu sprechen.

Herr Stadler, Sie haben die niedrigen Stundenlöhne angesprochen. Ja, das ist 
die Krux, die wir in der Landwirtschaft leider Gottes beklagen. Glücklicherweise 
hat sie sich in der Milchviehhaltung in den letzten beiden Jahren etwas gemildert. 
Grundsätzlich ist genau das, was Herr Dr. Huber angemerkt hat, auch hier ein An-
satz, und zwar in die Prämie auch den Arbeitseffekt einzubauen. Es geht um den 
Aspekt, dass man auf mehr Arbeit mit Prämien reagiert und die Arbeitswirtschaft in 
den Mittelpunkt holt. Das trifft in der Regel auf die tierhaltenden Betriebe zu.
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Damit bin ich beim nächsten Punkt, den Frau Dr. Loibl angesprochen hat, nämlich 
der Mensch im Mittelpunkt und die weichen Faktoren. Ich glaube, das muss man 
von zwei Seiten sehen. Das eine ist die Akzeptanzproblematik, die auch Herr 
Mannes angesprochen hat, das andere ist die Familie als Entscheidungsgremium. 
Wir brauchen die ganze Familie, wir brauchen die sozialen Verbindungen. Für 
die Beratung haben wir die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Sie 
haben den Auftrag, sozioökonomische Unternehmensberatung zu leisten. Das ist 
ihr zentraler Auftrag, der nach wie vor im Agrarwirtschaftsgesetz verankert ist. Das 
müssen wir auch wahrnehmen, um genau diese Aspekte mit Leben zu erfüllen.

Was den Akzeptanzverlust betrifft, so nehme ich den genauso wahr. Ich habe noch 
ein Praktikerherz. Das geht im Grunde nur mit klarer Kommunikation. Das bedeutet 
mit Blick nach vorn, Fehler in der Vergangenheit einzugestehen und zu sagen: Wir 
wollen eine Agrarpolitik, die von der Gesellschaft und den Landwirten mitgetragen 
wird, versehen mit der großen Unterschrift Vertrauensschutz. Wir brauchen den 
Vertrauensschutz auch bei den Stallbauten. Wir brauchen langfristige Planungssi-
cherheit. Ohne Planungssicherheit werden wir keine Investitionen hervorbringen, 
das ist überhaupt keine Frage. Das oftmalige Wechseln von Standards oder die 
Verschärfung von Standards – da gebe ich Ihnen recht –, das ist Gift für Investitio-
nen und für die Zukunftsfähigkeit des Sektors.

Zum Thema Nebenerwerb, denn das liegt mir schon sehr am Herzen. Mein Appell 
an dieser Stelle und in aller Kürze: Wir müssen uns davon trennen, in Schablonen 
zu denken. Nebenerwerb ist nicht automatisch klein und auch nicht automatisch 
unprofessionell. Haupterwerbsbetriebe sind nicht automatisch groß und auch nicht 
automatisch professionell. Öko ist nicht automatisch klein, denken wir hier an das 
Beispiel Ukraine. Wenn da die Grenzen aufgehen würden bzw. sie sind offen, 
dann gibt es da große Produktionskostenvorteile, auch für den Ökolandbau. Von 
daher müssen wir auch hier Schablonen fallen lassen. Ich sehe die Nebenerwerbs-
landwirtschaft als ganz, ganz zentral für Bayern an, auch als Standortvorteil. Wir 
haben hier große Resilienzvorteile. Einkommenskombination ist ein riesiger Vorteil, 
ebenso, stabiler aufgestellt zu sein, verschiedene Krisen zu durchlaufen. Die Land-
wirte haben sich mit Energieverkauf sehr gut aufgestellt, sie sind stabil aufgestellt, 
allerdings mit dem Problem, in der jeweiligen Sparte nicht professionell zu sein 
und Kostennachteile zu haben. Ja, aber insgesamt ist Stabilität auch Teil der Wett-
bewerbsfähigkeit, nicht nur die Kostenvorteile. Ich glaube, auch das muss man 
bei der Diskussion immer sehen. Das ist ein großer Stabilisierungsfaktor. Deshalb 
meine klare Antwort, Herr Arnold: Nein, der Nebenerwerb ist kein Auslaufmodell. 
Er gehört im System der bayerischen Landwirtschaft dazu und ich denke, das gilt 
auch für die deutsche und die europäische Landwirtschaft.

Noch ganz kurz zum Thema Bürokratie: Machen wir bitte nicht den Fehler, Büro-
kratie in die Schmuddelecke zu stellen. Wir brauchen Bürokratie, um die Regelun-
gen, die die Politik vorgibt, umzusetzen. Ich denke, dass wir da in vielen Bereichen 
überzogen sind, das ist nicht die Schuld desjenigen, der verwalten muss, sondern 
das ist die Schuld von uns allen, die wir glauben, alles ganz genau regeln zu müs-
sen. Da müssen wir zurück, und dabei bin ich wieder beim Mut und bei meinem 
Eingangsstatement: Wir brauchen Mut, um einfacher, selbstverantwortlicher agie-
ren zu lassen und Verantwortung in die Hände des Handlungsträgers zu geben. 
Ich hoffe, wir haben diesen Mut, um dann für die Zukunft auch wieder Motivation 
aufzubauen. Eines ist ganz zentral: Wir brauchen die junge Generation mit jungen 
Ideen. Auch hier trägt der Agrarsektor dazu bei, neue Ansätze, neue innovative 
Ideen zu fördern. Die europäische Innovationspartnerschaft wird gelebt. Die LfL will 
auch ein Gründerzentrum beginnen. Auch das sind Ansätze, junge Landwirte zu 
motivieren, neue Wege zu gehen, auch wirtschaftlich neue Wege. Das ist ganz, 
ganz wichtig.
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Abschließend zum Thema Resilienz, das hatten auch Sie, Frau Goller, angespro-
chen. Ich gebe Ihnen völlig recht, diese Themen gehören dazu. Wir müssen aber 
vorsichtig sein, wenn wir sagen: Wer mit Rücksicht arbeitet, hat es am schwersten. 
– Ich persönlich würde das so nicht unterschreiben. Ich glaube aber, sehr, sehr 
viele Landwirte, die mit Rücksicht arbeiten, die erfolgreich arbeiten, haben es 
schwer aufgrund der vielen Vorgaben. Aber auch hier meine Bitte: kein Schwarz-
Weiß-Denken. Wir müssen über die Grenzen hinaus denken. Die Landwirte, die 
mit hoher Verantwortung arbeiten, werden ihrer Verantwortung gegenüber dem 
Ressourcenschutz gerecht. Soweit in aller Kürze.

SV Matthias Borst (Bayerischer Bauernverband): Ich greife als Erstes das Thema 
Vertrauenskultur auf. Daran zu arbeiten ist eine wichtige Ambition für alle: die 
Verbände, die Politik, aber auch die Wirtschaftsakteure. Wegweisend wäre, Ausbil-
dungen, Qualifizierungen zu respektieren und zu überlegen, ob man tatsächlich 
auch eine Dokumentation braucht. Ein großes Thema beim Bürokratieabbau ist 
nämlich die Dokumentationsführung, sind die Nachweise. Da sind beispielsweise 
Gutachten erforderlich, für die sich jemand mit Anfahrtszeit etwas kurz ansieht, 
ein Papier ausfertigt, und das kostet dann 500 Euro. Solche Vorgaben gibt es für 
die erneuerbaren Energien, aber auch bei der landwirtschaftlichen Erzeugung. Da 
muss man schon fragen: Wo ist da der Mehrwert, volkswirtschaftlich, aber auch für 
die Sicherheit der Systeme?

Herr Groß hat das Thema Düngeverordnung angesprochen. Das ist ein nationales 
Thema. Was wir von den Koalitionsverhandlungen für eine hoffentlich bald hand-
lungsfähige neue Bundesregierung hören, will man die EU-Nitratrichtlinie angehen. 
Dazu wurde auch etwas von EU-Kommissar Hansen angestoßen. Ende des Jah-
res wird es eine Befassung geben, hoffentlich mit einer Neufassung und Weiter-
entwicklung der EU-Nitratrichtlinie. An der nationalen Umsetzung der Düngeverord-
nung hat sich viel entbrannt; nun haben wir die Situation mit den roten und den 
gelben Gebieten und viele Auflagen. Es wird überlegt, eine bedarfsgerechte Dün-
gung zuzulassen, sodass jemand in der Balance seines Nährstoffmanagements 
besteht. Das trägt auch zur Ernährungssicherung bei. Die Tierhaltung ist auch sehr 
wichtig für die Zukunft, und zwar in dem Sinne, dass die Betriebsresilienz oder die 
Resilienz insgesamt in der Landwirtschaft gewahrt wird.

Die Ausgleichszahlung wurde 1992, bei der ersten großen Reform, als Zahlung 
zum Ausgleich für die Preisrückgänge definiert. Das hat sich mittlerweile gewan-
delt. Hier gilt es, das öffentliche Verständnis dafür zu wecken, dass es wertvoll 
ist, dass Landwirte, Bäuerinnen und Bauern, auf den Betrieben für ihre Leistungen 
einen Beitrag zu einem auskömmlichen Einkommen erhalten.

Zu Herrn Arnold: Hier kann ich das, was Herr Dr. Dorfner gesagt hat, nur ergän-
zen. Der Nebenerwerb ist in Bayern mittlerweile schon in der dritten Generation. 
Ich komme aus dem nördlichen Unterfranken, aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. 
Ich habe in der eigenen Verwandtschaft schon in der dritten Generation Nebener-
werbsbetriebe. Da ist Herzblut da. Die Profession ist überall unterschiedlich, aber 
es wird professionell herangegangen und es wird darauf geschaut, dass damit 
Geld verdient wird. Es ist nicht so, dass man das macht und als Sparbüchse sieht, 
wo man nichts herausbekommt. Sondern in der Masse wird das so angesehen, 
dass man darin auch Wertschätzung findet, auch eine Work-Life-Balance. Das 
betrifft gerade auch die Situation der Männer und der Frauen auf den Höfen. Egal, 
welcher Partner, für einen ist das eine Einkommensmöglichkeit, die es ermöglicht, 
auch die Kinderbetreuung zu gewährleisten oder sonstiges. Mittlerweile ist auch 
die Betreuung unserer älteren Generation zum großen Thema geworden. Das wird 
noch eine große gesellschaftliche Herausforderung werden. Der Nebenerwerb ist 
also ein Zukunftsmodell, gerade auch in Bayern. Wir müssen uns aber darüber im 
Klaren sein, dass das in vielen anderen Bundesländern gar nicht so bewusst ist. 
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Vor Kurzem war ich in Niedersachsen. Dort gibt es dieses Thema innerhalb der 
Landwirtschaft nicht so akut. Durch die andere Übertragungssituation der Betriebe 
ist das Thema Nebenerwerb eher fremd. Allerdings ist ihnen klar, dass solche 
Betriebe bei uns oftmals stabiler dastehen, was die verschiedenen Marktwirkungen 
angeht, weil die Betriebe einfach mehr Standbeine haben.

Diversifizierung – das ist die Offenheit für unternehmerische Tätigkeit auf den 
Bauernhöfen. Wir brauchen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, auch für die 
verschiedenen Gebäude. Das erschließt eine Möglichkeit für verschiedene unter-
nehmerische Tätigkeiten. Die Bausubstanz ist da. Es ist auch flächenschonend, 
sie zu nutzen, bevor jemand im Gewerbegebiet einen Neubau hinstellt. Vielleicht 
lässt sich manches über Umnutzung realisieren, wenn eine Idee da ist und es 
Nachfrage gibt.

Die Ernährungssicherung als Rechtsstand? – Ja, Herr Arnold, das wäre ein Erfor-
dernis, damit man den rechtlichen Hebel hätte, vielleicht als weiteren Bestandteil. 
Es gab auch die Diskussion, ob man die Ernährungssicherung ins Grundgesetz 
aufnehmen sollte.

Frau Goller, zur Flächenförderung: Da ist immer die Frage, was man als Flä-
chenförderung auffasst. Wir haben viele Fördermaßnahmen. Wenn man unsere 
Agrarumweltprogramme anschaut, Kulturlandschaftsprogramm – KULAP – oder 
Vertragsnaturschutzprogramm – VNP –, dann ist die Fläche der Bezugsrahmen 
bei der Ökolandbauförderung. Wir sollten das nicht per se oder pauschal kritisch 
sehen, sondern man muss überlegen: Was ist an die jeweiligen Prämien gekop-
pelt, wie ist die Leistungsanforderung, wie ist das Entgelt zu sehen? Bei den 
Direktzahlungen sollte man bitte differenzierter sein. Wir haben Direktzahlungen 
und momentan eine Grundzahlung, wir haben die Erste-Hektare-Regelung, wir 
haben die Junglandwirteprämie, wir haben die Ökoregelungen. Die werden aus 
den Direktzahlungen gespeist. Die Direktzahlungen sind eigentlich nur die Zahlun-
gen, die direkt von Brüssel an die Betriebe gehen. Ich glaube, da müssen wir 
uns selbst oftmals differenzierter darstellen. Wir stehen auch nach wie vor dafür, 
aber es sind Differenzierungsgrade erforderlich. Die öffentliche Leistung ist weit 
definiert. Man muss schauen, welche Form der Leistung honoriert werden soll. 
Das kann über Agrarumweltmaßnahmen geschehen, es können umweltbezogene 
Zusatzleistungen hinterlegt sein oder es können Naturschutzleistungen sein und 
damit sind wir beim Vertragsnaturschutzprogramm. Das andere ist die Ausgleichs-
zulage, und da möchte ich noch einmal betonen, die hat exklusiv für Bayern eine 
hohe Bedeutung. Sie schützt viele Regionen, sonst hätte sich die Landwirtschaft 
dort schon vor drei Jahrzehnten auf den Rückzug begeben. Das haben wir im 
Bayerischen Wald, das haben wir aber auch in den Alpenregionen. Das ist ein 
Baustein, der mit zur Flächenbewirtschaftung beiträgt. Die ersten Hektare sollen 
Fortbestand haben. In Bayern gibt es beispielsweise den Einstieg für kleinteilige 
Flächen. Dafür haben wir im KULAP beispielsweise die Maßnahme K99. Die Prak-
tiker wissen, worum es geht. Da werden quasi kleine Flächen honoriert, weil da 
einfach mehr Aufwand gegeben ist. Damit hat man aber auch mehr Saumstruktu-
ren, sodass gleichzeitig ein ökologischer Aspekt mit abgebildet wird.

Groß und klein: Herr Kraus hat es angesprochen. Ich sehe das so, wie es auch 
Herr Dr. Dorfner sagte: Es gibt kein schwarz-weiß. Wir müssen hier differenziert an 
die unterschiedlichen Situationen herangehen.

Zum Thema junge Leute: Die jungen Leute interessieren sich, ich will es einmal 
ganz salopp ausdrücken, wenn ein Berufsbild quasi sexy ist. Sie müssen merken, 
das liegt ihnen, dafür ist eine Neigung da. Man kann niemanden zur Landwirtschaft 
zwingen. Ohne diese Neigung tut sich jemand schwer, diesen Beruf auszufüllen. 
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Man muss die Profession dafür haben und den inneren Antrieb, man muss dafür 
brennen, dann kann es funktionieren. Es gibt auch welche, die kommen von außer-
halb. Deshalb brauchen wir hier Offenheit, auch für außerfamiliäre Betriebsfortfüh-
rung. Das ist aktuell ein Thema, da muss man sich den Möglichkeiten stellen, die 
es hier gibt, das muss man vermitteln.

Zur Beratung und zur Kommunikation, das hatten Sie angesprochen, Frau Vorsit-
zende Högl. Ja, ich glaube, da sind wir alle gefordert. Wer kann welchen Beitrag 
dazu leisten? – Unsere Erfahrung mit der jetzigen Agrarpolitik ist, dass man früh 
hinausgehen muss, auch wenn etwas noch nicht im Gesetzesblatt veröffentlicht 
ist oder das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wenn man 
die Dinge politisch im Kern bereits beschlossen hat, wenn man weiß, wohin es 
geht, dann muss man anfangen, das Thema zu vermitteln und die Leute hinführen. 
Man sagt, kognitiv muss man Dinge siebenmal gehört haben, dann kommt es viel-
leicht an. Deshalb müssen wir in die Wiederholung gehen, das ist herausfordernd. 
Gleichzeitig müssen wir überlegen, ob es das alles braucht, ist die Komplexität 
aufzulösen, kann man das auch einfacher machen? Dafür braucht es eine Abstim-
mung zwischen staatlicher Verwaltung, Beratung und der Information durch die 
Verbände. Da muss man sich gut abstimmen. Ich persönlich nehme sehr stark 
wahr, dass die staatlichen Einrichtungen etwas nicht kommunizieren, so lange es 
nicht endberaten ist, so lange der Bundesrat seinen Segen noch nicht gegeben 
hat. Zwar kann man vorher nicht definitiv sagen, wie etwas wird, aber wenn die 
Umsetzung ansteht ist das oft kurz vor knapp. Besser wäre es, hinzuführen und 
darauf hinzuweisen, dass sich eventuell noch etwas ändern kann. Die Leute haben 
dann eine Grundrichtung im Kopf, im Denken und bekommen etwas mit. Das wäre 
viel wert, auch für politische Beschlüsse. Über ein Thema der Agrarministerkonfe-
renz, der Bundesminister, kann man doch schon sprechen. Meine Empfehlung ist, 
früh hinauszugehen und den Betrieben die Grundrichtung mitzuteilen. Man muss 
die Betriebe an die Hand nehmen. Man muss überlegen, dass man Zielgruppen 
differenziert anspricht. Dafür ist eine Kommunikationsstrategie notwendig. Wir ste-
hen alle bereit, um uns mit dem Ministerium oder sonstigen Akteuren abzustim-
men.

Vorsitzende Petra Högl (CSU): Vielen Dank für Ihre Ausführungen und die Beant-
wortung der Fragen. Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihre äußerst 
wertvollen Informationen, Ausführungen und Anregungen bedanken. Sie haben 
uns vieles mitgegeben. Ich habe mir einige Stichpunkte notiert: Ernährungssouve-
ränität – sie steht ganz oben –, die Stärkung des ländlichen Raums – sie ist ganz, 
ganz wichtig –, die Wertschätzung der Landwirtschaft, die Wirtschaftlichkeit – sie 
muss unbedingt beachtet werden – die Unterstützung der bäuerlichen Familienbe-
triebe in Bayern – ebenfalls sehr wichtig –, verlässliche Rahmenbedingungen – ein 
großes Thema –, Artenvielfalt und Biodiversität – denn das ist der Boden für alles.

Ich hoffe, wir konnten an Frau Borchmann schon einige Anregungen weitergeben. 
Wir werden die Informationen, die wir von Ihnen bekommen haben, auf unsere 
Brüssel-Reise mitnehmen. Dort werden wir viele Gespräche mit Vertretern der 
Europäischen Kommission und verschiedenen Institutionen führen. Wir hoffen, auf 
diese Weise auf die Entwicklung einwirken zu können.

Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich. Das war eine sehr gewinnbringende 
Anhörung. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachmittag.

(Schluss: 12:49 Uhr)
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21.11.2024 

GAP nach 2027  Positionspapier der unionsgeführten Agrarressorts der Länder  

1. Die unionsgeführten Agrarressorts bekennen sich zu einer leistungsgerechten, 
ausgewogenen und der Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten 
Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP). 

2. Ziel muss es sein, die GAP für die Landwirtinnen und Landwirte und Behörden im Sinne von 
Bürokratieabbau, Transparenz und Effizienz massiv zu vereinfachen. Die Digitalisierung soll 
konsequent genutzt werden, um sowohl Antragsprozesse zu optimieren, als auch innovative 
Agrarpraktiker und die Vernetzung im Ländlichen Raum zu fördern. 

3. Der Sicherstellung der Ernährungsversorgung kommt auch auf europäischer Ebene 
zunehmend eine strategische Bedeutung zu. Sowohl Kriege und kriegerische Konflikte in der 
europäischen Nachbarschaft als auch der Klimawandel sorgen dafür, dass sich die 
Landwirtschaftspolitik stärker als geopolitisch bedeutsames Handlungsfeld verstehen muss. 
Die sich neu konstituierende Europäische Kommission muss dies berücksichtigen. 

4. Die unionsgeführten Agrarressorts zollen der wichtigen und wertvollen Arbeit der 
Landwirtinnen und Landwirte großen Respekt und sehen es als vorrangige Aufgabe an, ihnen 
auch perspektivisch ein finanziell auskömmliches Unterstützungssystem an die Seite zu 
stellen. Dabei sind Vereinfachungen und Flexibilisierungen zu starrer Regeln grundlegend. 
EU-Vorgaben sind grundsätzlich 1:1 umzusetzen und die EU-rechtlich vorgesehenen 
Spielräume sind vor allem im Hinblick auf eine einfache Umsetzung unbedingt zu nutzen. Nur 
so bleibt die deutsche Landwirtschaft wettbewerbsfähig. 

5. Um die definierten Ziele erreichen und anspruchsvolle Aufgaben für die Landwirtschaft und 
die Entwicklung des ländlichen Raumes erfüllen zu können, muss die GAP auch weiterhin 
über eine ausreichende Finanzierung verfügen. Dafür ist im Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) 2028 bis 2034 ein GAP-Budget mindestens in der bisherigen Höhe zuzüglich 
Inflationsausgleich erforderlich. 

6. Die künftige GAP muss einen neuen Ausgleich finden zwischen Ökologie und Ökonomie, 
zwischen Wertschöpfung und der verlässlichen Einkommenssicherung der Landwirtinnen 
und Landwirte auf der einen Seite und berechtigten Erfordernissen des Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutzes auf der anderen Seite. Sie muss zugleich deutlich verständlicher in der 
Konzeption und zugleich einfacher in der Abwicklung werden und das Risikomanagement 
noch mehr in den Fokus rücken. 

7. Die künftigen Regeln dürfen unsere Landwirtinnen und Landwirte sowie die Akteurinnen und 
Akteure der weiteren Förderprogramme zur Stärkung der ländlichen Räume nicht 
überfordern. Im Gegenteil: Wir müssen sie entlasten. Im Sinne der Landwirtschaft sind 
dringend durchschlagende Maßnahmen zum Bürokratieabbau erforderlich  vor allem 
hinsichtlich der Abschaffung unnötiger Melde- 

 Modulare Ansätze werden den unterschiedlichen natürlichen, regionalen, 
strukturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Landwirtschaftsbetriebe gut gerecht; 
dies gilt es auszubauen. 

8. Auflagen und Bewirtschaftungserschwernisse, die über die gute fachliche Praxis 
hinausgehen, aus Gründen des Klima-, Arten- oder Naturschutzes müssen konsequent 
kompensiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass bloße Mitnahmeeffekte vermieden 
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9. Die unionsgeführten Agrarressorts befürworten eine Beibehaltung der beiden 
grundlegenden Säulen der GAP und die Beibehaltung der Grundstützung (Basisprämie) in der 
ersten Säule für die vielfältigen Leistungen der Landwirtschaft, die nicht über den Markt 
kompensiert werden. Sie sprechen sich dafür aus, die Agrarumwelt-, Klima- und 
Tierwohlmaßnahmen (AUKTM) künftig ausschließlich auf regionaler Ebene zu verankern. 
Umweltleistungen müssen geeignet sein, Einkünfte für die Landwirtinnen und Landwirte zu 
erwirtschaften. Hierzu bedarf es des Instruments von Leistungsprämien über Zuwendungen; 
ein Prämienaufschlag von mindestens 20 Prozent ist hierfür erforderlich. Die Idee der 
Ökoregelungen sollte konsequent in der zweiten Säule der GAP verankert werden, 
einschließlich der Mittel. Auch sollte eine flexible Anpassung der Zielwerte und der 
Prämiensätze sowie an die regionalen Gegebenheiten bei gegebenem Budget möglich sein. 

10.   Die unionsgeführten Agrarressorts bekennen sich zum Grundsatz der Konditionalität, um 
die Akzeptanz der GAP in der Öffentlichkeit zu sichern. Regelungen, die nicht mehr in die Zeit 
passen, wie bspw. GLÖZ 8, sind dauerhaft abzuschaffen. Die GLÖZ-Regelungen müssen 
sowohl im Sinne der Subsidiarität als auch durch eine stärkere Berücksichtigung der guten 
landwirtschaftlichen Praxis in der Verantwortung der Betriebe reduziert und vereinfacht 
werden. 

11. In der künftigen GAP nach 2027 sollen insbesondere Junglandwirtinnen und Junglandwirte 
und kleinere und mittlere Betriebe sowie solche in benachteiligten Gebieten weiter eine 
verstärkte Unterstützung erhalten. Dies ist wichtig, um die Landwirtschaft in der Fläche zu 
erhalten und auch für junge Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter attraktiv zu gestalten. 

12. Pflanzenschutz dient der Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln und der 
Ernährungssicherung. Den Einsatz insbesondere chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel zu reduzieren ist ein gutes und richtiges Ziel, das die unionsgeführten 
Agrarressorts unterstützen. 

Bereich zwingend eine europäische Harmonisierung erforderlich. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass für jedes Schadensrisiko auch wirksame Bekämpfungs- und Schutzmaßnahmen 
zur Verfügung stehen. Notwendig ist ein breites Forschungs- und Förderprogramm für 
alternative Pflanzenschutzmethoden, um so eine nachhaltige Erzeugung hochwertiger 
Lebensmittel zu gewährleisten. Auch in die EU importierte Agrarprodukte müssen 
vergleichbare Produktionsstandards aufweisen, um die hohen EU-Standards nicht zu 
unterlaufen. Das Zukunftsprogramm Pflanzenschutz des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft muss weiterentwickelt werden. 

13. Dem Anbau von Eiweißpflanzen kommt perspektivisch große Bedeutung zu; eine 
entsprechende Unterstützung im Rahmen der GAP ist zielführend. 

14. Eine aktualisierende Überarbeitung von Vorschriften zur tierschutzgerechten Tierhaltung 
muss mit Augenmaß erfolgen und darf die Tierhalter nicht überfordern. 
Darüberhinausgehende Standards in der Erzeugung tierischer Lebensmittel sind freiwillig und 
mit sehr hohem Aufwand verbunden, weshalb diese nur bei entsprechender finanzieller 
Honorierung erreicht werden können. 

15. Regionale Vermarktung ist ein wichtiges Element, insbesondere für landwirtschaftliche 
Unternehmen. Die unionsgeführten Agrarressorts sprechen sich daher dafür aus, bei einem 
anerkannten Qualitätsprogramm, das eine besondere Prozessqualität beispielsweise 
hinsichtlich der Stärkung der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, des Tierwohls und der 
Biodiversität aufweist, eine deutlichere Herausstellung des Regionalaspekts zu ermöglichen. 
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Den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die gezielt zu Produkten der Qualitätsprogramme 
greifen, sollte Regionalität eindeutig kommuniziert werden können...

16. Die unionsgeführten Agrarressorts sehen es zudem als unerlässlich an, den Ländlichen Raum 
als lebenswerten, gleichwertigen Wirtschafts- und Arbeitsort attraktiv zu halten und weiter 
zu gestalten. Die GAP muss hierzu auch künftig einen zentralen Beitrag leisten. 
Die Verankerung einer nachhaltigen Entwicklung in ländlichen Räumen in der zukünftigen 
GAP wird im Besonderen unterstützt. 

17. Ländliche Regionen und eine Politik der ländlichen Entwicklung müssen in Umsetzung des in 
Artikel 174 Satz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
formulierten Anspruchs als eigenständiges Politikziel in der EU-Politik ab 2028 erkennbar 
verankert und mit angemessen Mitteln und wirkungsvollen Instrumenten hinterlegt werden. 
Das Ziel starker und widerstandsfähiger ländlicher Räume muss daher auch im zukünftigen 
GAP-Rechtsrahmen verankert sein. 

18. Die Stärkung ländlicher Räume ist eine übergeordnete Aufgabe, zu der alle Fachpolitiken 
einen Beitrag leisten müssen. Ländliche Räume und Landwirtschaft sind eng miteinander 
verbunden: Lebenswerte ländliche Räume brauchen eine nachhaltige und in der Gesellschaft 
verankerte Landwirtschaft. 

19. Den Ländern sollten in der GAP ab 2028 wieder eigene Entwicklungsprogramme für den 
Ländlichen Raum zur Verfügung stehen. 

20. Die Möglichkeiten für fondsübergreifende CLLD-Ansätze (bottom-up für LEADER) müssen 
auch in der neuen Förderperiode bestehen bleiben, um die Mitgestaltungsmöglichkeiten der 
Akteure vor Ort zu stärken sowie die Förderung an regionale und lokale Bedarfe und 
Gegebenheiten auszurichten.  

21. Vereinfachung muss konsequent umgesetzt werden. Wo immer möglich, sollten aktuell 
geltende Vorschriften für Programmumsetzung, Verwaltungs- und Kontrollsysteme, bei 
gleichzeitigem Ausschöpfen aller Möglichkeiten für Vereinfachungen, fortgesetzt werden. 

22. Die Institutionen der Europäischen Union müssen unbedingt Sorge dafür tragen, die 
Beschlussfassung über die künftige GAP rechtzeitig herbeizuführen. Eine frühzeitige 
Einbindung der EU-Mitgliedstaaten und der Länder entsprechend dem geltenden EU-Recht 
(Artikel 5 III des Vertrags über die Europäische Union (EUV) in Verbindung mit Protokoll 
Nummer 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit) ist hierbei zwingend. 
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Schriftliche Beantwortung der Fragen zur Anhörung zum Thema Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2028 

von 
 
Harald Ulmer 
Agrarreferent> 
BUND Naturschutz in Bayern 

 

I. Wie kann die GAP 2028 ausgestaltet werden, dass der Spagat möglichst wenig 
Bürokratie und möglichst großer Nutzen für unsere bayerischen Bauern unter 
Berücksichtigung von Klima-, Umwelt-, Wasser- und Naturschutz zu schaffen ist? 

Die GAP 2028 muss einen klaren Fokus auf die Vereinfachung der Bürokratie legen, während 
sie gleichzeitig dem Umweltschutz und den Klimazielen gerecht wird. Zunächst sollte die 
Bürokratie durch vereinfachte Antragsverfahren und digitale Unterstützungstechnologien 
deutlich reduziert werden. Landwirte müssen bei der Antragstellung eine 
benutzerfreundliche Plattform nutzen können, die den administrativen Aufwand minimiert. 
Ein einheitliches, transparentes System für die Bereitstellung von Fördermitteln wäre ein 
erster Schritt, um Bürokratie abzubauen. Gleichzeitig müssen bürokratische Hürden für 
kleine und mittlere Betriebe gesenkt werden, da diese oftmals überproportional von 
komplexen Regelungen betroffen sind. 

Parallel dazu sollte die GAP 2028 den Umweltschutz stärker in den Mittelpunkt rücken. 
Umweltfreundliche Landwirtschaftspraktiken wie der Schutz von Biodiversität, die Förderung 
von Moorschutzprojekten und die Reduktion von Pestiziden sind essenziell. Zielorientierte 
Zahlungen, die an den Erhalt von Ökosystemleistungen gekoppelt sind, bieten hier einen 
sinnvollen Ansatz. Die Förderung von ökologischen Ausgleichsflächen und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bodenqualität sowie Wasserschutzmaßnahmen sollten priorisiert werden. 
Darüber hinaus muss die GAP Landwirte zu einer besseren Wassernutzung und -
konservierung anregen, indem die Renaturierung von Gewässern unterstützt und 
Maßnahmen zur Ausbildung von Schwammlandschaften angeboten werden. Integrierte 
Programme zur Förderung von regenerativen Praktiken in der Landwirtschaft und zur 
Vermeidung von Erosionen sind weitere sinnvolle Bausteine. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausweitung von Fördermitteln für 
Klimaschutzmaßnahmen. Klimafreundliche Landwirtschaftspraktiken wie die Förderung von 
Humusaufbau im Boden oder die Reduktion von Methanemissionen aus der Tierhaltung 
sollten stärker unterstützt werden. Die Einführung von flexiblen Regelungen für Landwirte, 
die es ihnen ermöglichen, auf sich verändernde klimatische Bedingungen schnell zu 
reagieren, wäre eine sinnvolle Maßnahme. Abschließend sollte die GAP 2028 den Fokus auf 
regionale Lösungen legen. In Bayern könnten zum Beispiel regionale Biodiversitätsstrategien 
entwickelt werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse der lokalen Landwirtschaft und ihrer 
Ökosysteme eingehen. So wird gewährleistet, dass die GAP lokal und nachhaltig wirkt und 
gleichzeitig den bürokratischen Aufwand für die Landwirte minimiert wird. 
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II. Welche grundsätzlichen Lösungsansätze zum Bürokratieabbau in der 
Landwirtschaft werden gesehen? 

Ein grundlegender Bürokratieabbau in der Landwirtschaft kann durch verschiedene 
Maßnahmen erreicht werden, die sowohl die Verwaltungsstrukturen als auch die 
bürokratischen Prozesse innerhalb der GAP betreffen. Zunächst ist die Einführung einer 
durchgängigen digitalen Plattform für die Antragsstellung und das Monitoring von 
Fördermitteln ein zentraler Lösungsansatz. Eine solche Plattform sollte benutzerfreundlich 
und intuitiv sein und alle relevanten Antrags- und Berichtspflichten in einem System 
bündeln. Die digitale Erfassung von Daten zu Umweltschutzmaßnahmen, Tierhaltung und 
Ernteerträgen könnte die manuelle Dateneingabe und die damit verbundene 
Fehleranfälligkeit deutlich reduzieren. 

Ein anderer -Stop-Services
Landwirte sein. An diesen zentralen Stellen können Landwirte alle administrativen Aufgaben 
in einem Schritt erledigen: von der Beantragung von Fördermitteln bis hin zur 
Berichterstattung über die durchgeführten Maßnahmen. Durch eine bessere Verzahnung der 
verschiedenen Verwaltungsstrukturen, wie beispielsweise zwischen Agrar-, Umwelt- und 
Klimaschutzbehörden, könnten redundante Bürokratiehürden weiter minimiert werden. Ziel 
ist es, die Verwaltungskosten sowohl für Landwirte als auch für die Behörden deutlich zu 
senken. 

Zusätzlich könnte der Bürokratieabbau durch die Vereinfachung von Förderregelungen 
erfolgen. Hierzu gehören weniger komplexe Anforderungen für die Gewährung von 
Fördermitteln sowie die Reduzierung der Anzahl von verschiedenen Förderprogrammen, die 
für Landwirte schwer nachvollziehbar sein können. Die Programme sollten transparenter 
und leicht zugänglich sein, ohne dass für die Antragstellung umfangreiche Fachkenntnisse 
erforderlich sind. Ein weiteres Potenzial zur Vereinfachung liegt in der Anpassung der 
Kontrollsysteme. Hier könnten risikobasierte Kontrollen zum Einsatz kommen, die sich auf 
die Überprüfung von Betrieben konzentrieren, bei denen ein hohes Risiko für Fehler oder 
Missbrauch besteht, anstatt Routineprüfungen bei allen Landwirten durchzuführen. 

Darüber hinaus sollten Förderprogramme flexibler gestaltet werden, sodass Landwirte mit 
kleineren Betrieben oder besonders umweltschonenden Praktiken nicht benachteiligt 
werden. Dies könnte beispielsweise durch eine erweiterte Förderung von kleinen und 
mittleren Betrieben, die nachhaltige Praktiken umsetzen, erreicht werden. Schließlich sollte 
auch die Schulung der Landwirte im Umgang mit digitalen Systemen und der Verwaltung von 
Fördermitteln ausgebaut werden, um den Einstieg in bürokratieärmere Prozesse zu 
erleichtern. 

III. Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte durch die 
GAP erhöht werden? 

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte kann durch eine Vielzahl von 
Maßnahmen im Rahmen der GAP gestärkt werden. Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist, dass 
die europäische Landwirtschaft noch mehr auf ihre Stärken der regionalen Spezialitäten, 
hoher Qualität, einem starken Markt ökologischer Lebensmittel und vielen starken und 
etablierten Marken in allen europäischen Ländern setzen. Gerade auch im Hinblick auf die 
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globalen Entwicklungen und Veränderungen in der EU, ist die Zukunft der 
mitteleuropäischen Produktion die konsequente Orientierung an der Qualitätsproduktion.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Förderung von nachhaltigen, klima- und 
umweltfreundlichen Anbaumethoden. Durch die Integration von Umwelt-, Klima- und 
Biodiversitätszielen in die Förderprogramme kann die GAP Anreize schaffen, die langfristig 
auch die Rentabilität der Betriebe steigern. Die Entwicklung von Marktmechanismen, die 
den ökologischen Wert von landwirtschaftlichen Produkten widerspiegeln, wie etwa durch 
die Einführung von Carbon Pricing oder einer besseren Marktnachfrage für 
umweltfreundliche Produkte, könnte ebenfalls zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen. 

Auch der Abbau von Bürokratie und Verwaltungsaufwand ist entscheidend für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte. Die Einführung von einfacheren und transparenteren 
Prozessen für die Beantragung und Auszahlung von Fördermitteln könnte den Landwirten 
mehr Zeit und Ressourcen für ihre eigentliche Arbeit lassen. Besonders kleine und mittlere 
Betriebe profitieren von einer stärkeren Unterstützung durch die GAP, da sie oft nicht die 
nötigen Ressourcen haben, um komplexe Verwaltungsprozesse zu bewältigen. 

Nicht zuletzt sollte die GAP auch gezielt Anreize für die Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe bieten. Eine breitere Produktpalette oder die Entwicklung 
zusätzlicher Einkommensquellen wie Direktvermarktung, Agrotourismus oder die Nutzung 
von Biomasse für erneuerbare Energien könnte die Einkommenssituation der Landwirte 
stabilisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. 

IV. Welche Möglichkeiten gibt es, insbesondere den bäuerlichen bayerischen 
Familienbetrieb zu stärken? 

Die Stärkung des bäuerlichen Familienbetriebs in Bayern kann durch verschiedene 
Maßnahmen innerhalb der GAP erfolgen, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und 
mittlerer Betriebe zugeschnitten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung einer 
ausreichenden und gerechten Finanzierung. Hierfür sollten Direktzahlungen und 
Umweltförderprogramme gezielt auf kleinere und nachhaltig wirtschaftende Betriebe 
ausgerichtet werden. Die Förderung von Familienbetrieben sollte auch flexible 
Finanzierungsoptionen beinhalten, die es diesen Betrieben ermöglichen, in neue 
Technologien oder nachhaltige Praktiken zu investieren, ohne dabei Gefahr zu laufen, in 
Schulden zu geraten. 

Die Unterstützung von Familienbetrieben kann auch durch den Ausbau von 
Beratungsdiensten und der Weiterbildung in Bereichen wie nachhaltige Landwirtschaft, 
Digitalisierungsstrategien und Klimaschutz erfolgen. Schulungsangebote und 
Beratungsnetzwerke sollten insbesondere kleinen Betrieben zugänglich gemacht werden, 
damit diese besser mit den Herausforderungen der modernen Landwirtschaft und den damit 
verbundenen Veränderungen wie der Klimawende oder der Digitalisierung umgehen 
können. Förderprogramme, die Investitionen in Ressourcenmanagement, Innovationen im 
Agrarsektor oder auch in die Vermarktung von regionalen Produkten unterstützen, sind hier 
von großer Bedeutung. 
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Zudem sollte die GAP die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Familienbetriebe wahren 
und die Eingliederung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen fördern. Dazu gehört 
auch die Förderung der Generationenfolge und die Sicherstellung, dass junge Menschen 
auch unter besseren Bedingungen in die Landwirtschaft einsteigen können. Programme, die 
jungen Landwirten den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen und finanziellen Mitteln 
erleichtern, sind für die Sicherung der Zukunft dieser Betriebe wichtig. Dabei ist eine 
verstärkte Förderung des intergenerationalen Dialogs und die gezielte Unterstützung von 
Übergabeprozessen im Betrieb von zentraler Bedeutung. 

Ein weiterer Aspekt ist der Schutz und die Förderung von regionaler Wertschöpfung und 
Direktvermarktung. Familienbetriebe sollten in die Lage versetzt werden, ihre Produkte über 
kürzere Lieferketten direkt an Verbraucher zu bringen. Dies könnte durch gezielte 
Programme zur Unterstützung der Direktvermarktung oder der Zusammenarbeit zwischen 
landwirtschaftlichen Betrieben und lokalen Lebensmittelnetzwerken wie Märkten oder 
Genossenschaften erreicht werden. Die GAP sollte auch Anreize für regionale Netzwerke 
schaffen, die die Zusammenarbeit zwischen Betrieben fördern und lokale Produkte stärker 
nachfragen. 

Abschließend sollte die GAP sicherstellen, dass die Förderbedingungen so gestaltet sind, dass 
Familienbetriebe nicht durch bürokratische Hürden oder marktwirtschaftliche 
Drucksituationen benachteiligt werden. Vereinfachte Förderverfahren und die Reduzierung 
von Marktverzerrungen durch eine faire Einkommensverteilung sind ebenso wichtig wie die 
Förderung von umweltschonenden und innovativen Produktionsweisen, die gerade kleinen 
Betrieben zugutekommen. 

V. Welchen Stellenwert räumen Sie Technologie / Innovation / Digitalisierung 
für die Lösung der bestehenden Zielkonflikte landwirtschaftliche Produktion, 
Klimaziel, Nachhaltigkeit ein? 

Technologie, Innovation und Digitalisierung spielt eine Rolle bei der Lösung der Zielkonflikte 
zwischen landwirtschaftlicher Produktion, Klimazielen und Nachhaltigkeit. Die Digitalisierung 
bietet Potenzial, um sowohl die Effizienz in der Landwirtschaft zu steigern als auch die 
Umweltbelastungen zu minimieren. Doch findet die echte Innovation auf der Fläche nicht 
durch Digitalisieru
auch die Veränderung von Anbaupraktiken, Wertschöpfungsketten und Marktpraktiken. In 
die Veränderung dieser technologischen Strukturen muss auch investiert werden. 

Die Möglichkeit, landwirtschaftliche Prozesse und Erträge digital zu überwachen und zu 
optimieren, ermöglicht einen zusätzlichen Blick auf Anbauflächen und Betriebsabläufe, 
sodass Landwirte schnell auf Veränderungen reagieren können. Das kann den Landwirten 
helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sowohl ökonomische als auch ökologische 
Ziele berücksichtigen.  

Zusätzlich bieten digitale Plattformen und Online-Netzwerke die Möglichkeit, Wissen und 
Best Practices schneller zu verbreiten und Landwirte bei der Implementierung nachhaltiger 
Methoden zu unterstützen. Die Vernetzung von landwirtschaftlichen Betrieben, 
Forschungsinstitutionen und Umweltschutzorganisationen kann Innovationen fördern und 
den Austausch von Lösungen zur Erreichung von Klimazielen erleichtern. 
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Die GAP kann daher in die Förderung digitaler Technologien investieren und den Landwirten 
den Zugang zu innovativen Lösungen erleichtern. Besonders wichtig ist hierbei eine 
angepasste und praxisnahe Schulung der Landwirte, um den Nutzen von Digitalisierung und 
Technologie effektiv umzusetzen. Gleichzeitig müssen jedoch die Digitalisierungslücken in 
ländlichen Regionen geschlossen werden, um sicherzustellen, dass alle Landwirte von diesen 
neuen Technologien profitieren können. 

VI. Sind Direktzahlungen weiterhin ein angemessenes Instrument für die 
Sicherung des Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe? 

Die Gestaltung von Direktzahlungen muss grundlegend überdacht werden.  

Eine Konditionalität für die Erbringung von Ökosystemleistungen wie der Förderung von 
Biodiversität, dem Schutz von Wasserressourcen und der Reduzierung von Emissionen, muss 
weiter ein zentraler Bestandteil für die Qualifizierung der Zahlungen bleiben. 

Weitergehend könnte ein differenzierteres Modell von Direktzahlungen entwickelt werden, 
dass auch die unterschiedlichen Gegebenheiten der Betriebe berücksichtigt. Statt nur die 
Fläche zu berücksichtigen, könnten zusätzliche Faktoren wie der ökologische Wert der 
Anbauflächen, die soziale Verantwortung der Betriebe oder auch die Innovationskraft in der 
Produktion stärker in die Berechnung einfließen. Eine stärkere Orientierung auf die 
Nachhaltigkeit und Anpassung an regionale Gegebenheiten würde auch verhindern, dass 
Direktzahlungen in ineffiziente oder wenig umweltfreundliche Strukturen fließen. 

Darüber hinaus müssen die Verwaltung und der Bürokratieaufwand in Bezug auf 
Direktzahlungen vereinfacht werden. Landwirte sollten nicht durch komplexe 
Antragsverfahren belastet werden, sondern eine möglichst einfache Möglichkeit haben, ihre 
Zahlungen zu erhalten und gleichzeitig die Anforderungen der GAP zu erfüllen. 

Direktzahlungen sind aber bei knapper werden Mitteln und ihre bisherige Auszahlung über 
die Fläche kein geeignetes Mittel um eine Einkommenssicherung für die Betriebe 
bereitzustellen. Dafür muss es in der Markstruktur und in der Marktposition für Landwirte zu 
deutlichen Veränderungen hin zu den Landwirten kommen. 

VII. Soll Fläche die einzige Bezugsgröße für die Zahlungen sein? Ist das auch für 
tierhaltende Betriebe gerecht oder gibt es hier Verbesserungsvorschläge? 

Die Fläche als alleinige Bezugsgröße für Zahlungen in der GAP stellt eine Vereinfachung dar, 
wird jedoch den vielfältigen Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe nicht gerecht. 
Besonders bei tierhaltenden Betrieben ist die Fläche als alleiniger Maßstab problematisch. In 
der Tierhaltung sind neben der Flächengröße auch andere Faktoren wie Tierwohl, 
Futterbeschaffung, Stallklima und die soziale Verantwortung der Betriebe entscheidend. Eine 
reine Flächenbezogenheit kann zu Ungleichgewichten führen, da sie nicht die Intensität oder 
die ökologischen Bemühungen eines Betriebs widerspiegelt. 

Für eine gerechtere und nachhaltigere Gestaltung von Zahlungen sollten in der GAP auch 
andere Parameter berücksichtigt werden. Dazu zählen etwa die Anzahl der Tiere, das 
Tierwohl, der ökologische Zustand der Flächen sowie der Einsatz von umweltschonenden 
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Praktiken wie Fruchtfolgen oder agro-ökologische Maßnahmen. Tierhaltende Betriebe 
sollten nicht nur für die Menge an Fläche, sondern auch für die Art und Weise, wie sie die 
Tiere halten und versorgen, anerkannt werden. Zudem ist es wichtig, dass nachhaltige 
landwirtschaftliche Praktiken wie die Förderung von Agroforstsystemen, Biodiversität oder 
die Begrünung von Flächen in die Berechnungen mit einfließen, um eine differenziertere und 
ökologischere Bewertung der Betriebsführung zu ermöglichen. 

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist, die Zahlungen stärker an die Erbringung von 
Ökosystemleistungen zu koppeln. Hierbei könnte ein Bonus-Malus-System eingeführt 
werden, das den Landwirten sowohl für die Pflege von Flächen als auch für die nachhaltige 
Bewirtschaftung von Tieren und die Erhaltung der Biodiversität Belohnungen bietet. Eine 
solche Differenzierung fördert nicht nur den ökologischen Landbau, sondern auch die 
Resilienz der Betriebe gegenüber klimatischen und ökologischen Herausforderungen. 

Für tierhaltende Betriebe kann auch die Unterstützung von tiergerechter Haltung und 
innovativen Techniken zur Reduzierung von Emissionen (wie Methanreduktion in der 
Tierhaltung) eine wichtige Maßnahme sein. Um diese Betriebe gezielt zu unterstützen, 
sollten auch spezifische Förderprogramme entwickelt werden, die gezielt auf die Bedürfnisse 
der Tierhaltung eingehen und die Übergänge zu nachhaltigeren Produktionsweisen 
erleichtern. 

 

VIII. In den EU-Vision von EU-Agrarkommissar Hansen sind Ökoregelungen als 
Erfolgsmodell dargestellt und sollen ausgebaut werden. Wie beurteilen Sie dies 
für Bayern und Deutschland? 

Die Vision von EU-Agrarkommissar Christophe Hansen, dass Ökoregelungen ein 
Erfolgsmodell sind und ausgebaut werden sollen, trifft auch in Bayern und Deutschland auf 
breite Zustimmung. Ökoregelungen bieten die Möglichkeit, ökologische Anforderungen 
direkt in die Agrarförderung zu integrieren und so Landwirte für die Bereitstellung von 
Umweltleistungen wie den Schutz von Böden, Wasser, Luft und Biodiversität zu belohnen.

Für Bayern, das eine hohe landwirtschaftliche Bedeutung hat und zugleich mit den 
Herausforderungen des Klimawandels und des Verlusts der Biodiversität konfrontiert ist, 
bieten Ökoregelungen eine nachhaltige Chance. Durch die Einbindung von Ökoregelungen in 
die GAP könnte Bayern eine Vorreiterrolle bei der Verbindung von Landwirtschaft und 
Umweltschutz einnehmen. Ein entscheidender Vorteil dieser Regelungen ist, dass sie die 
ökologische Verantwortung der Landwirtschaft stärken und den Übergang zu einer 
nachhaltigeren Landwirtschaft fördern, ohne den Produktionsdruck unverhältnismäßig zu 
erhöhen. 

Ökoregelungen ermöglichen es, den Landwirten mehr Flexibilität zu geben, wie sie ihre 
Flächen bewirtschaften, solange sie bestimmte Umweltziele erreichen. Dies fördert 
innovative und regional angepasste Lösungen und schafft gleichzeitig einen Anreiz, neue 
Technologien und Praktiken zu übernehmen, die den ökologischen Fußabdruck der 
Landwirtschaft verringern. In Bayern könnten solche Regelungen dazu beitragen, wertvolle 
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Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten, die insbesondere durch die Intensivierung 
der Landwirtschaft bedroht sind. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Ökoregelungen eine breite Akzeptanz finden können, da 
sie an landwirtschaftliche Praxis und lokale Bedürfnisse anpassbar sind. Gerade in einem 
Land wie Bayern, in dem die Landwirtschaft häufig durch kleine und mittlere Betriebe 
geprägt ist, ist die Integration von Ökoregelungen in die GAP von besonderer Bedeutung. Ein 
modularer Ansatz, der sich an den jeweiligen regionalen Gegebenheiten orientiert, wäre 
ideal, um die Umsetzung der Ökoregelungen in der Praxis zu erleichtern. 

Dennoch gibt es auch Herausforderungen. Die Ausweitung der Ökoregelungen muss 
gleichzeitig mit ihrer bürokratischen Vereinfachung einhergehen, es müssen klare, 
praxisnahe Vorgaben und Unterstützungsangebote bestehen. Es ist wichtig, dass die 
Umsetzung dieser Regelungen den Landwirten nicht nur ökologisch, sondern auch 
ökonomisch zugutekommt. Dazu sollten etwa Förderungen für umweltfreundliche 
Infrastruktur oder zusätzliche Anreize zur Verbesserung von Biodiversität und 
Bodenfruchtbarkeit geschaffen werden. 

IX. Durch Bauernproteste zeigt sich die hohe Unzufriedenheit über die aktuelle 
GAP. Was muss sich hier ändern? 

Die hohe Unzufriedenheit über die aktuelle GAP, die sich in den Bauernprotesten äußerte, ist 
ein deutliches Signal dafür, dass grundlegende Änderungen notwendig sind. Ein zentrales 
Thema ist die Bürokratie. Die bestehenden Verfahren sind oft als zu kompliziert und 
zeitaufwendig empfunden, was insbesondere kleinere und mittlere Betriebe belastet. Die 
GAP muss daher grundlegend vereinfacht und die Verwaltungsprozesse für Landwirte 
optimiert werden. Eine Reduzierung der Bürokratie kann durch vereinfachte 
Antragsverfahren und digitale Lösungen erreicht werden, ohne dass die Umwelt- und 
Klimaziele aus den Augen verloren werden. 

Ein weiterer Punkt der Kritik aus den Protesten ist die ungleiche Verteilung der 
Direktzahlungen. Eine starke Fokussierung auf die Fläche als maßgeblichen Faktor führt 
dazu, dass größere, intensivere Betriebe mehr Fördermittel erhalten, während kleinere, 
nachhaltig wirtschaftende Betriebe unterfinanziert bleiben. Darüber profitieren oft 
Flächenbesitzer, die Direktzahlungen werden durchgereicht. Daher sollte die GAP in Zukunft 
mehr auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein, wobei auch die sozialen und 
ökologischen Leistungen kleinerer Betriebe stärker honoriert werden sollten. 
Direktzahlungen sollten stärker an Gemeinwohl, sowie ökologische und nachhaltige 
Praktiken gekoppelt werden. 

Zusätzlich muss die GAP den Herausforderungen des Klimawandels und der Biodiversität 
Rechnung tragen. Die gegenwärtige GAP fördert häufig noch Praktiken, die nicht im Einklang 
mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit stehen. Dies sollte sich ändern, indem in Zukunft 
mehr Mittel in Programme für den Schutz von Böden, Gewässern und der Biodiversität 
fließen. Die Landwirte benötigen klare Anreize, um auf umweltfreundlichere und 
klimaresilientere Praktiken umzustellen, ohne wirtschaftliche Einbußen zu befürchten. Eine 
verstärkte Förderung von Innovationen, wie etwa im Bereich der des ökologischen 
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Landbaus, der regenerativen Landwirtschaft oder der Entwicklung neuer Agrartechnologien, 
kann hier als Lösungsansatz dienen. 

Die Unzufriedenheit zeigt auch die Notwendigkeit einer besseren Einbindung der Landwirte 
in die Gestaltung der GAP. Landwirte und ihre Interessenvertretungen sollten in den 
Entscheidungsprozess eingebunden werden, um eine praxisorientierte und umsetzbare 
Agrarpolitik zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen des Marktes als auch der 
Gesellschaft gerecht wird. 

X. Sollte aus Ihrer Sicht die GAP ab 2028 mehr Marktsteuerungselemente 
enthalten oder soll die Weltmarktorientierung im Rahmen von 
Welthandelsorganisation und Freihandelsabkommen weitergeführt werden?

Die Frage nach Marktsteuerungselementen in der GAP ab 2028 ist ein komplexes Thema, das 
sorgfältige Abwägungen erfordert. Einerseits ist die Landwirtschaft in Europa stark in den 
globalen Markt integriert, und die Anforderungen der Welthandelsorganisation (WTO) sowie 
die Vereinbarungen von Freihandelsabkommen müssen berücksichtigt werden. Andererseits 
gibt es berechtigte Sorgen, dass die Marktöffnung zu einer weiteren Entwertung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse führt und die europäische Landwirtschaft, insbesondere 
kleinere und mittlere Betriebe, unter Druck setzt. 

In den letzten Jahren ist die europäische Landwirtschaft zunehmend von prekären 
Marktbedingungen betroffen, die von Volatilität, Preisdumping und einem zunehmenden 
Wettbewerbsdruck durch Billigimporte aus Drittländern geprägt sind. Eine stärkere 
Marktsteuerung durch die GAP könnte hier Abhilfe schaffen, indem sie mehr Instrumente 
zur Preissicherung und zur Stabilisierung von Märkten bietet. Dazu könnten Strategien 
gehören, die den Landwirten helfen, Marktunsicherheiten besser zu managen, etwa durch 
Rückversicherungssysteme oder durch die Förderung von Kooperativen, die eine stärkere 
Marktposition erreichen. 

Jedoch muss auch die globale Marktverantwortung der EU berücksichtigt werden. Eine zu 
starke Marktregulierung könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirte auf 
den internationalen Märkten beeinträchtigen und Handelsbeziehungen gefährden. Daher ist 
eine ausgewogene Strategie erforderlich, die sowohl den freien Handel fördert als auch 
gezielt auf Marktinstabilitäten reagiert. Hierzu könnte ein flexibles Modell entwickelt 
werden, das Marktsteuerung mit den Anforderungen der WTO und globaler 
Handelsabkommen vereinbart. 

Es ist auch wichtig, dass die GAP künftig mehr Wert auf die Förderung nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Produktion legt, die den globalen Herausforderungen wie dem 
Klimawandel und der Ressourcenknappheit Rechnung trägt. Eine zukunftsfähige GAP sollte 
den europäischen Markt nicht nur als rein wirtschaftliche Größe sehen, sondern auch soziale 
und ökologische Faktoren stärker berücksichtigen. 
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XI. Welchen Platz sollen tierhaltende Betriebe in der zukünftigen GAP 
einnehmen? 

Tierhaltende Betriebe sind ein zentrales Element der Landwirtschaft in Europa und sollten 
auch in der zukünftigen GAP einen angemessenen Platz einnehmen. Die Bedeutung der 
Tierhaltung geht über die reine Nahrungsmittelproduktion hinaus und umfasst auch 
wesentliche soziale und kulturelle Funktionen, besonders in ländlichen Gebieten. Es ist 
jedoch unabdingbar, dass die Tierhaltung in der zukünftigen GAP nicht nur als 
Produktionszweig, sondern auch in Hinblick auf Umwelt- und Tierschutzaspekte betrachtet 
wird. 

In der aktuellen GAP stehen tierhaltende Betriebe oft unter dem Druck der Intensivierung 
und der damit verbundenen Umweltprobleme wie der Nitratbelastung und der Emission von 
Treibhausgasen, insbesondere Methan. Eine nachhaltigere Tierhaltung sollte daher in den 
Mittelpunkt der GAP rücken. Zukünftige Förderinstrumente müssen sowohl auf die 
Verbesserung des Tierwohls als auch auf den Schutz der Umwelt abzielen. Dazu gehört etwa 
die Unterstützung von Praktiken, die die Haltung von Tieren auf natürlichen, artgerechten 
Weiden fördern oder die Einführung von innovativen Technologien zur Emissionsminderung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung der kleinbäuerlichen, familiengeführten 
tierhaltenden Betriebe. Diese Betriebe sind nicht nur für die Erzeugung hochwertiger 
Produkte von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Erhaltung der 
Kulturlandschaft und die Stärkung der ländlichen Wirtschaft. Die GAP sollte daher gezielt 
solche Betriebe unterstützen, beispielsweise durch gezielte Förderprogramme für den 
Umbau von Ställen, die den Tierschutzstandards gerecht werden, oder durch finanzielle 
Anreize für den Verzicht auf intensive Produktionsmethoden. 

Auch in der Forschung und Entwicklung sollte die GAP stärker auf die Förderung von 
Tierhaltungssystemen ausgerichtet werden, die nicht nur hohe Erträge erzielen, sondern 
gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. Technologien zur Reduktion von 
Ammoniak- und Methanemissionen, aber auch zum besseren Umgang mit tierischen 
Abfällen, sollten stärker gefördert werden. Insgesamt muss die GAP der Tierhaltung helfen, 
sich nachhaltig weiterzuentwickeln und gleichzeitig die hohen ökologischen Standards zu 
erfüllen. 

XII. Welche Reformen sind notwendig, um die Governance der GAP 
transparenter und effizienter zu gestalten und die Entscheidungsstrukturen im 
EU-Rat, Parlament und der Kommission besser aufeinander abzustimmen? 

Die Reform der Governance der GAP ist dringend erforderlich, um die Transparenz und 
Effizienz zu erhöhen und die Entscheidungsprozesse besser aufeinander abzustimmen. Ein 
zentrales Problem der bisherigen GAP ist die Komplexität der Entscheidungsstrukturen, bei 
denen der EU-Rat, das Parlament und die Kommission häufig unterschiedliche Prioritäten 
setzen, was zu ineffizienten und teils widersprüchlichen Regelungen führt. 

Ein erster Schritt in der Reform sollte die Verbesserung der Zusammenarbeit und der 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Institutionen der EU sein. Dies könnte durch 
die Einführung klarerer und verbindlicherer Mechanismen für die Koordination der 
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politischen Prozesse erfolgen. Auch der Dialog zwischen den nationalen Regierungen und 
den EU-Institutionen muss gestärkt werden, damit landwirtschaftliche und ländliche 
Bedürfnisse besser in die europäische Agrarpolitik integriert werden können. Ein 
verbessertes Feedback-System und regelmäßige Konsultationen mit den verschiedenen 
Interessengruppen  einschließlich Landwirten, Umweltorganisationen und der 
Zivilgesellschaft  wären hier von zentraler Bedeutung. 

Darüber hinaus sollte die Governance-Struktur der GAP vereinfacht und flexibler gestaltet 
werden. Dies könnte durch die Einführung von klareren Kriterien für die Umsetzung der GAP 
in den Mitgliedstaaten erreicht werden, sodass es weniger Raum für unterschiedliche 
Interpretationen und bürokratische Hürden gibt. Ein transparentes Monitoring-System, das 
die Fortschritte und Auswirkungen der GAP-Maßnahmen in Echtzeit überwacht, könnte 
zudem sicherstellen, dass die EU-Politik ihre Ziele erreicht und gleichzeitig anpassungsfähig 
bleibt. 

Ein weiteres Element der Reform könnte eine stärkere Bürgerbeteiligung sein. Indem die 
Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen mehr in den Entscheidungsprozess 
eingebunden werden, könnten die politischen Ziele der GAP besser an den Bedürfnissen der 
Gesellschaft ausgerichtet werden. Schließlich sollte auch die Reduzierung der Bürokratie und 
die Vereinfachung der Antrags- und Berichtspflichten für Landwirte ein zentrales Reformziel 
bleiben, um die GAP für alle Beteiligten effizienter und leichter handhabbar zu machen. 

XIII. Welche Rolle sollten Interessenorganisationen und Beratungsdienste 
künftig in der GAP-Umsetzung spielen? 

Interessenorganisationen und Beratungsdienste spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Umsetzung der GAP, da sie als Bindeglied zwischen den Landwirten und den politischen 
Entscheidungsträgern fungieren. Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, die Bedürfnisse 
und Herausforderungen der landwirtschaftlichen Betriebe auf nationaler und europäischer 
Ebene zu vertreten und sicherzustellen, dass die Agrarpolitik auf die realen Gegebenheiten 
in den ländlichen Regionen abgestimmt ist. 

In der zukünftigen GAP sollten Interessenorganisationen nicht nur als Interessenvertreter, 
sondern auch als wichtige Partner bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Fördermaßnahmen und Strategien in den Mitgliedstaaten eingebunden werden. Ihre 
Expertise in landwirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Fragestellungen macht sie zu 
wichtigen Akteuren bei der Gestaltung von Maßnahmen, die sowohl die 
Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe als auch die Nachhaltigkeitsziele der 
EU fördern. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle von Beratungsdiensten, die Landwirte dabei 
unterstützen, die GAP-Maßnahmen effektiv zu nutzen und die damit verbundenen 
Anforderungen zu erfüllen. Insbesondere kleinere Betriebe profitieren oft von individueller 
Beratung, die ihnen hilft, sich im komplexen System der EU-Förderungen zurechtzufinden. 
Beratungsdienste sollten künftig stärker auf die Vermittlung von Wissen und 
praxisorientierten Lösungen ausgerichtet werden, insbesondere in Bereichen wie 
Ökologisierung, Klimaschutz, Tierwohl und der Nutzung digitaler Technologien. 
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Darüber hinaus könnten Interessenorganisationen und Beratungsdienste eine aktivere Rolle 
bei der Förderung des Wissenstransfers und der Best-Practice-Beispiele übernehmen. Dies 
könnte durch den Ausbau von Schulungsprogrammen, Netzwerken und digitalen 
Plattformen geschehen, die den Landwirten helfen, innovative landwirtschaftliche Praktiken 
zu erlernen und umzusetzen. Die Unterstützung durch Beratungsdienste sollte nicht nur bei 
der Antragstellung, sondern auch bei der Umsetzung von Projekten und bei der Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele der GAP eine zentrale Rolle spielen. 

Insgesamt ist es entscheidend, dass die Zusammenarbeit zwischen Interessenorganisationen, 
Beratungsdiensten und der öffentlichen Verwaltung gestärkt wird, um die GAP 
transparenter, zugänglicher und effektiver zu gestalten. Die enge Zusammenarbeit kann 
helfen, die Herausforderungen in der Landwirtschaft zu meistern und gleichzeitig die Ziele 
der EU-Agrarpolitik zu erreichen. 

XIV. Wie kann sichergestellt werden, dass GAP-Mittel nicht in ineffiziente 
Strukturen fließen bzw. welche objektiven Indikatoren sollten zur Bewertung 
der Nachhaltigkeits- und Leistungsziele der GAP eingeführt werden? 

Um sicherzustellen, dass GAP-Mittel nicht in ineffiziente Strukturen fließen, muss ein 
robustes System zur Evaluierung und Überwachung eingeführt werden. Die GAP muss auf 
klare und objektive Indikatoren basieren, die nicht nur die Einhaltung der finanziellen 
Vorgaben sicherstellen, sondern auch die tatsächlichen Auswirkungen der 
Fördermaßnahmen auf Umwelt, Klima, soziale Bedingungen und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Betriebe messen. 

Ein erster Schritt zur Effizienzsteigerung könnte die Einführung von Leistungsindikatoren 
sein, die den konkreten Nutzen der GAP-Mittel für nachhaltige Landwirtschaft und 
ökologische Ziele transparent machen. Diese Indikatoren sollten sich auf messbare 
Ergebnisse konzentrieren, wie etwa die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die 
Verbesserung der Bodenqualität, die Förderung der Biodiversität oder die Steigerung der 
Tierwohlstandards. Besonders wichtig ist hierbei, dass die Indikatoren auf realistischen und 
überprüfbaren Daten basieren, die auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen beruhen.

Ein weiteres zentrales Instrument zur Sicherstellung der Effizienz der GAP-Mittel könnte die 
Einführung von Benchmarking-Verfahren sein, die es ermöglichen, die Leistung von 
landwirtschaftlichen Betrieben untereinander zu vergleichen. Dabei könnten Betriebe, die 
besonders nachhaltige Praktiken umsetzen, stärker gefördert werden, während weniger 
effiziente oder umweltschädliche Praktiken aufgedeckt und nachjustiert werden müssen.

Es ist auch entscheidend, dass die GAP künftig auf eine bessere Kohärenz zwischen den 
verschiedenen Fördermaßnahmen abzielt. So sollten beispielsweise Maßnahmen zur 
Verbesserung des Tierwohls und zur Förderung der Biodiversität nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern in einem Gesamtkontext der nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion. 
Die verschiedenen Maßnahmen der GAP sollten sich gegenseitig unterstützen und nicht in 
Konflikt miteinander stehen, etwa wenn Subventionen für Monokulturen oder intensive 
Produktionsmethoden weiterhin gefördert werden. 
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Die Einführung eines transparenten Monitoring-Systems, das regelmäßig überprüft, ob die 
Ziele der GAP erreicht werden, könnte ebenfalls helfen, die Mittel effizient einzusetzen. Ein 
solches System sollte sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler und regionaler Ebene 
erfolgen, um sicherzustellen, dass die Ziele in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen verfolgt 
werden. 

Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass die GAP-Mittel gezielt und nachhaltig 
eingesetzt werden und dass ineffiziente Strukturen und Praktiken frühzeitig identifiziert und 
korrigiert werden können. 

XV. Welche Anpassungen wären erforderlich, um die GAP besser mit der EU-
Strategie für erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft zu verzahnen und um 
sicherzustellen, dass die GAP mit dem EU Green Deal, der Biodiversitätsstrategie 
und der Klimapolitik kohärent bleibt? 

Um die GAP besser mit der EU-Strategie für erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft zu 
verzahnen, müssen die landwirtschaftlichen Förderinstrumente so ausgerichtet werden, dass 
sie die Nutzung erneuerbarer Energien und ressourcenschonender Technologien fördern. 
Eine enge Integration der GAP in den EU Green Deal erfordert eine gezielte Unterstützung 
von Praktiken, die zu einer Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Ressourcennutzung 
beitragen. 

Dazu sollten Programme zur Förderung der Kreislaufwirtschaft ausgeweitet werden, bei 
denen landwirtschaftliche Abfälle effizient genutzt und wieder in den Produktionsprozess 
integriert werden  etwa durch Kompostierung oder die Nutzung von organischen Abfällen 
für die Biogasproduktion. 

Die Verzahnung der GAP mit der Biodiversitätsstrategie erfordert, dass umweltschonende 
landwirtschaftliche Praktiken wie der Anbau von Zwischenfrüchten, Fruchtfolge oder 
Agroforstsysteme stärker gefördert werden. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur 
Bodengesundheit bei, sondern auch zur Förderung der Artenvielfalt und zur Reduktion von 
Erosion und Nährstoffverlusten. Auch die Umsetzung von Schutzmaßnahmen für ökologische 
Vorrangflächen und die Förderung von Landschaftselementen wie Hecken und 
Feuchtgebieten sollten in der GAP weiter ausgebaut werden. 

Schließlich muss die GAP in enger Abstimmung mit der Klimapolitik der EU stehen. Hierzu 
gehört die Unterstützung von Praktiken zur CO2-Bindung im Boden, wie etwa durch 
Humusaufbau und Agroforstwirtschaft. Die GAP sollte auch stärker auf die Förderung von 
Anbausystemen ausgerichtet werden, die den Klimawandel mitgestalten können, indem sie 
zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion an steigende 
Temperaturen oder extreme Wetterereignisse verbessern. 

Insgesamt muss die GAP der Zukunft als integraler Bestandteil des EU Green Deals 
betrachtet werden. Sie sollte nicht isoliert von den anderen europäischen Politiken 
entwickelt werden, sondern vielmehr als ein wichtiges Instrument zur Erreichung der 
Klimaziele und der Biodiversitätsstrategie dienen. 

 

Anhörung
23. LA, 02.04.2025

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 4 zum Wortprotokoll 109



XVI. Wie kann die GAP besser zur Stabilisierung ländlicher Räume beitragen?

Die GAP kann eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung ländlicher Räume spielen, 
indem sie nicht nur die wirtschaftliche Basis der Landwirtschaft stärkt, sondern auch durch 
soziale, ökologische und infrastrukturelle Maßnahmen zur Entwicklung und zum Erhalt 
dieser Regionen beiträgt. In vielen ländlichen Gebieten ist die Landwirtschaft der 
Hauptwirtschaftszweig, und ohne eine starke Unterstützung durch die GAP besteht die 
Gefahr einer zunehmenden Landflucht und einer wirtschaftlichen Verödung. 

Ein wichtiger Ansatz, um die GAP stärker in die Stabilisierung ländlicher Räume einzubinden, 
wäre die Förderung von Strukturmaßnahmen, die auch kleine und mittlere 
landwirtschaftliche Betriebe unterstützen. Diese Betriebe sind oft das Rückgrat ländlicher 
Gemeinschaften, aber sie sind häufig nicht in der Lage, mit großen Agrarunternehmen zu 
konkurrieren. Die GAP sollte daher gezielte Förderinstrumente bereitstellen, die darauf 
ausgerichtet sind, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Betriebe zu stärken, etwa durch 
Investitionen in nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, innovative Technologien oder den 
Ausbau von Direktvermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen. 

Darüber hinaus muss die GAP auch eine breitere Perspektive einnehmen und über die 
Landwirtschaft hinausdenken. Der ländliche Raum ist von Natur aus vielfältig und umfasst 
neben der Landwirtschaft auch viele andere Wirtschaftssektoren wie Tourismus, 
handwerkliche Produktion und erneuerbare Energien. Eine enge Verzahnung der GAP mit 
anderen politischen Initiativen zur Entwicklung ländlicher Räume könnte dazu beitragen, 
dass sich diese Regionen zu multifunktionalen Zentren für nachhaltige Entwicklung wandeln. 
Hierzu könnten auch Programme zur Förderung von Gemeinschaftsprojekten und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten gehören, etwa im Bereich der 
erneuerbaren Energien oder der regionalen Wertschöpfung. 

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Stabilisierung ländlicher Räume durch die GAP ist die 
Verbesserung der Infrastruktur. Ländliche Gebiete leiden oft unter unzureichenden 
Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, was den Zugang zu Märkten und zu 
Dienstleistungen erschwert. Die GAP sollte daher auch Investitionen in die Infrastruktur 
unterstützen, um den ländlichen Raum besser an die digitalen und globalen Märkte 
anzubinden. Dies umfasst sowohl den Ausbau der Breitbandinfrastruktur als auch den 
verbesserten Zugang zu Transportsystemen und Märkten. 

Schließlich könnte die GAP auch dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt in ländlichen 
Regionen zu fördern, indem sie Programme zur Unterstützung von Jugendlichen und Frauen 
in der Landwirtschaft ausweitet. Diese Zielgruppen sind oft unterrepräsentiert und 
benötigen besondere Unterstützung, um den Übergang in eine nachhaltige und 
wirtschaftlich stabile Landwirtschaft zu schaffen. Durch die Förderung von Junglandwirten 
und Frauen könnte eine langfristige Perspektive für die Entwicklung des ländlichen Raums 
gesichert werden. 
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XVII. Welche Anpassungen wären notwendig, um die GAP auf die Integration der 
Ukraine in die EU vorzubereiten? 

Die Integration der Ukraine in die EU stellt eine bedeutende Herausforderung dar, sowohl 
aus politischer als auch aus agrarwirtschaftlicher Sicht. Die GAP muss so angepasst werden, 
dass sie den Beitritt der Ukraine unterstützt und gleichzeitig die bestehenden 
Agrarstrukturen in der EU nicht destabilisiert. Angesichts der landwirtschaftlichen 
Unterschiede und der potenziellen Marktverlagerungen müssen klare Regeln und 
Übergangsstrategien entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die Integration der 
Ukraine reibungslos verläuft. 

Ein zentraler Aspekt dabei ist die Harmonisierung der landwirtschaftlichen Standards und 
der GAP-Regelungen. Die Ukraine müsste ihre Agrarproduktion und die damit verbundenen 
Umwelt- und Tierschutzstandards an die EU-Vorgaben anpassen, was ein großes 
Unterfangen darstellt. Die GAP sollte daher Übergangsfristen und Anreize bieten, damit die 
Ukraine ihre landwirtschaftlichen Praktiken modernisieren und den EU-Normen anpassen 
kann. Besonders wichtig wird dabei der Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes sein, da die 
Ukraine bislang nicht denselben hohen Umweltanforderungen unterliegt wie die EU-
Mitgliedstaaten. Hier könnte die GAP durch Investitionen in umweltschonende Technologien 
und nachhaltige Anbaumethoden unterstützen. 

Des Weiteren müssen die landwirtschaftlichen Märkte in der EU und der Ukraine eng 
miteinander verknüpft werden. Die GAP sollte Mechanismen zur Absicherung der 
europäischen Landwirte schaffen, um mögliche Marktverwerfungen durch den Eintritt eines 
großen Agrarproduzenten wie der Ukraine zu verhindern. Dies könnte durch 
Quotenregelungen, Übergangsregelungen oder durch die Förderung von Agrarstrukturen in 
der Ukraine geschehen, die zu einer stabilen Marktintegration führen, ohne den 
Wettbewerb in der EU zu destabilisieren. 

Auch die Subventionspolitik der GAP müsste im Hinblick auf die Ukraine angepasst werden. 
Die Ukraine könnte von Anfang an von den GAP-Zahlungen profitieren, aber es müssten 
spezielle Programme und Fördermaßnahmen entwickelt werden, um die Ukraine 
schrittweise in das System der EU-Agrarförderung zu integrieren. 
 
Die GAP sollte zudem verstärkt die Förderung von Landwirten in den weniger entwickelten 
Regionen der Ukraine in den Vordergrund stellen. Hierdurch könnte eine nachhaltige 
ländliche Entwicklung unterstützt werden, die nicht nur die Agrarwirtschaft stärkt, sondern 
auch zur wirtschaftlichen und sozialen Integration der Ukraine in die EU beiträgt. 

Mit einer Integration der Ukraine in die EU dürfte der späteste Zeitpunkt für einen Ausstieg 
aus den Direktzahlungen und eine über die Flächen verteilte Zahlungen sein. Denn nur wenn 
die Zahlungen dann an konkrete Leistungen gebunden sind, werden die Mittel reichen, um 
noch politisch steuernde Effekte zu erzielen. 
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XVIII. Welche Herausforderungen stellen sich mit Blick auf die 
Wettbewerbsfähigkeit bestehender EU-Landwirte im Vergleich zu ukrainischen 
Agrarbetrieben? 

Die Integration der ukrainischen Landwirtschaft in den europäischen Markt stellt die 
bestehenden EU-Landwirte vor mehrere Herausforderungen. Insbesondere könnte die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirte durch die günstigeren Produktionsbedingungen in 
der Ukraine, die mit niedrigen Arbeits- und Produktionskosten sowie umfangreichen 
landwirtschaftlichen Flächen punktet, beeinträchtigt werden. Dies könnte insbesondere die 
kleineren und mittleren Betriebe in der EU unter Druck setzen. 

Die Herausforderung besteht darin, den europäischen Agrarsektor wettbewerbsfähig zu 
halten, ohne dass es zu massiven Marktverzerrungen kommt. Ein Teil der Lösung könnte in 
der Differenzierung der landwirtschaftlichen Produkte liegen. Während die Ukraine große 
Mengen an Standardprodukten wie Getreide und Sonnenblumenöl produzieren kann, sollten 
mitteleuropäische Landwirte verstärkt auf Qualität und Nachhaltigkeit und ökologische 
Produktion setzen. Der EU-Agrarsektor könnte sich durch den Anbau von ökologischen, 
spezialisierten, qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln 
differenzieren, die höhere Marktpreise erzielen können. 

Eine weitere Herausforderung ist die Vereinheitlichung der Standards. EU-Landwirte müssen 
sicherstellen, dass ihre Produktionsmethoden weiterhin den hohen Standards in Bezug auf 
Umwelt-, Tierwohl- und Qualitätsvorgaben entsprechen, die die EU von ihren Landwirten 
verlangt. Die ukrainische Landwirtschaft muss diese Standards erst noch erreichen, was zu 
einer Konkurrenzsituation führen könnte, in der ukrainische Produkte vorerst günstiger auf 
dem Markt sind. 

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, könnte die GAP verstärkt auf 
Innovationsförderung und Digitalisierung setzen. EU-Landwirte sollten Unterstützung bei der 
Implementierung von Technologien erhalten, die ihre Produktionskosten senken und 
gleichzeitig die Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Produkte erhöhen. Technologien wie 
präzise Landwirtschaft, die den Ressourceneinsatz optimiert, könnten EU-Bauern helfen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 

XIX. Wie kann sichergestellt werden, dass Umwelt- und Sozialstandards in der 
Ukraine mit den EU-Anforderungen übereinstimmen? 

Um sicherzustellen, dass Umwelt- und Sozialstandards in der Ukraine mit den EU-
Anforderungen übereinstimmen, ist es entscheidend, dass die GAP als Teil des 
Integrationsprozesses eng mit der Ukraine zusammenarbeitet. Dies erfordert eine 
schrittweise Angleichung der nationalen Vorschriften an die europäischen Standards, 
insbesondere in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz. 

Ein erster Schritt könnte die Bereitstellung von EU-finanzierten Programmen sein, die der 
Ukraine helfen, ihre landwirtschaftlichen Praktiken nachhaltiger zu gestalten. Diese 
Programme könnten sich auf die Einführung von umweltschonenden Technologien und 
Produktionsmethoden konzentrieren. Auch die Umsetzung von Umweltauflagen, wie etwa 
der Schutz der Biodiversität, könnte durch EU-Gelder unterstützt werden, um 
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sicherzustellen, dass die ukrainische Landwirtschaft keine Schäden an den natürlichen 
Ressourcen anrichtet. 

Gleichzeitig sollten in der Ukraine Arbeits- und Sozialstandards geschaffen werden, die den 
EU-Vorgaben entsprechen. Dazu gehört der Schutz der Arbeitsrechte von 
landwirtschaftlichen Arbeitskräften, faire Löhne und eine angemessene soziale Absicherung. 
Die GAP könnte durch gezielte Projekte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur 
Förderung von Arbeitsrechten im landwirtschaftlichen Sektor beitragen. Hierbei könnten 
auch Schulungsprogramme und Zertifizierungen zur Förderung von sozialverträglicher 
Landwirtschaft eine Rolle spielen. 

Die Einführung eines Monitoring-Systems zur laufenden Überwachung der Umwelt- und 
Sozialstandards wäre notwendig, um sicherzustellen, dass die Ukraine die EU-Vorgaben 
langfristig einhält. Solche Systeme könnten von der EU zur Verfügung gestellt werden, um 
sicherzustellen, dass die Standards konsequent umgesetzt werden. Auch regelmäßige Audits 
und Bewertungen der Umwelt- und Arbeitsbedingungen sollten Teil der GAP-
Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine sein. 

Des Weiteren könnte die GAP als Plattform dienen, um den Austausch von Best Practices 
zwischen EU-Ländern und der Ukraine zu fördern. Durch den Wissenstransfer könnten 
ukrainische Betriebe von den Erfahrungen der EU-Landwirte in Bezug auf nachhaltige 
Landwirtschaft und faire Arbeitspraktiken profitieren, was den Übergang zu umwelt- und 
sozialverträglicheren Produktionsweisen erleichtert. 

XX. Wie kann die GAP dazu beitragen, eine nachhaltige Landnutzung zu sichern, 
ohne die Ernährungssicherheit zu gefährden? 

Die GAP hat das Potenzial, die nachhaltige Landnutzung zu fördern, ohne die 
Ernährungssicherheit zu gefährden, indem sie gezielt Anreize für nachhaltige Praktiken setzt, 
die gleichzeitig die Produktionseffizienz steigern. Ein zentraler Ansatz ist die Förderung des 
einer regenerativ und agrarökologisch orientierten Landwirtschaft, die sowohl Umwelt- als 
auch Ernährungsziele miteinander verbinden. Dies umfasst den Einsatz von Fruchtfolgen, die 
Bodenfruchtbarkeit fördern, den Schutz von Wasserressourcen und die Minimierung des 
Einsatzes von chemischen Düngemitteln und Pestiziden. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Förderung von ökologischen Anbausystemen, die 
der Biodiversität zugutekommen und gleichzeitig eine stabile Nahrungsmittelproduktion 
sicherstellen. Hierzu könnte die GAP Förderungen für Agrarbetriebe bereitstellen, die auf 
ökologische Landwirtschaft umsteigen und nachhaltige Produktionsmethoden entwickeln. 

Um die Ernährungssicherheit langfristig zu gewährleisten, sollte die GAP auch in die 
Forschung und Weiterentwicklung von ökologischen und regenerativen Technologien 
investieren, die für stabile Erträge sorgen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Hierbei 
könnte eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, 
Forschungseinrichtungen und der Politik dazu beitragen, neue, innovative Lösungen zu 
finden, die sowohl den Bedürfnissen der Landwirte als auch den globalen 
Ernährungsanforderungen gerecht werden. 
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Ein weiteres Instrument, das die GAP nutzen könnte, ist die Förderung von Diversifizierung 
und regionaler Ernährungssicherung. Durch die Unterstützung von Direktvermarktung und 
kurzen Wertschöpfungsketten kann die GAP helfen, regionale Lebensmittelproduktion und 
Konsum zu stärken, wodurch sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Ernährungssicherheit 
auf lokaler Ebene gefördert wird. Regionale Wertschöpfungsketten können helfen, die 
Abhängigkeit von globalen Märkten zu reduzieren und die lokale Ernährungssicherheit zu 
erhöhen. 

XXI. Welche Anreize wären notwendig, um Agrarflächen vor nicht-
landwirtschaftlicher Nutzung zu schützen? 

Ein effektiver Schutz von Agrarflächen vor nicht-landwirtschaftlicher Nutzung erfordert eine 
Kombination aus finanziellen Anreizen, gesetzlichen Rahmenbedingungen und langfristigen 
Strategieentwicklungen. Die GAP kann hier durch die Bereitstellung von Fördermitteln für 
den Schutz von landwirtschaftlich genutzten Flächen einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Diese könnten gezielt auf Programme zur Flächenbindung und zur langfristigen Sicherung 
von Agrarland ausgerichtet sein. 

Ein zentraler Ansatz könnte darin bestehen, Landwirten finanzielle Anreize zu bieten, wenn 
sie ihre Flächen nicht an andere Nutzungen wie Wohn- oder Industrieflächen abgeben. Diese 
Anreize könnten durch spezielle Subventionen oder Steuererleichterungen realisiert werden, 
die auf den langfristigen Erhalt von Agrarflächen abzielen. Beispielsweise könnte die GAP 
gezielte Zuschüsse für Landwirte bereitstellen, die Flächen vor der Umwandlung in Bauland 
oder für industrielle Nutzung schützen und langfristig landwirtschaftlich bewirtschaften.

Zudem sollte die GAP verstärkt Maßnahmen zur Förderung von Ökolandbau und der 
Erhaltung von Dauergrünland beinhalten. Der Schutz dieser Flächen ist nicht nur aus 
agrarpolitischer Sicht wichtig, sondern auch aus ökologischer Perspektive, da Dauergrünland 
eine wichtige Rolle im Klimaschutz spielt und für die Erhaltung von Biodiversität und 
Bodenqualität entscheidend ist. Landwirte, die solche Flächen erhalten, könnten zusätzliche 
finanzielle Anreize erhalten. 

Die Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen, die eine Umwidmung von Agrarflächen 
für andere Nutzungen erschweren, könnte ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des GAP-
Schutzes für Agrarflächen sein. Hierzu könnte die EU striktere Vorschriften erlassen, die es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, verstärkt Flächenabgaben an nicht-agrarische Nutzung zu 
regulieren. 

Darüber hinaus könnte die GAP gezielt Projekte zur Renaturierung von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen unterstützen, die durch intensive Landwirtschaft beeinträchtigt wurden. 
Hier könnten regenerative landwirtschaftliche Praktiken und das Projektmanagement auf 
langfristigen Flächenschutz ausgerichtet werden, um den Verlust an wertvollem Agrarland zu 
verhindern. 
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XXII. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um eine nachhaltigere und 
tierwohlgerechtere Nutztierhaltung zu fördern und Biodiversitätsverluste durch 
landwirtschaftliche Intensivierung zu verhindern? 

Die GAP kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Nutztierhaltung nachhaltiger und 
tierwohlgerechter zu gestalten, indem sie sowohl finanzielle Anreize als auch regulatorische 
Vorgaben kombiniert. Um eine tierwohlgerechte Nutztierhaltung zu fördern, sind klare 
Standards für den Tierschutz notwendig, die über die Mindestanforderungen hinausgehen. 
Diese sollten verpflichtend in der GAP verankert werden, beispielsweise durch strengere 
Vorgaben zu Platzangeboten, Fütterung und Haltungsbedingungen. 

Zusätzlich zur Einführung von Mindeststandards könnte die GAP gezielt Programme 
unterstützen, die Landwirte für den Umbau von Ställen und die Einführung tiergerechterer 
Haltungsformen, wie etwa Auslaufmöglichkeiten und Gruppenhaltung von Tieren, finanziell 
entlasten. Darüber hinaus sollten Umweltauflagen zur Vermeidung von Nitratbelastungen 
und anderen Umweltbeeinträchtigungen durch tierische Landwirtschaft in der GAP integriert 
werden, um eine nachhaltigere Tierhaltung zu fördern. 

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Förderung von Weidehaltung, da diese sowohl positive
Auswirkungen auf das Tierwohl als auch auf die Biodiversität hat. Die GAP könnte 
Landwirten Anreize bieten, auf extensivere Weidehaltung umzusteigen, die den natürlichen 
Lebensraum von Tieren schützt und gleichzeitig die Biodiversität fördert. Dies könnte durch 
spezifische Förderprogramme geschehen, die auf die Umstellung von intensivierter Haltung 
auf Weidehaltung ausgerichtet sind. 

Darüber hinaus sollte die GAP den Fokus auf die Reduktion von Antibiotikaeinsatz und die 
Förderung gesunder, artgerechter Tierfütterung legen. Dies könnte durch die Einführung von 
Subventionen für Betriebe geschehen, die eine antibiotikafreie Produktion praktizieren oder 
auf ökologische Futtermittel setzen. 

Ein weiterer wichtiger Ansatz zur Verringerung der negativen Umweltwirkungen der 
Intensivlandwirtschaft ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Tierhaltung. Das 
bedeutet, dass Nährstoffe aus tierischen Abfällen, wie Gülle, besser genutzt werden können, 
um den Einsatz von mineralischen Düngemitteln zu verringern und die Bodenqualität zu 
verbessern. Dies könnte durch die Bereitstellung von Zuschüssen für die Investition in 
Technologien zur effizienteren Nutzung von Tierdüngern und zur Reduktion von Emissionen 
erreicht werden. 

Die GAP sollte auch eine verstärkte Ausrichtung auf die Förderung von Biodiversität in der 
Landwirtschaft beinhalten. Dazu gehört beispielsweise, dass Bauern für den Erhalt von 
Blühstreifen, Hecken und natürlichen Gewässern auf ihren landwirtschaftlichen Flächen 
Belohnungen erhalten. Solche Maßnahmen können nicht nur die Biodiversität direkt 
fördern, sondern auch die Gesundheit der Tiere verbessern, indem sie Zugang zu natürlichen 
Lebensräumen und Futterquellen bieten. 
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XXIII. Welche Rolle spielen die Digitalisierung, Smart Farming, künstliche 
Intelligenz und Big Data für eine nachhaltigere und bürokratieärmere 
Agrarproduktion? 

Die Digitalisierung, Smart Farming, Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data können zur 
Förderung einer nachhaltigeren und bürokratieärmeren Agrarproduktion beitragen. Durch 
den gezielten Einsatz digitaler Technologien lässt sich der Ressourcenverbrauch optimieren 
und die Effizienz landwirtschaftlicher Prozesse steigern. Dies kann nicht nur die 
Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion verbessern, sondern auch die 
bürokratischen Anforderungen reduzieren. Dazu gehört aber auch ein sicherer rechtlicher 
Rahmen für den Datenschutz, in dem die Landwirte wissen wohin, welche Daten gehen und 
wer sie nutzt. Damit am Ende die Landwirte auch den Nutzen von ihren bereitgestellten 
Daten haben und nicht vor allem die Agrarindustrie davon profitiert. 

Eine der zentralen Herausforderungen in der Landwirtschaft ist der effiziente Umgang mit 
Ressourcen wie Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Smarte Sensoren und Drohnen, 
die in Echtzeit Daten zu Bodenfeuchtigkeit, Pflanzenwachstum und Schädlingsbefall liefern, 
können hier eine Hilfe sein.  

Durch den Einsatz von Smart Farming-Technologien könnten Landwirte auch ihre 
Betriebsführung effizienter gestalten, indem sie Produktionsdaten zentral erfassen und 
auswerten.  

Darüber hinaus kann die Digitalisierung dazu beitragen, die Bürokratie in der Landwirtschaft 
zu verringern. Digitale Systeme ermöglichen eine vereinfachte und automatisierte Erfassung 
von Betriebsdaten, wodurch Landwirte weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden 
müssen. Dies könnte insbesondere bei der Beantragung von Fördermitteln und der 
Einhaltung von Vorschriften zu einer erheblichen Reduktion des bürokratischen Aufwands 
führen. 

Bisher zeigen die Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis dass die 
Versprechungen der Technologien meist deutlich besser angepriesen werden, als was sie am 
Ende leisten. Die Verbesserungen (z.B. exakte Düngung  precision farming), bringt oft 
deutlich weniger Einsparungen als erwartet. Darüber hinaus ist die Technologie gerade für 
kleine und mittlere Betriebe sehr teuer. Aber auch für große Betriebe lohnt sich der Einsatz 
nur in bestimmten Einsatzbereichen.  
 
Die größten Effizienzsteigerungen und Hilfen für Landwirte lassen sich daher im Bereich der 
Verwaltung des Betriebes erwarten. Darüber hinaus müssen die Datensicherheit und die 
Rechte über die Daten geklärt sein, damit die Landwirte auf einen gemeinsamen Datenpool 
einzahlen und nicht mit ihren Daten in den der Industrie.  

XXIV. Wie kann sichergestellt werden, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe 
unabhängig von Größe und Standort  Zugang zu digitalen Innovationen haben?

Vorweg muss hier sichergestellt werden, dass die von den Landwirten bereitgestellten Daten 
auch in einen Datenpool wandern, der den Landwirten gehört, damit ihre Daten in ihren 
Händen bleiben. Bayern hat hier bereits eine Basis geschaffen, auf der weitergearbeitet 
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werden kann. Für die Datenhoheit und die Rechtsicherheit für die Betriebe zu sorgen hat 
oberste Priorität. 

Um sicherzustellen, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe  unabhängig von Größe und 
Standort  Zugang zu digitalen Innovationen haben, ist es entscheidend, dass die GAP 
finanzielle und technische Unterstützung auf eine Art und Weise bereitstellt, die sowohl 
große als auch kleine Betriebe berücksichtigt. Dies könnte durch die Einführung spezieller 
Förderprogramme geschehen, die auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Betrieben 
zugeschnitten sind, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Regionen, die 
möglicherweise weniger Zugang zu digitalen Infrastrukturen haben. 

Ein wichtiger Bestandteil dieser Förderung könnte der Ausbau der digitalen Infrastruktur in 
ländlichen Gebieten sein, etwa durch den Ausbau von Breitband-Internet und die 
Bereitstellung von Schulungsprogrammen. Dies würde sicherstellen, dass Landwirte in allen 
Regionen, insbesondere in weniger entwickelten Gebieten, Zugang zu den notwendigen 
digitalen Ressourcen und Netzwerken haben. 

Zudem sollten landwirtschaftliche Organisationen, Beratungsdienste und Netzwerke von 
Experten verstärkt in die digitale Transformation der Landwirtschaft eingebunden werden. 
Durch solche Unterstützung können Landwirte die richtigen digitalen Lösungen für ihre 
individuellen Bedürfnisse auswählen und lernen, wie sie diese effizient in ihre 
Betriebsführung integrieren. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung von benutzerfreundlichen digitalen 
Anwendungen, die auch von kleineren Betrieben ohne tiefgehende IT-Kenntnisse problemlos 
genutzt werden können. Die GAP sollte deshalb auch in die Entwicklung und Bereitstellung 
benutzerfreundlicher Systeme investieren, um sicherzustellen, dass digitale Innovationen für 
alle Landwirte zugänglich sind, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Standort. 

XXV. Wie können der Erhalt des Dauergrünlands und Moorschutz als 
landwirtschaftliche und klimarelevante Grundfaktoren in der GAP stärker 
berücksichtigt werden? 

Der Erhalt von Dauergrünland und der Moorschutz sind zentrale Faktoren für die 
Klimawende, da sie sowohl CO2 binden als auch die Biodiversität fördern und wichtige 
Ökosystemleistungen bereitstellen. Um diese Bereiche stärker in der GAP zu verankern, 
sollte die EU in erster Linie sicherstellen, dass Landwirte für den Schutz und die nachhaltige 
Bewirtschaftung von Dauergrünland und Moorflächen finanzielle Anreize erhalten. 

Es sind daher weiter spezifische Programme innerhalb der GAP zu schaffen, die die Erhaltung 
von Dauergrünland und den Moorschutz gezielt fördern. Diese Programme könnten den 
Landwirten helfen, auf eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Flächen umzusteigen oder 
diese Flächen durch renaturierende Maßnahmen zu revitalisieren. Die finanziellen Mittel 
könnten als Förderungen für Maßnahmen zur Flächenstilllegung oder -renaturierung 
bereitgestellt werden, um die landwirtschaftliche Nutzung auf solchen Flächen nachhaltig zu 
gestalten. 
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Zudem könnte die GAP eine stärkere Differenzierung bei den Direktzahlungen vorsehen, bei 
denen Flächen, die für den Moorschutz und die Dauergrünlanderhaltung genutzt werden, 
höhere Prämien erhalten. So würde nicht nur der Klimaschutz gefördert, sondern auch eine 
umweltfreundliche Landwirtschaft attraktiver gemacht, die keine weiteren ökologischen 
Belastungen verursacht. 

Der Moorschutz ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil Moore weltweit als 
Kohlenstoffsenken fungieren, die bei der Umwandlung in Ackerland oder bei unsachgemäßer 
Bewirtschaftung große Mengen an CO2 freisetzen. Daher sollte die GAP auch Maßnahmen 
beinhalten, die den Wiederaufbau von Mooren und den Verzicht auf die Drainage von 
Moorflächen unterstützen.  

Ein weiterer Ansatz wäre die Förderung von Forschung und Wissensaustausch bezüglich der 
besten Praktiken für den Moorschutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Dauergrünland. Hierbei sollten besonders landwirtschaftliche Betriebe in betroffenen 
Regionen aktiv einbezogen werden. Zudem könnte die GAP mit regionalen Behörden 
zusammenarbeiten, um spezifische lokale Herausforderungen und Lösungen zu identifizieren 
und zu fördern. 

Langfristig sollte die GAP sicherstellen, dass die Erhaltung von Dauergrünland und der 
Moorschutz nicht nur als Umweltmaßnahme verstanden wird, sondern auch als 
entscheidender Beitrag zur Klimapolitik der EU, der sowohl den Landwirten als auch den 
gesamten ländlichen Räumen zugutekommt. 

XXVI. Welche neuen oder bekannten Instrumente der GAP und deren Ausbau 
sind notwendig, um Biodiversität zu erhalten und zu schützen und welche 
Indikatoren sollen den Erfolg der Maßnahmen bestätigen? 

Die Erhaltung der Biodiversität sollte ein zentrales Ziel der GAP sein, da die Landwirtschaft 
maßgeblich zur Förderung oder zum Verlust von Biodiversität beiträgt. Um diesem Ziel 
gerecht zu werden, sollten neue Instrumente zur Förderung der Biodiversität entwickelt und 
bestehende Mechanismen verbessert werden. Dabei sollten sowohl freiwillige als auch 
verpflichtende Maßnahmen in die GAP integriert werden. 

Ein wichtiges Instrument zur Förderung der Biodiversität könnte die Weiterentwicklung und 
Intensivierung von Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) sein. Die GAP sollte Landwirte 
ermutigen, zusätzliche Flächen für naturnahe Nutzung zu reservieren, etwa durch 
Blühstreifen, Hecken oder Feuchtgebiete. Diese Flächen bieten wertvolle Lebensräume für 
Wildtiere und fördern gleichzeitig den Boden- und Wasserschutz. Die GAP könnte mehr 
Anreize bieten, solche Flächen zu schaffen, indem sie höhere Zuschüsse oder zusätzliche 
Förderungen für besonders vielfältige oder klimaresiliente ÖVF bereitstellt. 

Ein weiteres Instrument könnte die Förderung von agroökologischen Praktiken sein, die die 
biologische Vielfalt fördern. Hierzu gehören zum Beispiel Mischkulturen, die sowohl den 
Boden verbessern als auch Wildarten unterstützen. Die GAP sollte eine verstärkte 
Unterstützung für diese Praktiken bereitstellen, sowohl durch finanzielle Anreize als auch 
durch Schulungs- und Beratungsangebote. Diese Maßnahmen sollten besonders kleinen und 
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mittleren Betrieben zugänglich gemacht werden, da sie oft über die nötigen Ressourcen 
verfügen, um auf nachhaltigere Praktiken umzuschwenken. 

Darüber hinaus könnte die GAP von einer stärkeren Integration von 
biodiversitätsfreundlichen Anbauverfahren profitieren, wie der Förderung von 
Agroforstwirtschaft oder dem Anbau von Wildpflanzen. Diese Praktiken erhöhen nicht nur 
die Artenvielfalt, sondern verbessern auch die Klimafestigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. 
Um den Erfolg solcher Maßnahmen zu messen, sollten spezifische Indikatoren wie die Anzahl 
der geschützten Arten, die Fläche von ÖVF und die Vielfalt von Kulturpflanzen in 
landwirtschaftlichen Systemen verwendet werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die langfristige Förderung von Forschung und Innovation 
zur Verbesserung der Biodiversität in der Landwirtschaft. Landwirte sollten Zugang zu 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen Technologien erhalten, die eine nachhaltigere 
Nutzung ihrer Ressourcen ermöglichen und gleichzeitig die Artenvielfalt fördern. Hierzu 
könnten auch die Entwicklung und Bereitstellung von Best-Practice-Modellen für 
biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft gehören. 

Schließlich sollte die GAP sicherstellen, dass die Förderung der Biodiversität nicht als 
isoliertes Ziel betrachtet wird, sondern in ein integriertes System aus Klimaschutz, 
Bodenschutz und Ressourcenschonung eingebunden wird. Der Erfolg dieser Maßnahmen 
könnte durch regelmäßige Überprüfungen und die Verwendung von Umweltindikatoren wie 
der Anzahl der Arten, der Bodenqualität und der Kohlenstoffbindung gemessen werden. 

XXVII. Wie können junge Menschen im Rahmen der GAP stark und regional 
angepasst bei ihrem beruflichen Einstieg in die Landwirtschaft unterstützt 
werden? 

Der Einstieg junger Menschen in die Landwirtschaft ist entscheidend, um den Fortbestand 
einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft zu sichern. Die GAP sollte daher 
gezielt Programme zur Förderung junger Landwirte entwickeln, um den Berufseintritt zu 
erleichtern und Anreize für eine langfristige berufliche Entwicklung in der Landwirtschaft zu 
schaffen. Diese Programme sollten sich insbesondere an den Bedürfnissen der jungen 
Generation orientieren und auf die regionalen Besonderheiten zugeschnitten sein. 

Zunächst einmal sollte die GAP spezielle Förderprogramme für die Existenzgründung von 
jungen Landwirten bereitstellen. Diese könnten Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite 
umfassen, die es jungen Menschen ermöglichen, landwirtschaftliche Betriebe zu 
übernehmen oder neue Betriebe zu gründen. Solche Förderungen sollten nicht nur 
finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch beratende und bildungsorientierte 
Komponenten enthalten, um die jungen Landwirte auf die Herausforderungen des Berufs 
vorzubereiten. 

Ein weiteres wichtiges Element könnte die verstärkte Förderung von Praktika und 
Ausbildungen in der Landwirtschaft sein. Hierbei sollten besonders Programme entwickelt 
werden, die jungen Menschen praxisorientiertes Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die in 
der modernen Landwirtschaft erforderlich sind, einschließlich nachhaltiger 
Landwirtschaftstechniken und digitaler Landwirtschaft. Die GAP könnte dazu beitragen, 
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Partnerschaften zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Bildungseinrichtungen und 
Forschungsinstituten zu fördern, um praxisnahe Ausbildungsplätze anzubieten. 

Zudem könnte die GAP Programme unterstützen, die den Erfahrungsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen etablierten Landwirten und jungen Betriebsinhabern fördern. 
Mentorenprogramme und Netzwerke für junge Landwirte könnten helfen, Erfahrungen zu 
teilen, Herausforderungen zu bewältigen und von den Erfolgsgeschichten anderer zu lernen.

Schließlich sollte die GAP sicherstellen, dass junge Landwirte in den Prozess der politischen 
Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft einbezogen werden. Dies könnte durch die 
Einrichtung von Jugendvertretungen oder -komitees innerhalb von landwirtschaftlichen 
Organisationen oder im Rahmen der GAP-Umsetzung geschehen. Dadurch können junge 
Menschen aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Landwirtschaft teilnehmen und ihre 
Perspektiven in die politische Diskussion einbringen. 
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